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Die  Tafel  von  Henclea  und  die  Acte  Caeoa 

II. 

Die  Tafel  von  Heraclea  und  die  Acta  Caesaris. 

Von 

Herrn    Professor  A.  v.  Premerstein 
io  Marburg. 

Vorbemerkung. 

Seitdem  die  Mehrzahl  der  Forscher  die  von  Savigny 

I  ]  <iH)  aufgestellte  und  fast  zwei  Menschenalter  hindurch 

nuht'zu  iillj^emein  angenommene  Deutung  als  lex  Itdia  munici- 
jtalis  wi<«iir  aufgegeben  hat,  bildet  das  Gesetz  der  Tafel 

von  Heraclea  fQr  die  neuem  Bearbeiter*)  in  seiner  einzig  da- 

'  rart  ein  ungelöstes  und  mit  den  jetzigen 
i:  »sbares    Rätsel.     Jedenfalls    ist   bisher   noch 

keine   völlig   überzeugende   Deutung   seiner  Entstehung  und 
seines  Wesens  vorgebracht  worden. 

Im  folgenden  wird  der  Versuch  gemacht,  unter  Ver- 

wertung gewiMer  neuer  Beobachtimgen  eine  von  den  bis- 
herigen abweichende  Ansicht  über  jene  Fragen  zu  begrün- 

den. Zum  leichtem  Verständnis  schicke  ich  eine  Über- 

sicht der  Hauptergebnisse  voraus.  Damach  geht  das 

Oesetz  von  Heraclea  zweifellos  auf  Caesar  zurück,  w^urde 

aber  nii^V*  •  •  ■'  ■:  selbst  —  sei  es  als  eine  einheitlich  ge- 
faßte S  .:,  sei  es  als  Lex  satura  -  dem  Volk 

zur  Annahme  vorgelegt;  vielmehr  setzt  es  sich,  soweit  er- 
halten. HU»  vier  i  '  '  '  '  '  '  '  '  .-n  Ent- 

würfen zusammen.  "  '  lir.  vor- 

boroiteC  and  von  Caesar,  wie  die  im  Text  stehengebliebenen 
Hinweise  auf  die  RogatioD  zeigen,  bestimmt  waren,   einzeln 

"•.  Kabler414;  Pai«  XtX  $90;  Hardj  66: 'mjrst^nous 
M»i  doenmeot':  Reid  848:  'will  for  «ver  elud«  tha  grasp  of 
»cholüT»':   <iradeBwiti  80.    [Vgl.  d«n    Lit«r»tar- Nachweis   unten 

_     e»     So 



ifi  A.  V.  Prcmcntein. 

vor  das  Volk  gebracht  zu  werden,  aber  weder  unter  ihm 

noch  später  —  wofQr  untrügliche  Anzeichen  sprechen  — 

zur    Hiiühliohcn   und    «tili    "    '     i    Vollendung  g«''    "  ind. 
Nicht  lange  nach  Caesar    i  idung  wurden  di<  men 

Anitsaufzeichnungen  (cammentarii)  liegenden  Entwürfe,  un- 
fertig wie  nie  waren,  ohne  Vornahme  der  wünschenHwerten 

Ergänzungen  und  Vorbesserungen,  gleich  den  übrigen  nach- 
gelassenen Verfügungen  des  Diktators  auf  Betreiben  des 

Antonius  in  volle  Rechtskraft  gesetzt.  Es  geschah  dies  nicht 
durch  nachträgliche  Volksabstimmung  über  die  einzelnen 

Gesetze,  sondern  auf  Grund  eines  allgemeinen  Bestätigungs- 
gesetzes, der  lex  Antonia  de  cictis  Caesaris  canfinnandis, 

die  vom  3.  Juni  44  v.  Chr.  zu  datieren  ist  und  die  Konsuln 

Antonius  und  Dolabella  ermächtigte,  die  von  Caesar  hinter- 
lassenen  Anordnungen,  auch  die  bloßen  Entwürfe,  zu  prüfen 
und   durchzuführen.     Ein   Sei'  k   zur   Tab.  Her.  ist  die 
nachweisbar  in  den  letzten  >i  i  Caesars  entworfene  lex 

coloniae  Geneiivae  luliae  (Ursonetisis),  welche  bei  Caesar» 

Tod  gleichfalls  noch  unvollendet  war  und  in  diesem  Zustand 

von  Antonius  belassen  und  auf  uns  gekommen  ist;  die  An- 
nahme von  Zusätzen  und  Einschüben  des  Antonius  läßt  sich 

nicht  aufrechterhalten.  Die  jetzt  auf  der  Tab.  Her.  vereinig- 
ten Texte  waren  als  einheitlicher  Block  —  violleicht  so  wie 

sie  in  den  comnientarii  Caesaris  beisammenlagen  —  nach 
vorgenommener  cognitio  der  Konsuln  in  Rom  kundgemacht 
worden,  so  daß  sie  trotz  inhaltlicher  Verschiedenheit  eine 

formelle  Einheit  bildeten;  demgemäß  sahen  sich  auch  die 
Herakleoten  bemüßigt,  obgleich  nur  gewisse  Teile  des  Gesetzes 

für  sie  von  Belang  waren,  dieses  in  seiner  Gänze  aufzeichnen 
zu  lassen. 

Bevor  ich  vorstehende  Aufstellungen  näher  begründe, 

verzeichne  ich  die  wichtigsten  Ausgaben  und  die  im  folgen- 

den abgekürzt  (meist  mit  dem  bloßen  Namen  des  VeiTasHcra'i 
angeführten  Abhandlungen  über  das  Gesetz. 

Ausgaben: 

Mommsen,  CIL  I  p.  119ff.  n.  206;  I»  p.  482ft  n.  693  (bear- 
beitet von  £.  Lommatzsch ) ;  Dessau  II  n.  6085  (dazu  Addenda  III  2 

p.  CLXXXVIf.);   Bruns,  Fontes^  p.  102flf.  n.  18;  Girard,   Texte«  de 
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droit  rom.  *  p.  80ff.  o.  15:   Rio«obono,  Foot«*  itur.  Rom.  109 ff.  n.  12; 
B.  K abier,   C.  lalii    Caeam  oomm.,    ed.  mator  III   (1896)   p.  176 ff.; 

••        "     W,  8«  Roman  law«  and  chariera  (Oxford  1912)  p.  136ff.  — 
:   Rit«cbl.   PLMK  tab.  33:  34;  (Z.  46  —  86:)   Brun«  •  Graden. 

A/w.  .'^ii..alacra  p.  XI  n.  13. 

Litora  vHwahl): 

0.  OradenwitE,   Dio  t..     •   :  i.    ;  i  :  ri.ii,>n  der  Tafel  ron  HeradeA, 

Sitsongiber.  der  Heidelberger  Akad..  pbil.-bist  Kl.VII  (1916),  14.  Abb. 
U.  Hacke  1,   Die   Hypotbeseu  Ober  die  logenannte  lex  lalia  manici- 

palis.  Wiener  Studien  XXIV  (1902)  552 ff.  (  -  Festhea  für  E.  Ilor- 
mann  3'JOff.). 

K.  0.  Hardr.  The  table  of  Heraclea  and   the  Lex  lalia  monicipalia, 

.1  .urn.  ..fRom.  .^tudies  IV  (1914)  65 ff. 

H   KuM'T.    Besprechung    von    I^egraa  (s.u.),   Zeitscbr.  der  Sarigny- 
St.tMi.jf,  Kom.  Abt.  XXVllI  (1907)  409ff. 

H.  Lxcriis,  La  table  latine  d'  H^raclee  (la  pr^tendue  lex  lalia  nvi'^ 
cii.iüO.    Thiee  (Univ.  de  Caen).    Paris  1907. 

f..  MitttMB,  über  die  sog.  lex  (lulia)  manicipalis,  Zeitscbr.der  Sungin - 
Stiftunjf.  Rom.  Abt.  XXXIII  (1912)   159ff. 

K  M  u  1 1  •  !      Intens.  Ober  die  Lex  lalia  man.  (Dias.  Freiburg  i.  Br.), 

Greif-wal<l   1'.«!  - 
K.  Kipperdey,   Die  lege«  aonales  der  röm.  Republik,  Abhandl.  der 

•ftchs.  Qe«.  d.  Wis«.  XII  (pbil.-bist.  Kl.  V  1870)  Nr.  I,  S.  18  ff. 

H.  Nissen.   Zu  den  römischen  Stadtrechten,  Kbeiii.  Mas.  XIA'  (1890) 
100  ff. 

K.  Pais,   Circa   la   natura  e  l'etü  della  lex  Latina  di  Eraclea,  Rendi- 
conti  della  r.  accad.  dei   Lincei,  sc.  mor.,   ser.  V,  vol.  XIX  (1910) 
687 fl:  7ö8ff;  XX  (1911)  157 ffl 

<i.  de  Petra,  L«  fonti  degli  statuti  manicipali,  Monamenti  dei  Lincei 
VI  n^a-i)  428t  485 ff. 

J    -   i;       i .   Tbe  ao-called  'lex  lolia  moniciimlis*,  Joam.  of  Rom.  Stu- 
die* V  (l'.>15)  207 ff. 

F.  V.  Savign.v.  Der  rOm. VoIkssohloA  der  Tafr»!  von  Hcraklea.  Verm. 
Schriften  111  (1850)  279  ff. 

Die  Schrift  von  A.  Zocco-Rosa,  l^x  iuwa  uiuiiii-4>.iii><  u'uuua, 
10  8s.)  war  mir  bloi  dem  Titel  nach  aas  Barsians  Jahresber.  CLXXVII 

(1916)  878  bekannt  —  Sonstige  Literaturnachweise  s.  im  Abschn.  I 
8.  50  A.  1  (profa$iom0i  frwmmtariae);  8.  68f.  A.  1  (wmnicipium  Funda- 
num):  Abschn.  IV  S.  118  A.  1  (lex  Ur*on*>nais) ;  Abschn.  V  S.  129  A.  1 
(acta  Caesaris).  —  Far  weitere,  namentlich  ältere  Literatur  lor  Tab. 

Her.  verweise  ich  auf  die  Zasammensiellongen  von  Mommson  •  Lom* 
matcscb.  CIL  I  ■  p  485;  Bruns,  Girard,  Rieeobooo,  a.  a.0.;  Lcgras  174 
bis  227.  8^1  ff.;    Mittei*  161  ff.;  »luttelsee  5f. 
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I-  Entstehungszeit  des  Gesetzes. 

Unsere  Untoroachung  muB  bei  der  Entatohungszeit  des 

TexteH  einsetzen,  wobei  allerdings  die  Besprechung  mancher  be- 
kannter Tatsachen  nicht  ganz  umgangen  werden  kann.  Die 

Ansicht,  die  zuernt  v.  Savigny  in  Heiner  berühmten  grund- 
legenden Abhandlung  näher  ausgeführt  hat,  daB  das  Gesetz 

der  Tafel  von  Ileraclea  ins  J.  45  v.  Chr.')  zu  setzen  sei, 
hat  sich  fa^t  überall  Geltung  verschafft  und  ist  auch  durch 
die  neuere  Erkenntnis,  daß  es  mit  der  in  einer  Inschrift  er- 

\     '  Irx  lulin  tnunicipalis  nichts  zu  tun  hat,  1  "irs 
t  '  rt   worden.     Die   vor   nicht  langem  imteii-     ...  iion 

Versuche,  sie  in  frühere  Zeit  hinaufzurücken  —  Legras 
setzte  sie  zwischen  dem  Bundesgenossenkrieg  und  Sullas  Dik- 

tatur an,  J.  M.  Nap  ins  J.  65  4  v.  Chr.,  Pais  zwischen  65  und 

Caesars  Diktatur  —  erscheinen  durch  die  treffenden  Gegen- 
ausführungen  von  Kubier  und  Mitteis  ausreichend  wider- 

logt.^) 
Schrift.  Sprache  und  Rechtschreibung  der  Bronze  ge- 

statten naturgemüU  nur  einen  ganz  allgemein  gehaltenen 

Ansatz  auf  die  letzten  Jahrzehnte  der  Republik. ')  Außer- 
dem aber  enthält  sie  eine  Reihe  sachlicher  Angaben,  die 

der  Datierung  dienen  können.  Mit  Rücksicht  auf  die  im 

folgenden  noch  klarer  hervortretende  Tatsache,  du  '  '"ib. 
Her.    ein    bloß   durch   äußere    Bindung    zusammen^.  nes 
Gefüge  von  mindestens  drei  (wahrscheinlich  vier)  inhaltlich 

selbständigen  Satzungen  uns  darbietet*),  sollen  die  Anhalts- 

')  Nach  Mommsen,  CIL  I  p.  123  (=  I*  p.  485)  genauer  gegen 
Ende  dieses  Jahres  nach  Caesars  im  September  erfolgter  ROckkehr 
aosSpanien.  Dagegen  sucht  Nissen  lOOff.,  dem  Dessau  und  Hackel 
folgen,  nachzuweisen,  duB  das  Gesetz  bereits  im  J.  4B  (ewischen  Ende 
Quinctilis  und  Ende  Novembfr  ;ilt.n  Stils,  il.  i.  Ftulf  Mfii  und  Fndp 
September)  angenommen  wai. 

*)  Gegen  Nap  vgL  auch  L.  U.  Hurdy,  Journ.  ot  Koiu.  äitudie;» 

VI  (19IG)  72flF.  — 'Zu  den  Ansichten  ron  Elmore,  Hardj  und  .1.  S. 
Reid  8.  u.  S.  68;  78f.  A.  5;  80. 

»)  Vgl.  Mommsen,  CIL.I«p.  486;  Pais  XIX  694.- 

*)  Zu  einer  Teilung  in  noch  kleinere  Abschnitte,  wie  sie  von 
Neuem  z.  B.  L.  Lange  annahm,  scheint  mir  nicht«  zu  nötigen. 
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punkto  nach  den  einxelnen  Abschnitten  gesondert  vorgeführt 
w«'r<lon. 

Die  bestimmtesten  Anzeichen  dieser  Art  sind  im  dritten 

Abschnitt,  den  Oemeinderorschriftcn  (83  —  158)  vorhanden. 

Ti'  T'       ,.  steht  ja  hier  die  vielbc-i        '  '"'    "    '''"' 
tu.  ,  j  ,,  praeconium  dissignatio)i 

dum  forum  quid  faciet,  in  municipio  coUmia  praefectura  II 

vir(aium)  IUI  rinatum)  aliumve  quem  mag(vitratwnj  . . .  capito 
.  .  .  n«v  ibei  seiiator  nevc  decurio  neve  conscriptus  vsto  ncve 

setiUtitiam  dicito  (ähnlich  104  ff.).  Ausgeschlossen  sind  da- 
durch die  tatigen,  nicht  die  gewesenen  Ausrufer  und  ihre 

Gewerbevorwandten.  Dagegen  hat  das  von  C.  Claudius 

Pulclier  im  J.  95  v.  Chr.  gegebene  Stadtrecht  von  Ilalaesa 
auf  Sizilien  nach  Cicero  Yerr.  II  2,  122  anscheinend  auch  die 

gewest  \nsrufer    vom    Oemeinderat    ferngehalten;    die 

allgeni  _«j    Anordnung    der    Tab.   Her.   offenbart    also 
einen  demokratischen  Zug  und  paßt  daher  an  und  für  sich 

bewer  '       7  it   Caesars  als   zu  jener   unmittelbar   nach 
dem    \>  ^        -enkrieg. *)     Mit   ihr  ist   nun   seit  Savigny 
immer  wieder  eine  Äußerung  Ciceros  in  einem  Brief  an 

seinen  ehemaligen  Praefectus  fabrum  Lepta  verglichen  wor- 
den, die  wegen  ihrer  grundlegenden  Wichtigkeit  auch  hier 

stehen  möge,  ad  fam.  VI  18,  1;  simulafque  accepi  a  SeUuco 

tuo  litieraa,  statim  quacsivi  e  Balbo  (es  ist  der  bekannte  Ver- 

trauensmann Caesars)  per  codicillos,  quid  esset  in  lege.  Re- 
scri}Ksit  eos,  qui  facerent  praeconium,  vetari  esse  in  decurioni- 
hus:  qui  fecisseni,  non  vetari.  Quare  bono  animo  sint  et  tui 

et  mei    '■  -     <  .--'  ̂ ^      ■  >  ,,,„^  gy^^  hodie 
hantsi  it'ntur,  eos  qui 
aliquando  praeconium  /  ncipiis  deeuricnea  esse 

non   Heere.     Nach    v,  hu\ii;a\!*    ij;i.jtl.,    übenr.ep         "       T'i 
legung  bezieht  sich  die  im  .T.  t.'>    L'^schriebene    '  ^ 
eben  auf  jene  Worte  uns«  welches  damals  noch 

ei     '  irf  gewcNen  sei.    Da,'  Krutt  »Ijcxor  Hewoist'  -^t 
gt^   :  der  Annahme  Niasons  loof.,  nach  dem  U..    i^v  .  u 

als  im    Sommer  46   gegeben  (s.  o.  8.  48  A.  1)  cur  Zeit   der 

^  f.optas  bereits  fertig  und  rechtsgültig  vorlag'),  und 

   DesssQ  uad  Uaoksl  660  *•< 
Mcaakrtfl  fSr  JUthugiHJüiaia.    XLill.    Bm,  Akt. 



r.O  \      V       \'r   rwt.i.. 

gl':  <i' II     mich    \vcijergtjiienacii    i.in 

noi  Ltgiiir.  J^Tfr.  erhob'),  durch  Mn  i, 
1er  4 13  f.  und  MuttclHce  10  ff.  20  f.   noch  wosentlich  verstärk 

worden.')     Dali  e«  Hich  auch  im  Lepta-Iiriof  um  ein  »V   ■ 
mein  gültiges  Oesctz  wie  dm  unsere,  nicht  um  ein  üou.: 

recht    für    eine    einzelne    Stadt   handelt,    zeigt    ja    deutlieh 
CiceroH  AuHdruck  im  municipiis  decuriones  esse  tum  li^ 

man  würde  sonst  erwarten:  in  aliquo  municijno  (Mittei»    1 
Die  Bemühung  des  einflußreichen  Politikers  und  Vertrau 

mannes   Caesars,   des    Cornelius    Baibus,    durch   Cicero,   d« 

sich  von  einem  schon  angenommenen  oder  wf  ■  •  -     ' 
gierten  Gesetz  leicht  selbst  oder  durch  unten, 

hätte  Kenntnis  verschaffen   können,   spricht  sehr  dafür,  dai 

das  Gesetz  noch  in   Caesars  Kanzlei  als  Ent\'      "  '  Kub- 
ier), wogegen  aucli  die  Bezeichnung  als  hx,  ii  i:{f. 

als  proleptisch  nachweist,  nicht  ins  Treffen  geführt   werden 
kann.     Nun   läßt   sich   jener   Brief  Ciceros    aus  andern  An 

zeichen  ziemlich    genau  auf  Endo  Januar  45  datieren');  da- 
mals also  befand  sich  zum  mindesten  dieser  III.  Abschnitt  im 

Zustand  eines   noch  nicht   promulgierten  G< 
dab   er   auch   stilistisch   und  sachlich   ein  un   ..,,,    i.... 

wurf  war  und  geblieben  ist,  soll  später  (8.  95  ff.)  nachgo 
wiesen  werden.  Trotzdem  waren  schon  Gerüchte  über  seinen 

Inhalt  im  Umlauf,  was  denn  auch  Lepta  im  Interesse  seine: 
Schutzbefohlenen  zur  Anfrage  bei  Cicero  veranlaßte.  Zi 
jener  Entstehungszeit  stimmt  es,  wenn  in  98  post  k(alefida!> 

Qui{n)ct(iles)  prim(as)  noch  der  Quinctilis  auftritt,  der  zu 
Beginn  des  J.  44,  etwa  im  Februar,  zu  Caesars  Ehren  be- 

kanntlich lulius  umgenannt  wurde.'). 

')  Die  Notwendigkeit  eines  sachlichen  Zosammenhanga  twiscbeii 
der  Cicero-Stelle  und  der  Tab.  Her.  bestreitet  jetzt  Reid  235 f.,  nicht 
ohne  Irrtümer  in  Einzelheiten. 

*)  Vgl.  auch  Pai8  XIX  697 ff.;  Hardy  83—85  (brauchbar); 
E 1  m  or  e,  Joum.  of  Rom.  Stud.  V  (1915)  132  mit  A.  6. 

*)  0.  E.  Schmidt,  Der  Briefvechiel  des'lLT.  Cicero  (1893) 
270 f.;  276;  danach  Muttelsee  20f.  (gegen  Nissen  101,  1). 

S  S.  bes.  Castius  Dio  XLIY  5,  2 ;  Macrobios  sat.  I  12,  34  (legem 
ferenU  M.  Antonio  3/.  /.  contuk);  Censorinus  de  die  nat.  22, 16.  Vgl. 
im  allgemeinen  Drumano-Groebe  IIP  59«.  4:  P.  Groebe,  RE  X 
251;  H.  Beinen,  Klio  XI  (1911)  133  mi 
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Mit  der  durch  die  Cicoro-Stolle  gewonnenen  Zeitbestim- 

mung stehen  auch  alle  sonstigen  zeitlich  verwendbaren  An- 

halt- '  dieses  Abschnittes  im  Einklang:  das  Auftreten 
(K>^  '1  de  dolo  mala  (111),  das   der  Jurist  C.  AquiliuH 
Gallus  frühestens  um  75  v.  Chr.,  yielleicht  aber  erst  in  seiner 

'  ■  V.  Chr.)   einführte  *),   der   Ausschluß    der  Morder 
.ila  (S2  V,  Chr.)  Proskribierten  aus  dem  Gemeinde- 

rBt(l  22):  qneive  ob  capüi  c(ivis)  R(omane%)  referundum peamiam 

praemium  n'  'erit,   welcher  zu  dem  straf- 
gcrichtlicluMi    i....    ..    '   -ars   als    Prätor   (62  v.Chr.) 

gegen  dies*}  Leute  übereinstimmt'),  die  Begünstigung  der 

militiuis.h  (it  dienten  (9üff.;  lOOff.)*),  womitOradenwitz  (7  mit 

\  '  '•  t;lt'ichfalls  von  Caesar  verfugte  Formfreiheit  der  Sol- 
t.uuente  vergleicht.  Femer  scheint  mir  für  die  Zeit- 

bestimmung sehr  wesentlich  die  Möglichkeit  zu  sein,  dati 

'  1/        —    »  -  aus   Italien  Verurteilter 
»tzt  werden  kann  (117f.j, 

m  integrum  resti{tu)lus  est  erit:  im  Gegensatz  zu  dem 

*  ■■  "      '  ilten    an    der   Unabänderlichkeit   des 

I  ,  ■   ■    die    Massenrestitution    erst    in    der 
Zeit  nach  dem  Bundesgenossenkrieg,  88  v.  Chr.,  und  dann 

erst  wieder  unter  Caesars  Diktatur  49  v.  Chr.  vor*),  anderer- 

*)  V  '  de  nat.  deor.  III  74,  dazu  besonders  Kabler41I; 

Girard-  lyh2;  dagegen  zweifelnd  Reid  2'M.  —  Andererseits 
ist  aus  dem  Fehlen  der  actiones  deponti,  eomtmodati,  vi  bonorum  ra- 
ptormm  in  der  Liste  der  fOr  den  Verurteilten  Ratsanf&bigkeit  berbei- 
fQhrenden  Klagen  kein  Schlufi  auf  ein  höheres  Alier  des  Geaetiee  sn 

tiflten.  KQM.  r  ll'if.  dasn  PaisXIX6d5:  Hardja2f.:  Reid284f.: 
'.   iinteu  ."^.  lO'J. 

*)  Suetun   Cae*.  11;   v-  las  Vorgeben  de»  Cato  Uticenüit 

als  Quaestor  ((>5  t.  Chr.)  na'  It  Cato  min.  17.    Qegen  Leg  ras' 
(IS.") f.)   abweichende    Deutung    and   DaUerung  s.  beeonders   KQblcr 
410r.:    Pais  XIX   OSSf;    Mitteis   167;    Hardy  79fr.;   Reid  283f. 
Andererseits  weist  diese  Bestimmung  auf  die  Zeit  vor  den  Prottkriptionen 

■  ntoniu«,   Oktavian   und   '  ".•  NoTem- 
••n  'lpn  M'^^dem  —  wo:  .;  die  vor- 

'     >  mangen  —  attsdrüoklioh    sugeaicbert 
v^.ti      T'  'r^u6o*a   yfdftftata  iayfd%povot  (Caat.  Dio 
XLV1I  6,  4),  um  sie  vor  etwaigen   nachteiligen  Folgen  zu  bewahren. 

■)  Dazu  Mommsen,  StR  I*  Sü9f 

*)  Mommsen,  Strafr.  481  ff.,  bes.  48S  mit  A.  1.  2t  die  Zengniaie 
mr  Cae«r  bei  P.  Uroabe,  RE  X  280. 
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.■^i     Uli-     ><>!      ."^iiii.i     uiiiirK^iiiM  I )'   .'•ii.iii'  iliLT o 

I    ugerH   uuH  Italien   auf  (Ichhcii   8rrufg>  iIs 

Diktator  hin  ̂ ),  so  daß  die  hier  gemeinten  HcBtitutionen 

offenbar  mit  jenen  von  CaoHar  im  .1.  49  sn  '  '  cli  ver- 
fügten und  von  seinen  Gegnern  stark  mil'  ,,  i  liück- 

bcrufungen  Verbannter  gleichzusetzen  sind.^)     Dann    passen 
  li    «ehr   wohl   auf  die   Zeit  Caesar«,    der  anstatt  der  seit 

>uhi  sehr  mißliebig  gewordenen  Zensur  im  J.  46  die  Stel- 
lung eines  jwaefcdus  morum  mit  den  vollen  zensorischen 

Befugnissen  auf  drei  Jahresich  übertragen  ließ'),  jene  Wen- 
dungen des  dritten  Abschnitts,  die  von  der  Abhaltung  der 

Htadtrömischen  Schätzung  durch  den  censor  aliusve  quis 

magistratus  sprechen  (143 f.;  ähnlich  153).*)  —  Schließlich 
wird  man  es  nach  alledem  kaum  als  bloßen  Zufall  betrach- 

ten können,  wenn  unserem  Gesetz  in  der  zumeist  'fünf- 

stelligen* Aufzählung  der  Gemeindearten  {municipium  colonia 
/  '"  '><ra  forum  conciliahulum)^)  gerade  ein  Gesetz  der 

I  lien  Zeit  am  nächsten  kommt,  die  lex  lulia  agraria 

vom  J.  59  v.  Chr.  (Rom.  Feldmesser  hg.  v.  Lachmann  I  263ff.; 

Rnina,  Fontes"^  .95f.  n.  15);  vgl.  z.  B.  p.  263,  4f. :  qwie 
Cul'.niia   hflC  lege  dedtlda  quodve  munirntium  mm  frrturd  fnrum 

co*iciliabtilum  constitutum  erit,*) 

I)  Mommsen,  a.a.O.  971f.  mit  A.8;  972,  1. 

*)  Näher  hat  diesen  Gedanken  einer  meiner  Schüler,  Herr  I'r. 

H.  Bott,  in  einer  noch  uni/eilruckten  Arbfit  nhcr  d'ip  sotr.  Lex  Tnll.i 
inunicipalis  ausgeführt. 

•)  Von  Mommsen,  sih  ii'  7u5  woni  imi  Lnrecüt  in  At>re<ie 

gestellt. 
*)  Vgl.  V.  Savigny   411  f.;    Muttelsee    15;    Hardy   77 f.    — 

S.  uoch  Cass.  Dio  XLIII  25,2  (über  Caesar):  ex  rwr  ärrn-nno  (Ör  ixai 
yoQ  ixtirac  rd  xt  aXXa  dtoneg  rte  ufiijtrje  btoltfoe). 

•)  Vgl.  Mommsen,  StR  III  792,2,  wo  die  einhcniagigei:  A«'ug- 
nisse  gesammelt  sind.    S.  auch  unten  8.  96. 

•)  Ähnlich  p.  264,  8 f.;  femer  p.  263,  9  f.;  264,  10 f.;  265.  6f.  Über 
die  hier  nach  Mommsen  (Röm.Feldm.II221  ff.  =  Ges.Schr.  V2(J0ff.) 
angenommene  Gleichsetzung  des  Textes  bei  den  Gromatikem  mit  der 
Lex  agraria  vgl.  De  Petra  431  fi.  und  die  weitgehenden  Vermutungen 
von  Hardy  105 f.;  gegen  Mommsen  und  Hardy  wenden  sich  R e i d 

•Jl'if  und  M.  Cary,  Joum.  of  Philol.  XXXV  (1920)  174ff.  (mir  nur  aus 

]'iiu  .l.Wochenschr.  1922,  614  bekannt).  —  Über  eine  andere  BerOhning 
der  lex  lolia  agraria  mit  der  Tab.  Her.  s.  unten  S.  54. 
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Aus  dem  Qesetz  selbst  läßt  sich  entnehmen,  dafi  beab- 
HJrhtigt  war,  e«  in  der  /  Hälfte   eines  JahreB  vor  das 

Volk    lu    bringen;    die    i  9S   jxjst   h(akmlns)    ̂ ui(n)- 
et(üea)  primfas)  und  S9  post  k(akndas)  lauuar(ias)  secundas 

weisen,  wie  Iftngst  erkannt  ist.  mit  Sicherheit  darauf  hin.  ̂ ) 
Dil  das  Gesetz  im  Januar  45  nach  dem  Cicero-Brief  noch 

als  Entwurf  in  Caesars  Aufzeichnungen  lag,  dieser  aber 

schon  seit  Dezember  46  in  Spanien  Krieg  führte,  war  offen- 

1  .«  -..,lant,  die  Rogation  erst  nach  seiner  Rückkehr,  die 
verlieh  vor  Mitte  45  erwartete  und  die  tatnächlich 

Mitte  September  dieses  Jahres  stattfand,  einzubringen.  Daß 

es  dazu  nicht  gekommen  ist,  wird  unten  (S.  llOf.)  dargelegt 
werden.  — 

Nicht  si»  /.ihlitich.  ;il)«M-  immerhin  ausreichend  sind  ilie 

zeltlich  verwertbaren  Angaben  de»  II.  Abschnitts  (20 — 82), 
dessen   Inhalt  Polizeivorschriften   für  die  Stadt  Rom  bilden. 

Zunächst  ein    recht    weit    gesteckter   Terminus  ante  quem : 

die  50  f.    (vgl.  69)  erwähnten  duoviri   viis  extra   urbem  pur- 

gandis  sind   von  Augustus  abgeschafft.')     Die  Berührungen 
mit   dem    als    Satzung   der  Königszeit  (ßaoüty.og  vo^oq)  be- 
y...;.,i..........     V  'vnomen- Gesetz    von    Pergamon'},    die    nach 

in  Urteil  nicht  etwa  aus  unmittelbarer  Be- 

nutzung dieses  Gesetzes  selbst,  sondern  ganz  allgemein  aus 

der  Einwirkung  venn'andter  Satzungen  griechiHcher  Poleis 
zu  erklären  sein  werden^),  passen  jedenfalls  gut  zu  Caesars 
bekannter  Vorliebe  f&r  griechisches  Wesen.     Auch  das  Fahr- 

'-,  Vgl.  Mommsen,  CIL  I*  p.  485;  Nitsen  102.  Dafi  diese 
Fnat«n  ent  naehtrSglicb  in  den  umprflnglicben  Wortlaut  eingeeetit 
•ind  (s.  unten  S.  99  ff.),  kommt  hier  nicht  in  Betracht 

•)  CaM.  Die  UV  8.  88;  daiu  Mommsen.  StR  II*  592.  608ff. 
•)  Zura  V  t  etwa  trajanischer 

Zeit.   W.  Ko  ,,   I    u.  71;   Pitten- 
l>erger,  Or.  ür.  11  -iM;  auch  abgedruckt  und  ttbersetxt  bei  Legras 
D73ff.;  Faksimile  bei  0.  Kern,  Inscr.  Graecae  (Tabulae  in  usum  schol. 
ed.  Lietimann  VII  191»)  Tab.  43,  oben.  Vgl.  datu  v.  Prott  und 
Kolbe.  a.  a.  0.  57ff.:  Hits  ig,  Zeitschr.  der  SarignyStiftuDg,  RA 
XXVI  (1906)  4a2ff.:  K  Qbler  4Uf. 

*)  V;  flardy  73ff.  -   Ueid  2i:ir.   gebt  wohl  la  weit, 
wonn  er  tlufi  griechischer  Vorliildor  in  Abr«d(>  «teilt. 



r)4  A.  V.  Premerrtein, 

verbot  (56ff.)'),  welches  mit  einem  alten  Vorrecht  der 

Frauen  (vgl.  LiviaH  XXXIV  1  ff.)  aufräumte,  steht  im  Ein- 

klang mit  andern  Maiinahmen  dcH  Diktators,  die  —  wie 

vor  allem  die  lex  sumptuaria  vom  Ende  de«  J.  40  v.  Chr.*)  — 
gegen  den  Luxus  sich  richteten,  vgl.  besonders  Hueton  Caes. 

43,  1 :  lecticantm  usitm   ,  nisi  certis  pcrsonis  et  acta- 

tibus  perque    ccrlos  dies,    adcmii.     Ein    weitorr-     p  ■  -   j^ 
für  Zeit  und  Stätte  der  Entstehung  unseres  G<  nt 

es  mir  zu  sein,  wenn  in  der  lex  lulia  agraria  vom  J.  59,  die 

in   der    fünfstelligen    Aufzählung    der    G<'i     "    '  dem 
III.  Abschnitt  der  Tab.  Her.  so    nahe    kon;  >.  52), 

und  zwar  in  einem  Kapitel  (c.  54),  welches  fast  wortgetreu 

in  das  gleichfall»   von  Caesar  erla-  ^'     "    •  «hf  von  Urso 
(c.  104)  übeniommen  wurde'),  ein       .    -..:   r  Aufbau  und 
einzelne  Wendungen  sich  finden,  die  sich  in  eigenartiger 
Weise  auf  der  Tab.  Her.  68  ff.  wiederholen  : 

Lex    agraria  c.  54  (Rom.  Feldm.  I  p.  263,  13f.  =  Urs. 

c.  1 04) :  qui  limUes   dedttcti  erutU,   ne  guis  eos 

jimites  decumanosquc  obsaeptos  neve  quid  in  eis  molitum  (Urs. 

immolituni)  ncve  quid  ibi  obsaeptum  (so  die  Urs.;  oj)positum 

die  Hss.)  haheto   ,  quomimis  suo  itinere  nqim  irr  fluere 

possit. 
Tab.  Her.  ti^rt. :  quae  loca  j,ii},l,,ii   auiit  ( nint,   

nei  quis  in  icis  locci^i  iure  ieis  jm/tn  ibus  quid  in  aedificaium 

inmolitomve  habet <>  neve  eorum  quod  saeptum  dausumve 

habeio,  quo  minus  eis  iocis  porticibusque  populus  utafur 

ftairantve. 

Wenn  man  diese  Ähnlichkeiten  ohne  Voreingenommen- 
heit auf  sich  wirken  läßt,  so  wird  ea  in  hohem  Grade  wahr- 

Hcheinlich,  daß  hier  Erzeugnisse  desselben  Zeitrantns  mul 

derselben  Kanzlei  —  jener  Caesars  —  vorliegen. 

Innerhalb  der  so  gegebenen  Epoche  Caesar»  ermög- 
lichen eine  genauere  Datierung  des  II.  Abschnitts  die  darin 

vorkommenden  Bezeichnungen  der  Behörden,  die,  wie  wir 

sehen  werden,   auf  das  J.  45   und   zwar   wahrscheinlich  auf 

'■)  Zar  Sache  Mommsen,  StR.  I*393f.;  Friedlaender,  Sitten- 
g^scu.  IV»  (1921)  22ff. 

«)  Vgl.  Groebe,  RE  X  246. 
*)  DazQ  Mommsen,  Schriften  I  207. 
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'••Men  Ende  hinweisen.    /  n  wir  in  73  wieiivr 
••■  censor  «'•        ■'•  •  ?/<  .m  :.mal  mit  der  Vor- 

.0  der  8f.i  .  i/.  .  ut'j,  wobei  der  Zusatz 
lus  maij(istratus)^  wie    im   111.  Abschnitt  143  f.  153   (oben 

'r.  wahrer!       ''  '    '      *    He  von  Caesar  seit  46  übemom- 
praefet-'  uilaßt  ist. 

Zum    Verständnis    von    zwei    weiteren    Angaben    muß 

'  ■  rlicher    auf    die    in    den    J.  45    und    44    hin- 
Magistraturen    eingetretenen  Verhältnisse   ein- 

isjen    werden.     1)    Zu   Ende    des  J.  46,   vor   der    Ab- 
•    Caesar   für   das  J.  45   nur   noch 

   ,..v ...  jLsche   Ädilen,  aber  keine  Prätoren, 
Ädilen  and  Quästoren  wählen  lassen;  an  deren 

Stelle  traten  9  oder  S  praefecti  (Dio:  :xoXtav6noC),  von  denen 

«wei  das  Ärarium  verwalteten. ')  2)  Nach  der  Rückkehr 
aas  Spanien,  Mitte  September  45,  wurden  für  den  Rest  de» 

'  ihres  wieder  die  gewöhnlichen  Beamten,  darunter  die  Quä- 
>•:  f  40  vermehrt,  gewählt.')     3)  Einige  Zeit   danach, 
in  iber  45,   wurden  die  Wahlen  für  das  J.  44  vorge- 

>mmen  *      4;  Nach  dem  BcHchluß  über  den  Partherzug  im 
Anfang  de«  J,  44  gint?  man  daran,  die  Magistrate  schon  für 
die  nächsten  Jahre   zu  bestellen,  aber  nur  für  das  erste  Jahr. 

\  Y.  Chr.  warde   eine   vollständige   Liste    —  darunter  wie 
L  '  Quästoren  —   erzielt.     In  diesem  Zusammenhang 
^'  nun  bei  Cassius  Dio  XLIII  51,  3:  .To<>»€;|rft^toi?i;onv 

<>fA<H  x6xe  nQCJXOv  dvo  fth^  xai  1$  evjtaxQtdwr,  xiaaaoe^ 
in  xov   nXtji^ovi,   otv   ol   dvo    xtjy   d:t6    Aij/Atjxgos   fmxkr]Oiv 

nrivmv.      Bei    diesen    Wahlen    sind     also    zum   erstenmal 

.    f-  "tatt  der  bisherigen  vier  Ädilen  designiert  worden,  in- 

neue mit  der  Obsorge  für  die  Oetreidezufuhr  be- 

I  la  82  siebt,  wohl  nur  darch  Klflchtigkeit  de«  Konzipienten. 
iu,  in,     -       ' -.-.  Zoastz;  s.  ooteo  8.93. 

•^toD  Caee.  76.2;   Qu«.  Dio   XLIII  98,2;  48,1 
Druci  »be  III  •  569;  Mommaen,  StR  I*  668,2;  L.  Lange, 
Rönu  4.S«f 

*)  \r1.<  .i«v  I>.M  XMII  47.  1.  2;  duu  Lange.  a.a.O.  46Sf.  Die 
\iirinhme.    daü    din  guil-toron    seit    dem  J.  45   nichta  mehr  mit  dem 

m  Bo    tun    (rrhiibt    bitten,   wie  man  etwa  atw  l>io  XLIII  48,  8 

ri<  ratitieNet)  '  '  Mommien.  St  U  II'  567,  4  alt  irrig  nach. 
♦)  Ca^  IJ.  I;  Langt-  17). 
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tnnito  itediUs  Ct^m/t.^  luii/ukaiucn;  nach  dem  kluron  Zu- 

sumiuenhang  bei  Dio  sollte  deren  Antritt  erst  im  J.  43  or- 

t'olgon,  nicht  —  wie  Neuere  anzunehmen  scheinen  M  —  schon 
im  J.  44.  Das  Gesetz,  welches  diem^  Vermehrung  des 

Adilenkollegiums  verfügte,  muB  in  dem  höchstens  2—3  Mo- 
nate betragenden  Zeitraum  zwischen  Ende  45,  wo  bei  den 

Wahlen  für  44  (oben  3)  noch  bloß  vier  Ädilen  gewählt 

waren,  und  diesen  neuen  kurz  vor  Caesars  Ermordung  ab- 
gehaltenen Wahlen  für  43  angenommen  worden  sein. 

Aus  dieser  Gruppierung  der  Tatsachen  fällt  zunächst 

Licht  auf  die  viermal  sich  wiederholende  W^endung  q(uacstor) 
urh(anus)  queivc  aerario praeril  (37.  39.  47.  48).  Mommsen  hat 

aus  dem  queive  ae.  pr.  geschlossen,  daß  Caesar  Verände- 
rungen in  der  Verwaltung  des  Ärariums  in  Aussicht  ge- 

nommen habe ') ;  indessen  hat  doch  wohl  die  zeitweilige 
Vertretung  der  quaestores  urbani  durch  die  zwei  praefedi 
während  des  großem  Teils  des  J.  45,  die  ja  immer  leicht 

irgendwie  sich  wiederholen  konnte,  zu  diesem  vorsorgenden 
Beisatz  den  Anlaß  geboten.  Weiter  wird  uns  jetzt  auch  die 

auf  den  ersten  Blick  recht  schwierige  Stelle  24  f.  verständ- 
lich: aed(il€s)  cvr(tiles),  (led(ües)  pJ(ehei),  quei  nunc  sunt, 

qticiquomque  post  h(anc)  l(egem)  r(ogaiam)  faciei  creatci  erunt 

eumve  magfistraium)  inierint,  iei  in  diebtis  V proxumeis,  qui- 
btis  CO  mag(istratu)  designatei  erunt  eumve  mag(istratum)  ini- 

erint, inter  se  jxiranio  aut  sortiunio,  qua  in  partei  ttrbis  usw. 

Unter  den  Adilen  können  hier  nur  die  alten  vier  gemeint 

sein,  auf  welche  die  jmrtes  urbis^  d.  h.  die  vier  alten  Regi- 

onen der  Stadt  Rom  verteilt  werden  sollten.')  Nach  den 
im  übrigen  voneinander  abweichenden  Erklärungen  von 
Mommsen  und  von  Nissen  101  f.  würde  der  Zusatz  gMc/ ntmc 

sutU,  der  in  keiner  rechten  Beziehung  zum  Folgenden  zu 

stehen  scheint,  eben  jenen  frühem  Bestand  der  Ädilen  gegen- 
über der  in  den  ersten  Monaten  des  J.  44  tatsächlich  er- 

folgten Vermehiung  auf  sechs  hervorheben.     Dagegen  bringt 

')  Drumann-Groebe  IIJ  *  601  mit  A,  9;  vgL  Lange  474. 
Richtig:  Kubitschek,  HK  I  449. 

«)  ClLPp.  485;  StRII»557f.,  4;  so  auch  Hardy  77.  Dagegen: 
Keid  287,4. 

*)  Mommsen,  CIL  I*  p.486. 
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Moinnisen  bei  Bruns  ̂   p.  104  oinc  sofort  einleuchtende  neue 
^  vor;  or  nimmt  nach  f/tiei  nunc  sunt   einen  Wort- 
1    und   schaltet   die    Worte    in   dübus    V  proxumeis 

leijem  r<M)atam,  item  .  .  .  ein.  wofür  ähnliche  Wen- 
-n  anderer  OeMotxe,  r..  B.  der  Lex  Latinu  tab.  Bantinae 

P  5S2:  Brun»'  p.  53  f.  n.  8)  14  ff.»),  und  das  Vorkommen 
rer  AuMtalle   auch   an  andern  Stellen   der  Tab.  Her.') 

prcchen   können.     Da^nun   wegen   des   früher   (S.  56)   be- 

''  -•»  zur  Quüstur  (jueive  aerario  pracrit  unser 
\or  das  J.  4Ö   lallen   wird,   in  diesem  Jahr 

titer  erst  nach  Caesars   Rückkehr    aus   Spanien  (nicht  vor 
Mitt"   S.  und    den  Nachwahlen    für   den    Rest    des 

Jährt >,L  ■:>  n.  2)  von  aed(il€s)  ciir(ides)   quci  nunc 
sunt  die  Rede  sein  konnte,  dürfen  wir  wohl  folgern,  daß  die 
in   Abschnitt   II   vorliegende   Satzung   bestimmt   war,  nicht 

or  dem  letzten  Viertel   des    J.  45    dem  Volk  vorgelegt  zu 
A  erden.     Andererseits  darf  nicht  übersehen  werden,  daB  die 

in    der  Zweizahl  zu  denkenden  aid(il€s)  pl(ehei)^ 
^Mr  sehen,   mit  keinem  unterscheidenden  Zusatz  ver- 

I  sind;  zur  Zeit   der  Abfassung   werden  also  die  neuen 

5  plebei  CeriaUs ')  noch  nicht  eingeführt  gewesen  sein 
_        '.  n  S.  55  r  n.  4). 

Nil  weiter:  den  Ädilen  qud  MKtM;  «WN^  werden  nach  der 

liücke  gegenübergestellt  diejenigen,  queiquomque  post  h(anc) 

l(egetn)  r(og<Uam)  a)  favtei  creaOi  truni,  h)  eunive  mag(i8ira- 
tum)  inierint ;  je  nach  der  Zugehörigkeit  zu  a  oder  b  richtet 
sich  dann  auch  die  Fristbestimmung  für  die  Verteilung  der 

in  diebus  V  proxumeis,  quibus  a)  co  ma- 

■    runt,  b)  ewnve  mag(istraium)  inierint.*) 

..  V..4«  tu  Delpbi  in  griechi*cber  Fataang  erhaltene 
100  T.Chr.  H.  Pomtow,   KUo  XVII  (1921)  173 

n    J;>«),  A.  4.'-    14. 

*)   /..  K.  117.  182.  160.  wo  ebenfklls  beim  Znaammentreffen   Ton 

-h   Iaot«Qden  Qlitd$am  das.eiae  auagefiülen  iat;   wg\.  daso 
lg.  Seidel,  Obai'nrut.  ctoirrunb.  tauitAduo   (Dim.  Breslau 

-SO)  12.  - 

•    ''••    ibrer  amtlich.;.       •    .1     •.  •  :. .    >ti:    li'    l^i,    i, 
'  «cbek.  KE  I  -iv. 

•j  L'ie  abweichpod«-  M   ■  i;.  i  .     .■  ;.    ,    sti;    1'  :-'.*•_'    I   I-ini 

i»r  den  tweiteo  Neben«ii'  .'''i     '    /(      u,.ri^    u.     \  i^-.  -i.i.- 
«n  PaimlirliBinaa  beidtr  Ncb.-i  j  i.  .i   !,'..! 
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Neben  a.  den  Adilcn,  welche  iiit.i.  Aiiiiiniu.  w.  ■.  i,,^^,^,,^ 

au8  künftigen  Wahlen  hen'orgchen  würden  (FrJHt  für  diese: 
5  Tage  nach  DoHignation),  kommen   also  b.  noch  solche  in 

TV   '  t,  die  nur  mehr  ihr  Amt  anzutreten  haben,  au»  dem 
»  ii  (irunil,  wi'il  ihre  Wahl  zur  Zeit  der  Annahme  des 
OoHet/08  bereits  yoUzogen  sein  wird;  für  nie  gilt  als  Frist: 

5  T.i  h   dem  A  itt.     Demnach    8<  "      '      i"     otz 
erst  I  r  Wahl  >  ien  für  das  J.  4'1        „      ̂        »«r- 
den:  diese  hat  nun  tatsächlich  ganz  am  Ende  des  J.  45,  im 
Dozombcr.  stattgefunden  (s.  oben  8.  55  n.  3). 

Überblickt  man    die    bisher  gewonnenen  zeitlichen  An- 
haltspunkte:   t.   wegen    q(uaestor)  urb(anus)   queive   aerario 

rii  nicht    vor  .1.45;   2.   wegen  acd(Hes)  cun 
ij,i' i  71UUC  sutU  nach    den  Wahlen   für   den  Rest       -i.  45, 

nach   Mitte    September  45;    3.   wegen  aed(iles)   quei- 
quoMqtte  j>ost  h.l.  r   eum  .  .  .  mag(istratum)  inier  int  nach 

den  Wahlen  für  das  Jahr  44.  im  Dezember  45;  4.  r-—  •  f?es 

Mangels  eines  unterscheidenden  Beisatzes  zu  acd(t  '»n) 
vor  Errichtung  der  aediles  CericUeSj  also  spätestens  Januar- 
Februar  44,  und  nimmt  man  noch  hinzu,  daß  5.  die  ein- 

schneidendste neue  Bestimmung  des  Gesetzes,  das  Fahrverbot 

für  Rom,  post  k(alcndas)  Ianuar(ia8)  primas  (56 f.)  in  Kraft 

treten    sollte,    so    erhält  man   unter  der  A'or  ig.  daß 
das  vorliegende  Gesetz  wirklich    zur   ordnun^  ^en  Ab- 

stimmung gelangt  sei,  den  Dezember  45  als  einzig  möglichen 
Termin  seiner  Annahme.  Nun  wird  im  folgenden  der  Nach- 

weis geführt  werden,  daiJ  die  Polizeiordnung  —  gleich  den 
andern  Teilen  der  Tab.  Her.  —  formell  und  rechtlich  ein 
Entwurf  geblieben  ist;  auf  einen  solchen  kann  vorstehende 

Zeitbestimmung  nicht  mit  voller  Schärfe  angewendet  werden. 

Immerhin  wird  man  auch  in  diesem  Fall  schließen  dürfen, 
daß  der  Entwurf  bestimmt  war,  nach  Caesars  Rückkehr  aus 

Spanien  im  letzten  Viertel  des  Jahres  45  zur  A'  *' — ^nng 
gebracht  zu  werden,  was  wir  ja  oben  auch  für  die  '■  .le- 
vorschriften  des  III.  Abschnitts  als  wahrscheinlich  annehmen 
konnten. 

Viel  weniger  Anhaltspunkte  für  die  zeitliche  Ansetzung 

sind  im   I.  Abschnitt  (l  — 19)   vorhanden.     Das  Erhaltene 
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•teilt  blofi  den  Schluß  einer  ausführlicheren  Satxung  dar. 

Die   Zeitbestinv  '    hU^r    auf»   engste    mit   der   um- 
»frittenen  Gesur  _:  zu.Hammen,  auf  die  doshalh  etwas 

gegangen  werden  muß.  V)  In  dem  noch  vorhandenen 

Stück  ist  die  Rede   von  gewissen    V  n  an  die  Behörde 

(professiones),  zu  denen  gewisse  Per-  .  nierhalb  bestimm- 
ter FriHten  (3  isdenujue  diehus;  5  in  iisdem  difbus)  gesetzlich 

TP!  •  (nicht  etwa  bloL»  berechtigt)  sind  -  der  Ausdniek 

prvjiir,r,  .,-r*.i~'f  u.a.  kehrt  immer  wieder  —  und  deren 

einzige   er  Wirkung    der    AusHchluß   von   den   Ge- 

i  de  Verteilungen  i8t(17ff.).  Die  zur  Meldung  Verpflichteten 

—  offenbar  römische  Borger,  da  es  ja  sonst  nicht  nötig  wäre, 

sie  ausdrücklich  von  den  frttmeni<Ui</ncs  auszuschließen  — 

■cheinen  sich  in  aller  Regel  in  Rom  selbst  aufgehalten  und 

All.  ■         ■    '  ' '     f  verblieben  zu  sein :  denn  die  Be- 
>fi:  _  img  bei  der  Meldung  im  Fall  von 

•Wesenheit  flff.)  tragt   deutlich  den  Charakter  einer  Aus- 
nahme, das  Verbot  weiterer  Beteilung  mit  (tetreide  und  die 

öflF.ofi;.!'"   Ausstellung  der   Namen    der   professi  und   ihrer 

Ei  II  sprechen  für  Fortdauer  der  Anwesenheit  in  der 

H  Die  /  nes   sind    nicht   etwa  von  der  Ge- 

saiiii"  •  Verptl..  ....  -  a  als  ein  einmaliger  Akt  an  einem 
und   li  :i   Termin    vorzunehmen,    sondern   von  jedem 

fftr  sich  innerhalb  einer  bestimmten  Frist  (vgl.  3.  5);  sonst 

'  'itte  es  überhaupt  keines  Gesetzes.  ••  •         '•   ■   *•  -liegt,  aon- 

«)  Ich    führe   f'l  an;    v    .^uvi^'ny     ■"'  ' 
>mmien,  CiL  P  .  <  Hirse hfeld,  Philo). 

(IÖ70)   iK)ir. ;   Nmen  lO-ü.;    1  Iff.;   Mittei»   170ff.   {W 
1''«rQOg  von  Legraa  ood  J.  II.   -     ,  1 1  telMeo  löff.  (sehr  au  : 

\i,  Istder  ohne  Kenutnis  von  Mitteia'  Abhandlung);  Hardy  67—71 
WK'<ri  I  cirn  und  Kap  ;  ohne  Kenntnis  MatteUee»);  J.  Elmore, 
Joui:  '  i;  -lud.  V  (1915)  I25ff.;  Bei d  207— 225  (gegen  Kl more. 
l),c  -    •       t  r  ron  K.  0.  Hard  y  .  The 

p,    •  la*«    guarterly  XI  (1!»!'^ 
die    ilrv  Klmore'*,   Ciceronian  aud    Ho 

,   .,    ebd.  XII  ..  "*-44  lind   mir  nur  au»  kunen  hii— .: 

angaben    der    Berliner    Philol.    Wocbsnschr.    XXXVII   (1917)     16.'H. 
XXXIX  (191U)  351    bekannt.  —   Zuannimenatellungsn  der  Literatur  — 
auchder  tlteren  —  ge)"Mi  Mnt  t  *|a<*<*  21  ff.  Ilardv  ASif.  and  KI  m  ore 
IM  iL  —  Zn  mebrereii  ' 
s.  M.  Rostuwse w.  l 



»iU  .\.  \ .  l'tcincTstcin, 

dern  bloU  einox  magintratischcn  Ediktes  bedurft  und  wäro 

auch  die  Vertretung  des  für  die  Entgegennahme  zu  ''•-•n 
Magistrats   im   Fall  der  Abwesenheit')  nicht  ko  uii<  h 
geregelt  (7 — 12).  Die  Eintragung  der  professiones  findet 
gleichlautend  in  die  amtlichen  Akten  und  aus  diesen  auf 

eine  Tafel  statt,  die  —  offenbar  zu  besserer  Kontrolle  dunh 
die  Öffentlichkeit  —  auf  dem  Forum  und  zur  Zeit  derGetreid- 

Verteilungen  an  deren  Ort  aufgestellt  ist  (13 ff.);  daraus  darf 
man  schließen,  »laß  dit.'  so  L'cMlditt!  Liste  niclit  allzu  mn- 

fangreich  war. 

Fraglich  bleibt  bei  alltdciii  dan  Wiciitigrite,  der  Inhalt 

der  professiones^  der  im  verlorenen  Teil  des  Gesetzes  g**- 
regelt  gewesen  sein  muß.  Aber  die  schon  erwähnten  li« 

Stimmungen  über  den  Ausschluß  der  professi  von  der  unen 

geltlichen  Getreideabgabe  und  über  die  Ausstellung  ihr«r 

Liste  am  Ort  der  letzteren  weisen  uns  deutlich  die  Richtung, 
in  der  zu  suchen  ist:  die  hier  vorgeschriebene pro/miö  kann 

schwerlich  etwas  anderes  sein,  als  die  pflichtraäßige  Anzeige 
eines  bisher  an  der  staatlichen  Armenversorgung  durch  die 
Getreidespenden  Teilhabenden,  daß  bei  ihm  eine  für  die 

Empfangsberechtigung  wesentliche  Eigenschaft  nicht  mehr 

vorhanden  ist,  d.  h.  dati  er  ein  Vernjögen,  bzw.  Einkommen 

von  bestimmter,  im  Gesetz  jedenfalls  angeführter  Höhe 

erlangt  hat,  und  zwar  —  dies  scheint  mir  wichtig  —  ohne 
datI  er  dabei  (in  der  Regel  wenigstens)  seinen  Wohnsitz  in 

der  Hauptstadt  aufgibt.  Eine  besonders  von  Legras  40  f. 
geltend  gemachte  Schwierigkeit  scheint  nun  daraus  sich  zu 

ergeben,  daß  nach  4  f.  auch  ptipilli  und  pupillae  zur  professio 
durch  ihren  Vormund  verpflichtet  sind,  während  an  den 

Getreideverteilungen  zur  Zeit  der  Republik  —  soviel  wir 

wissen  —  nur  erwachsene  männliche  Bürger  teilhatten. 2) 
Aber  es  ist  kaum  anzunehmen,  daß  die  größere  oder  ge- 

ringere Zahl  der  eigenen  oder  der  Pflegekinder,  für  die 

jemand   zu  sorgen   hatte,    wie  überhaupt   der   Familienmit- 

')  Amtliche  .Abwesenheit  der  Konsuln  und  Prätoren  von  Rom  ist 
!)eit  Sulla    recht    ungewöhnlich,   in  der  iieit   der  Bürgerkriege  unter 
Caesar  jedoch  nicht  selten  vorgekommen;  auch  die  Vorsorge  des  G> 
setxes  filr  diesen  Fall  paßt  gut  zu  der  Annahme  caesarischer  Zeit. 

»)  Vgl.  0.  Hirschfeld,  a.  a.  0.  Wff.;  Kostowze w,  RE  VII  180. 
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glicder.   nicht   auch    in   der  ihm   gewährten  Oetrcidcnienge 

b.    '  1    HO   können   mittelbar  wenigstens 
nu  ..  ,    ̂   ,    .  *"  ̂ ^^^  Spenden  bctoiligt  gewesen 

-^rin.  Gerade  unter  Caesar  wäre  eine  solche  Regelung 
•ehr  verständlich:  hat  er  doch  schon  anluBlich  seiner  Lex 

agraria  im  J.  50  die  Väter  von  drei  oder  mehr  Kindern 

(nach  Sueton  waren  es  im  ganzen  20  000;  besonders  berück- 

sichtigt und  im  .1.  40  im  Hinblick  auf  den  durch  den  Hürgor- 
krieg  ■ — .-^  >  i'  ••  v:,.ilorgang  der  Bevölkerung  Belohnungen 
fÖr  ki  ausgesetzt \),   und  ist  andererseits  er 

gewesen,   der    den   frumetitationes   den   Charakter   einer 

;i  L  ''''chen  Begünstigung  für  die  in  Rom  weilcn- 
d<  >   und   sie  zu  einer   richtigen  Armenverswr- 

gung  machte.  Das  Eintreten  des  ttUor  für  seine  Mündel 
are  gerade  bei  einer  auf  das  Vermögen  sich  beziehenden 
ofessio  sehr  wohl  zu  verstehen. 

In   dem   eben   entwickelten   Grundgedanken   einer  Ver- 
mögens- oder  Einkommensanzeige,   den  auch  ich  für   richtig 

halte,  stimmen  mehrere  der  Neueren,  so  Muttelsee,  Elraore. 

Reid,  überein,  gehen  aber,  wie  ihre  Vorgänger,  in  den  Ein- 
zelheiten weit  auseinander,  namentUch  in  der  Frage,  welche 

Personen    die  proftssiones   abzugeben   hatten,    und   ob   und 
ie   die   Vorschriften  der  Tafel   mit   einer  andern,  ebenfalls 

o  Entlastung  der  Getreideversorgung  bezweckenden  MaB- 
ihme  Caesars  sich  in  Zusammenhang  bringen  lassen. 

Wir  lesen  bei  Sueton  Caes.  41,  3;    rcccnsutn   jxjjmli  nee 
<yre   nee  loco  soliio,   sed  vicaiim  per  dotninos  itisitlarum  v(jit 

'     freceniisque  milibus  accipietiiium /rumentum 
'un  quinqitaginia  retraxit,      ac  ne  qui  nori 

"nis  causa  moveri  quandoque  possetUf  institult 

tj  tu  demorittorum  locttm  ex  ci.«j,  qui  recensi  non  essrnt. 
««      :.-.u  a  praetore  fierei.     Dazu  Cassius  Die  XIjIII  21,4 

ach  dem  Triumph  im  Herbst  46):  rot>  nXtjdovt  rov  rin^ 

Tov  <piQovnK  f'Tl  finxQ6xatov,  oif  xord  dixtjv,  dXX'  foc  tiov  h 
HQ  mdotniv  rTotOe  ylyreodtu,  htav^dhxoQ  i^ixaaiv  hton'joajo 

il  Tot'c  yf  fifiinn^  ̂ fiov  Ti  aindtv  TtgoojttjXetyfe.  Eine  Reihe 
nderor    Zeugnisse,    welche   die    nämliche    llaflnahme    be- 

■    /'im  J.  59  t.  Sueton  Cbm.  80,  3;  Appian  hell  cir.  II  10;  Ca.««. 
b.u  XAXVin  7  •>    ->.-.   >  4«    I....  VTJii  «i-.  •• 



r,2 
iiicr-t  iMii. 

civ.  II    102;    Zonara8  X    10),    aber    durch    n 

Yer^'cohslung  des  recensus  der  Oetreideempfänger  mit  einem 

7  tler  GesanitbürgerHfhaft  ent«f' "  •    .•    •  bei 
■.'    ITff     und    Hcid    214  f.    z\i  he- 

»prochen.*) 
Schon  L.  \\  UsLldcnviaitim jtcr (i  um 

durchgeführten    /        ,    den    Sueton    in    di.    ...    i      als 

ungewöhnlich  bezeichnet,  mit  der  xar  äfnpoda  durch  die 

Reviervorsteher  mit  Hilfe  der  Hauswirte  ins  Werk  gesetzten 

xar'  otxiav  änoyQarp)  in  Ägypten  vorglichen,  zu  deren 
Ergänzung  gleichfalls  &7toyQacfai  genannte  Vermögenser- 
klarungen  der  einzelnen  Personen  bestimmt  waren.  Es  ist 
sehr  wohl  möglich,  daß  Caesar  dieses  Vorbild  vorschwebte. 

Allerdings  diente  in  Ägypten  diese  Aufzeichnung  als  Grund- 
lage der  Besteuerung  im  ganzen  Lande;  in  Rom  hingegen 

war    ■     '    '■   '■  !i  eine  Mi  -   in  dem  eni.  '      ' 
hauj  ph'bs  fru  -<,  eine  Art   i 
dem  Zweck,  aus  der  Armenversorgung  die  minder  Bedürf- 

tigen au  ilcn.  durch  deren  Streichung  eine  Liste  von 

150000  '  .  Lompiangern  sich  ergab.*j  In  der  gleichen 
Absicht  ist  das  nämliche  Verfahren  auch  von  Augnstus  im 
J.  2  V.  Chr.  oder  kurz  vorher  angewendet  worden,  Sueton 

Aug.  40,2:  poptili  recetisum  viccUim  eg'U,  ac  ne plehs  frumeti- 
tationum  causa,  ftcquentius  ab  negoiiis  avocaretür,  ter  in  annum 

qtuUemum  mensum  tesseras  dare  desiinavU. 

>)  S.  auch  Dramann-Groebe  IIP  557  mit  A.  10;  P.  Groebe 
KE  X  246;  M.  Rostowzew,  ebd.  VII  176;  ü.  Kahrstedt  in  Fried- 
!a«nd<»rs  SG  IV»  (1921)   11  ff.,   der  die  Angaben  ober  die  Zahl  Afr  Ge- 

•  fUnger  zur  Berechnung  der  Bevölkerung  Rom»  •    — 
;  Cass.  Dio  XLIII  25,  2  (zum  J.  46:  tx  jt  rtöv  &.tr>y,  int 

TOD  diesem  rtcenau»  die  Kede  eq  sein. 

*)  Griech.  Ostraka  I  442f.;  danach  Elmore  \'6'6.  \gi.  neiu  -.'i'i mit  A.  1. 

')  TeUzenbus  haben  zur  EIrmitilung  der  Personen  mit  senatori- 
schem oder  überhaupt  höherem  Vermögen  (im  J.  4  nach  Chr.  bis  zur 

untern  Grenze  von  200000  Sesterzen:  Dio  LV  13,  4)  wiederholt  unter 

Augustus   statt.   ■'     '        vgl.    F.  Blumenthal,   Klio  IX  (1909)  495. 
*)  über  u  indensein   einer  solchen   Liste  mindestens  seit 

Caesar  vgl.  Reid  228. 
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Irgend  welche  Pläne  einer  Besteuerung  waren  mit  Cae- 
ir«    recensits  nicht   verbunden;    dies   zeigt   schon   der  klare 
  1   ,     ... ;  ..i.w.    ihm    mi(j    der    IIeral>Hct7.ung    der 

,'or  bei  Sueton.  Nichtsdestoweniger 

■gt  fcllmore  12^1)'.  bei  dieser  Maßnahme  dem  Diktatur  die 
'       '  die  besi*        '      Teile  der  Bürgerschaft  allmäh- 

.'U    einzii:  .rii   Vermögenssteuer   zu    unter- 
werfen.   Zur  Vorbereitung  einer  solchen  sollten  nach  Elmore 

'■  i'H  dienen,   die  er  auch 

  :    ,id   Att.  XIII  33,  l:  ad 

im.  XVI  23.  1)  wiederfindet  und,   gestfltzt  auf  die  Daten 
als  alljährlich  um  den   1.  Juni  wiederholt  sich 

■■"f''<si  sind  nach  ihm  die  von  Caesar  auf  Grund 

inzeige    aus    der   Getreideversorgung   Aus- 
•■nen,  deren  Zahl  nach  Sueton  sich  auf  170000  be- 

r  die  Schwierigkeiten  dieser  Annahme ')  liegen  auf 
1:    Caesar   selbst   hat  Mitte    des  J.  4^   etwaige  ihm 

BUgeschriebene  Steuerpläne  in  aller  Form  in  Abrede  gestellt 

'        "      \'IJII   IS,  5)    1     '       'wcrlich    kurz   darauf  etwas 
I.   was  die    !■  ung  in  einem  solchen  Ver- 

t   bestärken    konnte;   die   Deutung  der  professioncs  bei 

"t   zwar   recht    unsicher,   iihor  jedenfalls    i  '•  ler 
zu  suchen';;   die  Anordnung,   daß  die  y  ":> 

<  Gesetzes  mit  ihrem  wesentlichen  Inhalt  auf 

lot  öffentlich  auszustellen  seien,  wäre  in  der  l'ra.vis 

so  gewaltigen  Masse  von  pro/e«^' (170  000)  höchst 
mäßig,  ja  sogar  undurchführbar  gewesen.     Auch  das 

landor  dieser  alljährlich  zu  wiederholenden /)ro/es5i- 
uikI   des   alten   republikanischen  Zensus,   den  auch  die 

.  Her.  im  III.  Abschnitt  I42tf.  aU  fortbestehend  voraus- 

otzt,  erregt  Bedenken,  über  die   man   nicht  hinwegkommt. 

\        '     1  rccenaw  p")    '      '  '    '       ̂ '     *         '       no  ein- 
Maßnahme   III  '  It,    hat 

I  Miore,  ohne  zu  übonengen,  eine  gewaltige  und  tiefein- 

ide  Dauoroinrichtung  mit  dem  Zweck  einer  nllgo- 
Vermögenssteuer  gemacht. 

«•   werden   zum  Teil   von   Elmore  eslbet  (137).  dann  ein- 
nlcT  von  Reid  216ff.  218.  280  besprochen. 
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Bleiben  wir  nun  nach  Ablehnung  dieHes  mißglQckten 
Yersuchs  im  Bereich  jener  Ansichten,  die  lediglich  einen 

ZuHtimmcnhang  dcH  rccnuots  jyojmli  und  der  profrssmics  mit 

der  Herabsetzung  der  Zahl  der  Octrcidecmpfanger  annehmen. 

An  den  zweiten  Teil  der  Sueton-Stelle  ac  nc  qui  novi  coetus 

usw.  knüpft  die  neuerdings  auch  von  Hardy  "Off.  verteidigte 
Theorie  Mommsens  (CIL  1*  p.  486)  an:  die  professiones 
unseres  Gesetzes  sollten  —  offenbar  als  eine  Art  An- 

meldung zur  Armenversorgung  —  von  jenen  erstattet  wer- 
den, die  in  die  von  Caesar  auf  •  I  7  tlil  (150000)  zu- 

Bammengestrichenc  Liste  der  Gr  ^  nger  nicht  Auf- 
nahme fanden;  aus  ihnen  sollte  eine  zweite  Liste  zum  Zweck 

der  Neubesetzung  freigewordener  Stellen  mittels  suhsortUio 
gebildet  werden.  Indessen  wäre  es  bei  solchen  zum  Nachrücken 

bestimmten  Anwärtern  recht  auffällig,  wenn  sie  nach  dem 
Wortlaut  des  Gesetzes,  welches  immer  wieder  von  profiterci 

oportet  spricht,  zur  Abgabe  ihrer  professio  nicht  bloß  befugt, 
sondern  geradezu  verpflichtet  gewesen  wären;  auch  leuchtet 

die  Notwendigkeit  nicht  recht  ein,  diese  erst  für  die  Zu- 

kunft Vorgemerkten  ausdrücklich  vom  Getreidecri.  ''  nus- 
zuschließen  (vgl.  17 ff.),  zumal  ja  eine  besondere  1  .er- 

liste bestand.^)  Dazu  kommt  auch  hier  die  Schwierigkeit 
mit  der  öffentlichen  Ausstellung  der  Liste,  in  der  Namen 

und  Erklärungen  gleichfalls  in  die  Tausende  gehen  mußten.^) 
—  Nicht  minder  ungangbar  erscheint  der  von  Reid  218ff. 
eingeschlagene  Weg:  danach  wären  die  professiones  der 

Tab.  Her.  nichts  anderes  gewesen  als  die  dem  recensus 
dienenden  Anzeigen  der  Hauswirte,  der  domini  insularum. 

über  sich,  ihre  Mieter  und  deren  Vermögensverhältnisse,  und 
diese  Hauseigentümer  als  solche  von  vornherein  von  den 

Getreideverteilungen  ausgeschlossen  worden.  Ganz  abgesehen 
von  der  Möglichkeit,  daß  auch  ein  Hausbesitzer  durch  Über- 

schuldung oder  ähnliche  Umstände  unterstützungsbedürftig 
sein  konnte,  erhebt  sich  auch  da  das  Bedenken,  daß  es 

sich  nach  Reid  oflFenbar  um  eine  einmalige,  in  einem  Zug 
durchzuführende  Maßnahme  handelt,  die  sehr  wohl  durch 

bloßes    Edikt    hätte   verfügt    werden   können,  während    hier 

•)  Diesen  Einwand  erhob  schon  Nipperdey  20,6. 
«)  Vgl.  Muttelaee  26f. 
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l).i  .  -n    (oben  8.  59 f.); 

dAnn,  daß  auch  in  diesem  Fall  infolge  der  gewaltigen  Masse 

der    lur    McMunj;    V«"  '«'n    selb-t  •        ...^ 
\Vii>i1.rL'Ahe  eine  ganz  li  i'he,zur<-  ^  ig 

te  Liste  zustande  gekommen  wäre. 
\N  itnler   ander«   hatte    Hirschfeld    90  ff.   auf   Grund    von 

v^iceru   pro  Arch.  7  f.,  wonach   für  jeden    Anziehenden   eine 

Melde|iflicht  bestand,  die  Vermutung  aufgestellt ,  daß  auch  wer 
dauernd  aus  Hom  fortzuziehen  wünschte  (Nissen  t03f.  setzte 
.!.<.._     :..      i.      dauernde   Abwesenheit    von    Italien    ein, 

42,    l),   sich   durch   eine   professio   abzu- 
olden   hatte    und   damit  nun  auch  von  der  Getrcidevertei- 

iuug  ausgeschlossen  war.     Aber  auch  diese  Annahme  begeg- 
net Einwänden :    nach    l  f.  konnte    die  professio  im  Fall  der 

vbwesenheit  durch    einen    Stellvertreter   erfolgen;    es   wäre 

wenn    ITir^chfcMs    und    Nissens   Meinung    zuträfe,   ge- 

...  t  gewesen,   selbst   fortzuziehen   und  erst  dann  sich  ab- 
M'lden   zu   lusHcn,    wodurch    der  von   ihnen   angenommene 

k  der  Überwachung  der  Abwanderung  nahezu  vereitelt 

-••••    wäre.     Im    übrigen   deutet  alles .   namentlich  auch 
ot    weitem    Getreidebezugs    (17ff.),    vielmehr    auf 

Verbleiben   der  professi  in  Rom    hin   (oben  S.  59). 

•  *  den  Folgerungen  Muttelsee»,   der  in  verdienst- 
das    gesamte  Vorkommen   von  profcssiones  im 

tfentlichen    Leben    untersucht  hat  (31—48)  und  in  jenen 

ii      '"  '     !'  I>     '     r     *     -ianseigen  sieht'),  kann  ich 
II  '  rklären.     Nach  ihm  (50  ff/* 
ind  die  meldungspflichtigen  Personen  solche,  die  bei  Caesars 

^   Landlosen  ausgestattet  wurden  und  daher 
,    uden  verzichten  konnten;  durch  ihren  neuen 

Linen  sie  leicht  in  die  Liige,  die  Hauptstadt  zeit- 
^'    (?)   zu  verlassen  (daher  1  ff.).     Muttelsee  glaubt  hier 

1  17 

r  lurmpr. 
f .1   -.  .-  int     rat       ■  m 

utttrUur. 

Z-ti^okrUi  f?r  B«chb«uckMiU.    XLUI      Ujsk.  Abt.  i> 
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ÄQHDchluü  von  den  Oetreide«penden  boIUo  vorhindem,  da6 
dieHe  Leute  ihr  Land  wieder  aufgaben  and  in  der  Stadt  ihr 

alten  Mut  •••'-  rieben  aufnahmen.  Aber  Holche  auHwärts  — 

Hei  08  in  1  >  oder  durch  EinzcIanweiHung  ~-  mit  Land- 
besitz AuMgcstattcte  waren  eben  nicht  bloß  zeitweilig,  wie 

Muttel»ee  (r>2  f..  vgl.  55)  wegen  Z.  1  ff.  für  sie  antw  '  '  to, 
sundern   dauernd    von    Rom    abwenend .   auch  i», 

unter  ihnen  pupiUi  und  pupillae  zu  finden.  Da  ihre  Namen 
am  einfachsten  aus  den  amtlichen  Akten  über  die  Landan- 

weisungen zu  ersehen  waren  und  in  den  Listen  der  Qe- 
treideerapfönger  bloß  gestrichen  zu  werden  brauchten,  ver- 

steht man  nicht  recht,  warum  ihnen  noch  eine  besondere 

professio  vorgeschrieben  wurde.  Auf  weitere  Vermutungen 
Muttelsees,  der  55  f.  auch  ein  Spendenverbot  für  Kleinbauern 

annimmt,  die  ihre  Güter  verkauft  oder  durch  Zwangsenteig- 
nung verloren  hatten  und  nun  nach  Rom  kamen,  brauche 

ich  hier  nicht  näher  einzugehen. 

Der  vorstehende  kritische  Überblick  ist  wohl  geeignet, 
uns  in  der  (8.  59ff.)  eingangs  aus  dem  Wortlaut  der  Tab,  Her. 

entwickelten  Auffassung  zu  bestärken:  die  Meldungspflichti- 
gen sind  solche  bisherige  Oetreideempfanger,  die,  ohne  ihren 

Wohnsitz  in  Rom  aufzugeben,  durch  in  '  i<hen  Um- 
stand (z.  B.  Erbschaft,  Schenkung,  eigene  .  Annahme 

eines  besoldeten  Amtes)  ein  Vermögen  oder  entsprechendes 
Einkommen  von  solcher  Höhe  erlangt  haben,  daß  sie  aus 

der  staatlichen  Getreideversorgung  ausscheiden  müssen.  Ver- 
mutlich liegt  uns  auf  der  Tafel  der  Rest  eines  Gesetzes  oder 

einer  Gruppe  von  Gesetzen  vor,  die  bestimmt  waren,  die 

von  Caesar  durch  seinen  recensus  ein  für  allemal  fo«^ ""-  »«te 
Liste  von  150  000  Bezugsberechtigten  auf  dem  1  n 

zu  erhalten,  d.  h.  die  von  ihm  angeordnete  Ergänzung  durch 
suhsortitio  a  praetore  zu  regeln.  Diese  hatte  zufolge  Sueton 

ex  iis  qui  recensi  non  cssenf^  d.  h.  nur  aus  Personen,  die 

beim  recenstis  poptdi  nicht  schon  auf  ihre  Bedürftigkeit  hin 

geprüft  waren  ̂ )  und  nun  erst  Ansprüche  geltend  machten 

')  Unrichtig  ist  es,   wenn    man,  wie  es  imt?;  •  geschieht, 
unter  den  trcfn*»  nnr  die  160  000  zugelassenen  Get:  ulnger,  weil 
sie  in  eine  Sonderliste  eingetragen  worden,  versteht;  Tielmehr  müssen 

wir  folgerichtigerweise   alle   dem   rtcensus  Caesars   unterzogener  P"' 
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und  zwar   in   demoriu''  '<m   m  orfulgon;  über  lütztoro 

\m. '.]..■  wt  sicher  nich:    .     ..  pfond,  denn  auch  durch  länger 
Abzug  von  Ron»  («.  B.  zwecks  Heeresdienstes,  in- 

folge   Abführung    in     eine    Kolonie ,    Einzelausstattung    mit 

1  ...,  n...  ;f-,^  Annahme  eines  auswärtigen  Dionstpostens.  straf- 
r  Verurteilung)    müssen  Plätze  für   neue  Anwärter 

Erledigung  gekommen  sein. ')     In   manchen   dieser  Fälle 

IUI  '■    lie    bereits  in  Hirschfelds,  Xissens  und  Muttelseci) 
A  i^en  Bezug  genommen  ist,  werden  Abmeldungen  — 

•nnen  wir  sie  auch  professiottes  —  vor  den  Behörden  vor- 

gr-  1  ri.  1  .  n   u'i'weseu  sein,  80  wegen  des  ̂ T  '  •'  ".r 
Stani.  Minirnn^'  für  di«"  tlcmortut  seitens  d<  ,ju 
und  wohl  auch  für  die   privat  aus  Rom  Abziehenden,  wäh- 

r«  lie  in  H'  ist  oder  staatliche  Liindversorgung 

T"         ..  .. den  die  >:.   .  ...uig  wohl  auf  Grund  amtlicher  Ver- 
isse    erfolgen    konnte.      All    dies  mag   in   einem   oder 

uieiireren  Gesetzen    näher   geregelt  gewesen   sein,  doch   ist 

davon  nichts  erhalten ;  die  noch  vorhandenen  Bestimmungen 

betreffen,  soviel   ich   sehen   kann,  den  einen   besonders  ge- 
arteten   Fall,   daß  man    bei   Verbleiben    in    Rom    aus    der 

Annenversorgung  infolge  Verbesserung  der  materiellen  Ver- 
hältnisse austrat.     Letztere  Tatsache  koimte  eben  nur  durch 

ne  professio  des  Betreffenden   festgestellt  werden,  die  ihm 
daher    bindend    auferlegt    werden    muüte.      Der    Natur    der 
Sache  nach  war  die  professio  von  jedem  einzelnen  innerhalb 

liier  bestimmten  Frist  (3  iademque  diebus;  5  in  iisdem  diebtts), 

die  vom  Z  ^'  ,'ens-  oder  Einkoromenserwerbs 
IW'f,   zu   •  les  Verbleibens   dieser  profcssi 

'.  Rom  Ik'l'    i/->      MM     i  li  nicht  damit,  ihre  Namen  aus  der 
streichen,  sondern  schlug  ihre  professiones 

.411,    um   durch   verschärfte    Kontrollo    einen 

! -rauch  ihrerseits  hintanzuhalten. 'j 

1700U0  nicht  bodOrflig   b«fundeu«u,  unter  dieser 
n.  —  Vfrl.  auch  Reid  219. 

K'errechta  kommt  wegen  aeiner 
im  in  Betruilif. 

Wean   in   17  ft   nar  der   dM   (ietreide   v 

.  ui  <ier  ea  ervehleicbeDde  jrr'^''   •<..,..-  i  ,,   „,,^,   .^  .„.^j 
ua  wohl  an  der  Uaftftigkci  88).    NatQrlich 
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So  betrachtet  würden  die  professioiies  der  Tab.  Hör. 

alo  eine  Vorbereitung  für  die  (*ubaortitio  in  den  ZuHammen- 
liang  der  von  Sueton  berichteten  Maßnahmen  Caeaar»  für 
die  Oetreidevortoilungon  in  Rom  patuiend  sich  einfügen  und 
auch  hier  Anschluii  an  die  letzte  Zeit  CaesarH  erreicht  sein. 

Der  recensus  popuU  hat  nach  dem  Zunammenli  v  '  '  ''  in« 
Dio  XLIII  21.  4    ̂ >bcn   S.  <il)    inmitten    der    ■  i«;n 
des  Triumphes  im  Juni  46  stattgefunden,  und  gewiß  haben 

Mich   daran    alsbald  Verfügungen   betreffs   der  st«/'  m- 
goHchlossen,    die   aber  zunächst   wohl   durch  mag;  iie« 

Edikt  des  Diktators  erfolgen  konnten,  bevor  sie  zu  daueni- 
deni  Bestand  in  Gesetzesform  gebracht  wurden.  Wohl  hat 

etwa  im  Oktober  des  J.  46  Caesar  eiue  vielseitige  gesetz- 
geberische Tätigkeit  entfaltet  (Cassius  Dio  XLIII  25,  Iff. ; 

vgl.  Sueton  40),  und  deshalb  möchte  z.  B.  Elmore  133,  1 
dieses  Datum  für  den  vorliegenden  Abschnitt  und  <lamit 

zugleich  für  die  gesamte  Gesetzgebung  der  Tab.  Her.  an- 
setzen. Aber  ein  zwingender  Orund  liegt  dafür  nicht  vor. 

Immerhin  ist  es  denkbar,  daB  ebenso  wie  der  dritte,  wo 

auch  dieser  Abschnitt  der  Tab.  Her,  gegen  Ende  des  J.  Ki 
bereits  im  Entwurf  vorhanden  war;  über  dieses  Stadium 

ist  auch  er,  wie  im  folgenden  dargelegt  worden  soll,  über- 
haupt nicht  hinausgekommen.  Eine  Ursache  dafür,  dali  der 

Abschluß  des  Textes  und  die  Vorlage  zur  Abstimmung  sich 

verzögerten,  werden  wir  nicht  nur  in  der  langen  Abwesen- 
heit Caesars  von  Rom  (Dezember  46  bis  September  45), 

sondern  auch  darin  vermuten  dürfen,  daß  es  zu  Ende  des 

J.  45  wohl  geboten  schien,  noch  die  Einführung  der  neuen 

Behörde  für  die  hauptstadtische  Getreideversorgung,  der 
acdiles  Ceriales  (oben  S.  55  f.),  abzuwarten. 

Noch  bleibt  der  vielumstrittene  letzte  Absatz  (IV)  des 

Gesetzes  (159  — 163)  sachlich  und  zeitlich  zu  erörtern,  der 
namentlich  in  den  neuesten  Untersuchungen  (z.  B.  von  Hardy 
und  Reid)  eine  große  nnd  wichtige  Rolle  spielt  und  zu  den 

weitgehendsten   Folgerungen   ̂ \jilaß   gegeben   hat.  *)     Darin 

konnte  das  Edikt  des  die  Verteilung  leitenden  Magistrats  hier  ergänzend 
eingreifen. 

1)  Vg;    V   <.vigny  341ff::  Mommsen,  Ges.  Sehr.  I  302  mit  A. 
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ird  dorjenigo.  i^iu^i  U{fe  pl(ebeive)  ac(ito)  permissus  est  fuU, 
ulei  kges  in  tnunicli>io  FVXDANO  »«Mm>i/>i2>M.<fiv  rii«  otm- 

uicipi  daret,   emiüchtigt,   innorhalb  eines  Jahre»  zu  den  be- 
its  abgeschlossenen  Gesetzen  Zusätze  und  Verbesserungen 

zu  erlassen,  die  für  die  municip»s  FVNDANOS  (IHU.  163) 
die  gleiche  Verbindlichkeit  wie  jene  haben  8ollen.  Die 

herrschende  Ansieht  geht  von  der  VorausHctzung  aus,  daß 

zwischen  fliesor  Anordnung  und  den  vorangehenden  Ge- 
meindevorschriften ein  mehr  oder  weniger  enger  ZuHamracn- 

hang  bfstoht,  und  sieht  sich  dadurch  genötigt,  orstere  mög- 
lichst allgemein  zu  deuten  und  vor  allem  municipium  FVN- 

DANVM  als  einen  Gntttingsnamen  zu  verstehen;  in  f'unda- 
MMiN  will  man  ein  sonut  nicht  bezeugtes  Adjektiv  erkennen, 
zusammengehörig  mit  dem  Ausdruck  fundum  fieri,  den  Cicero 

in  seiner  Rede  />ro  liaWo  mehrfach  M  auf  Gemeinden  (popuU) 

aus  der  Gruppe  der  civitaU'S  focderaUie  und  libcrac  —  also 
zunächst  NichtbQrgergcmeinden  -  anwendet,  welche  aus 

freien  ̂   irgendwelche    römische  Ordnungen   und  Ge- 
v«'tze  .i..f,   iimen  hatten.     Im  vorliegenden  Fall  würden    - 

meint  man  -  unter  municipia  funcUimi  solche  Gemeinden 
Vf  sein,  die  erst  vor  nicht  allzulanger  Zeit  römische 

Ol  1   annahmen,    da   ja    ihre    von   Rom    beauftragten 

Gt  <r  noch  leben  und  nun  gewisse  Zusätze  und  Nach- 
trige  in  die  betreifende   lex  data  einfügen    sollen,   die   aus 

dr     '«'  n  der  Tab.  Tier.,  in  der  j:  he  eine  nl'   . 
nt<  dnung  erblickten,  zum  ni  i  aus  den  «' 

meindevorschriften  de»  III.  Abschnitt«  sich  ergeben  würden. 

Ii"  '  ""  vveit  auseinander.    Momni- 
*" '  ^     r,  n.  die  nur  durch  Beschluß 

ndum  fieri)  der  eigenen  Bürgerschaft  auf  römische  Sat- 
zungen verpflichtet  werden  konnten,  und  zwar  an  die  zahl- 

CIL  P  p.  487;ätRIII698.  it.;  Msrqoardt.  StV  I*  :>2  mit  A.  8; 
u.  Kariowa.  ROtn.  RecbtsgeMh.  I  297 f.  (vgl.  290);  Niaaen  lOSft; 
de  P»»tr«  4?Hf :  Hackrl  6Mff.  (gfa  ».  Savigny);  Legrai  IMff.; 
P»  Mittel«   I67f.:   Mottelse«  82  Anm.:    Hardj 
»»T  .d  298-248. 

/aaainmoogMtelU  mit  den  TereinMlteo  Krwahnungen  bei  Gel* 
1111)1  0.  A.  XVI  \S,n  Qod  Feeios  «pit  p.  89  M.  (i«  79  L)  bei  Graden- 
Witt  80f. 
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reichen  aizilischen  und  spanischen  Gemeinden,  denen  Caesar 

die  LatinitAt  verliehen  hatte  ');  doch  läfit  sich  dagegen  ein- 
w»  '  '  '  T'  '  iing  municipium  zu  joner  Zeit  für 
Lh         ,/  zeugt  ist  und  im  vorliegenden  Fall 
mangels  eines  unterscheidenden  Beisatzes  leicht  su  Ver- 

wechslungen mit  römischen  Bürgorgomeinden  führen  ko-  ' 

Hingegen  hatte  v.  Savigny,  dem  auch  NisHcn  im  wc-m^..;- 
lichen  zustimmte,  an  die  municipia  citnum  Ronumorum  der 

durch  Caesar  im  J.  49  v.  Chr.  in  da«  Bürgerrecht  aufge- 

nommenen Transpadaner  gedacht'^,  soweit  sie  nicht  ge- 
zwungen, sondern  mit  eigener  freier  Zustimmung  —  durch 

fundum  fietH  —  in  den  römischen  Bürgerverband  einge- 

treten waren.  Die  municipia  würden  nach  dieser  Ai'"'"  ;,' 
dcslitilb  fufulatia  heißen,  weil  sie  aus  popidi,  qui  ft.  ti 
sunt  hervorgegangen  waren,  während  für  das  nunmehrige 

Munizipiuni  dir  "  lien  Gesetze  ohne  weif«*! 
sein  mußten;  /  /  würde  also  auf  einen  frir  i 

zustand  hinweisen,  was  schon  sprachlich  recht  unwahrschein- 
lich ist.  In  weiterem  Ausbau  von  Savignys  Annahme  ver- 

mutete daher  Kariowa  20b,  daß  die  gewöhnlichen  römischen 

Gesetze,  die  an  und  für  sich  alle  Bürger  verpflichteten,  für 

diese  Munizipien  nach  ihrer  Aufnahme  nur  dann  Geltung 

haben  sollten,  falls  sie  dazu  fundi  geworden  seien  —  angeblich 
ein  Rest  ihrer  früheren  Souveränität.  Im  vorliegenden  Falle 

habe  man  die  Notwendigkeit  des  fundum  fieri  gegenüber 
den  neuen  Gemeindevorschriften  durch  die  Zulassung  von 

leges  datae  umgangen  (!),  zu  deren  Erlassung  auch  für  solche 
bevorrechtete  Munizipien  gewisse  tmigislratus  cum  imperio 

ein  ■  '  'H  seien.  Abgesehen  von  der  ii 
^\  t  einer  solchen  Ausnahmestellung.  r- 

lowa  lediglich  aus  dem  vorliegenden  Satz  der  Tab.  Her.  er- 

')  Im  wesentlichen  zustimmend  de  Petra  428 f.;  M't*«i-  if-T» 
Einwände  erheben  Kariowa  I  298;  Nissen  106. 

*)  Ähnlich  wieder  Reid  242  f.  —  Auf  die  Bedenken,  die  t>ich 

gegen  Sa  v  i  gny  's  Annahme  daraus  ergeben,  daß  4'/i  Jahre  nach  Auf- 
nahme der  Transjmdaner  ins  Bürgerrecht  (49  v.  Chr.)  die  von  Rom  ent- 

sendeten Kommissare  noch  nicht  mit  der  Ausarbeitung  der  Statuten 
für  die  einzelnen  Städte  fertig  gewesen  wären,  weist  Hackel  555f. 
mit  Recht  nachdrücklich  hin. 
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iat    CH    freilich    nicht    recht    vorständlich.    mwictcrn 

...    .„    iaia  eines  durch   VulkHgo»otz   dazu  Beauftragteu  für 

■in   so  bevorrechtetcfl   Munizipium   maßgebender   sein   sollte 
ab    das   Volksgesotz    selbst.     Weniger    weitgehend    ist    die 

A""ihme   Handys   S7.   wonach    ein  /'utkitts  gewordenes  Ge- 
vresen  nach  seiner  Aufnahme  in   den  Bürgerverband   so 

als  municipium   fundanum    bezeichnet   wurde,   bis   es 

eine  feststehende  lex  data  endgültig  konstituiert  war. 
voh    würde    municipium   fundanum    einen    ganz    kurzen 

/.wischenzustand  bedeuten,  für  den  man   einen  festen   tech- 

*.      '      k    gar    nicht    erwarten    würde;    auch    diese 
■digt  nicht.     Man  sieht,   daß  eine  cinleuch- 

>>nde  Erklärung   des   municipium  fundanum  als  staatsrecht- 
lehen  Oattun^slte^riffH  bisher  nocli  nicht  gelungen  ist. 

Ohne  weiter-^  altzulchnen  ist  die  gewaltsame  Deutung  den 

Absatzes  durch  Lej^ra«  !C4f.,  der  zu  diesem  Ende  die  Über- 
tmg  an  zwei  Stellen  (159;  160)  ändern  muß  i^ vgl.  u.  S.  107). 
1er  Zurückweisung  dieses  willkürlichen  Versuchs  durch 
V  ST  ff.  kann  man  sich  trotz  ihrer  Umständlichkeit  in  der 

'  hc  einverstanden  erklären,  keineswegs  aber  mit  den 

'  '1  berliefemng  völlig   preisgebenden   luftigen 
Hardy   selbst  und  sein  Gegner  Reid,  von 

liesem  A  !iend,  über  den  allgemeinen  Charakter 

.  wie  wir  eben  sahen,  recht  anfecht- 
are  Verbindung  von  munici/num  fundanum  mit  fundum  ficrt 

als  gegeben  annimmt  und  von  diesem  Standpunkt  die  wenigen 
Zeilen   des   Textes    If/jff.   prüft,    so    maß  man  sich  darüber 

•  andern,   daß   der  im  allgemeinen  so  ausführliche,  ja  wort- 

<'  Gesetzgeber   es   nicht   nötig  gefunden  hat,    einen  an- 
lend     wichtigen    Begriff    des    Städterechts     doch    ge- 
TM  iimHchreiben    und    auch  den  örtlichen  Bereich,  für 

iimung  gelten  sollte  (z.  B.  Gallia  Transpadana, 

"■  pania).    r    "Mich    un/i      '         um  nahe- 
i    auszux'  auch    ̂   m;in    eine 

;abe,  daß  die  Änderungen  der  /  ■■■  eben 
V  '       •      f:  '  ■  •  ■  r„n 
h..  ^      :     ■ 

•ftohliche  Zusammenhang  den  entsprochenden  Ausdruck 
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Nach  der  herrschenden  Ansicht  niQüten  die  municipia  fun- 
(latui  immerhin  eine  größere  Zahl  durgoHtcIlt  haben;  da  ist 

CS  doch  recht    sonderbar,   dafi   man  alle  mit  der  A^  '^  ^' 
von  lefies  daUie  für  »ie  beauftragten  Kommissare   m 

los  als  noch   lebend    und   ohne  HindomiK  verfügbar  ansah ; 
CS   wäre   leicht  gewesen,    mit    wenigen   Worten    für  Ersata 

Vorsorge  zu  treffen.*) 
\»if  eine  Reihe  weiterer  Schwierigkeiten,  die  nament- 

licli  wieder  gegen  die  schon  oben  als  fragwürdig  (erkannte 

Beziehung  von  fundanus  und  fundum  fieri  sproclion,  hat 

Gradenwitz  30 ff.  hingewiesen.  Um  in  einer  Lex  ohne  weite- 
res verstanden  zu  werden,  mußte  ein  Ausdruck  wie  fundanua 

doch  allgemein  gangbar  sein');  es  ist  darum  recht  auffällig, 
daß  er  sonst  nirgends  vorkommt,  besonders  auch  nicht  bei 

Cicero  pro  Balbo,  der  an  1 1  Stellen  immer  nur  fundus  — 

in  c.  1 1 ,  27  auch  adjektivisch  de  populis  fundis,  nicht  fun- 

danis  —  hat.  Beachtenswert  ist  auch,  dali  bei  Cicero  (da- 
neben auch  bei  Gellius  und  Festus)  mit  Ausdrücken  wie 

fundum  ficri  oder  ähnlich  stets  nur  popuhis  (in  der  Ein- 
oder  Mehrzahl),  niemals  municipium  sich  verbindet,  was  doch 

wohl  sachlich  damit  zu  erklären  sein  wird,  daß  ein  Gemein- 

wesen, sobald  es  einmal  als  municipium  c.  R.  in  den  römi- 
schen Bürgerverband  eingetreten  war,  ohne  jeden  Vorbehalt 

den  römischen  Gesetzen  sich  zu  unterwerfen  hatte  und  somit 

das  Vorrecht  zum  fuiulum  ficri  verlor.  Aber  selbst  wenn 
municipium  fundanum  im  bisher  erwähnten  Sinn  annehmbar 

erscheinen  sollte,  ist  es  von  da  noch  ein  weiter  Schritt  zu 

den  im  vorliegenden  Abschnitt  zweimal  ausdrücklich  ge- 

nannten municipes  fundani.  Endlich  erregt  —  besonders  in 
einem  Gesetz  —  starke  Bedenken  die  Möglichkeit  einer 
Verwechslung  mit  dem  gleichlautenden  örtlichen  Beiwort 

Fundanus,  das  von  dem  bekannten  Stadtnamen  Fundi  ge- 
bildet ist. 

')  Vgl.  Reid  248;  anders  Hardy  89 f.,  der  die  daran«  sich  er- 
gebenden Schwierigkeiten  unterschätzt. 

*)  Nach  V.  8  a  V  i  g  n  y  348  wäre  fitndanua  von  fundua  (Sub- 
stantiv, vgl.  Cicero  pro  Balbo  8, 2fl:  in  populo  aliquo  tamquam  in 

ftt)  '  '('bildet  wie  terrentia  von  terra.  Schwieriger  wäre  eine  solche 
W'  .ag,    wenn  fundua  in  der  hier  in  liede  stehenden  Anwen- 

dung (/uNtiuffi  fieri  o.  &.)  Adjektiv  wäre,   wie  Reid  238,  3  behauptet. 
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(Jogenüber  diesen  gehäuften  Schwierigkeiten   hat  Gra- 

mer die  luletxt  iingcführtcn  Bed«  •  '  irf,  (Ieh 
r^    ire    Vt'rdiiMist,    zuernt    wicdjT    na-                    .    wenn 

Aach  ohne   endgültige  Stellungnahme,   auf  eine  bereit«  von 

Masocchi  und   v.  Savigny  .'Usf.    erwogene,   aber  sofort   ver- 
worfene   Möglichkeit    hinzuweisen,    für    die   allein    Marezoll 

in  J.  IStT)  bejahend  sich  ausgesprochen  hatte;   danach  wäre 
<m  Fufulanum  zu  schreiben  und  dies  abzuleiten  von 

ri    zuvor    erwähnten    Fundi,    der    alten   ehemaligen 
1               ira  im  Aurunkerland,  deren  Einwuhner  als  municipes 
f  unättni  bekannt  sind.     Oradenwitz  selbst  hat  die  Einwände 

I.    die    auch   gegen   diese   Oleichstellung  zu 
i:  „man  kann  sich  nicht  vorstellen,  wie  hier 

auf  einmal    Fundi   hereinschneien    soll,   und   warum  —  das 

■  I  he  als  vorhanden  angenommen  —  die  Legis- 
1   zu  Anfang  des  Caput  mit  so  allgemeinen 

Wendungen   hfhchrieben   sind."*)     Die   erste  Schwierigkeit, 
t     unerwartete   Auftreten  von  Fundi,  wird  hinfallig,  sobald 

;;iaji  ZU  der  Krkenntnis  vorgedrungen  ist,  die  schon  im  vor- 

angehenden angebahnt  ist  und  im  folgenden  noch  näher  be- 
gründet werden  wird,  daß  die  einzelnen  Abschnitte  der  Tab. 

f(er.  im  Grunde  genommen   selbständige  Gesetze  darstellen, 

/.w.  als  solche  geplant  waren  und  auch  jetzt  nur  durch  ein 

_'iinz  lockeres  Band  miteinander  verknüpft  sind.  So  bildet  denn 

'     dieser   !             "     '    '"    ;  15V»— 163)   nichts  anderes  als 
I  eigene!                              iitwurf  für  sich,  bestimmt,  dem 

Volk  Torgelegt  zu  werden;  sein  Zweck   war,  die  Vollmacht 

"   r    mit    der   Ausarbeitung    einer    '        '     '     einer 
rdnung  für  Fundi  durch  Plebiszit  (^             i  »9.  161 

'^  pl(ebeive)  ie(itoj)  Beauftragten  auf  ein  Jahr,  von  der  An- 

■    Hl  an  gerechnet,  zu  erneuem.    In  \G0  post  h{ancj  l(tg€mj 
'am)    in  eo  amw  proxumo,   quo  h(anc  l(egein)  populus 
>t  bezieht  sich  h(aec  l(ex)  nicht  etwa,  wie  man  meistena 

aununmt,  auf  den  ganzen  vorangehenden  Text  der  Tab.  Her. 

oder  irgendeinen  Teil  davon  zurück,  sondern  bedeutet  !''••• 

lieh  das  in   1.')'.»     163  vorliegende  kurze  Gesetz. 
Ist  man  ^n  weit  gekommen,  dann  dürfte  auch  das  zweite 

Hedenken    kaum   mehr  stark   ins  Gewicht  fallen:  der  allgo- 

I.<t/.t#<rfn  Kinwiind  macht  auch  v.  Ssviguy  Müf. 
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gcmoinc  AuHdruck  ^i  lege  p\(eb€ive)  scito  jwrmumu  est  fuit, 

vor  dem  man  die  Nennung  eines  boHtimmten  Namens  ver- 
mißt, erklärt  sich  unschwer  darauR.  dati  die  einzelnen  Toilo 

der  Tab,  Her.,  wie  noch  unten  auHführlich  dargelegt  werdtn 
soll,  unvollendete  Entwürfe  sind.  Bei  der  Abfassung  stand 

hier  so  viel  fest,  daß  die  erst  kürzlich  erlassene  Stadt.  :i 

nung  von  Fundi  aus  irgendwelchen  Gründen  einer  \  <  ■ 
besserung  bedürftig  geworden  war;  der  Name  des  seiner- 
zeitigen  KommisHars,  der  nun  neuerdings  boiiuftragt  wpr<ltMi 
sollte,  war  vermutlich  dem  Verfasser  im  Augenblick  nicht 

gegenwärtig,  vielleicht  deshalb,  weil  damals  zahlreiche  Städte 
in  und  auÜerhall)  Italiens  in  Umbildung  begriffen  waren,  und 

sollte  erst  aus  den  Akten  oder  an^  '-'^■'^"•-  nachgetragen 
werden,  was  dann  nicht  geschah. 

Was  wir  über  die  Stadtgeschichte  von  Fundi  (heute 

Fondi)  an  der  Via  Appia  im  Gebiet  der  Aurunkcr  wissen  *j, 
steht  der  vorgeschlagenen  Beziehung  nicht  im  Wege.  In 

älterer  Zeit  eine  Praefectura  (Festus  p.  233  M.  =  262  L.: 

CIL  I  532  -=  P  Gll  =  X  6231  --  Dessau  n.  6093),  deren  Ein- 
wohner im  Verhältnis  zu  Rom  als  municipes  Fundani  be- 

zeichnet werden^),  heißt  Fundi  in  der  kaiserzeitlichen  In- 
schrift CIL  X  6245  municipium  und  wird  diese  Recht 

wohl  schon  iiu  J.  37  v.Chr.  innegehabt  haben,  al  ii  . 
sat.  I  5,  34  (Fundos  Aufidio  Lusco  praetore)  einen  der  drei 

Ädilen,  die  in  Fundi  die  höchsten  Magistrate  waren,  offen- 

bar wegen  seiner  Befugnis  zur  Rechtsprechung  mit  scherz- 

hafter Rangerhöhung  als  praetor  bezeichnete.')  Vielleicht 
sind  Fundi  und  Formiae  gleich  Arpinum,  der  Geburtastadt 
Ciceros,  welche  jenen  beiden  in  der  ursprünglichen  Stellung 
als  civitates  sine  suffragio,  der  gleichzeitigen  Erteilung  de» 

Vollbürgerrechts   im  J.  18S  v.  Chr.   und  der   Drei-Ädilen- 

*)  Vgl.  Mommsen,  CIL  X  1  p.  617;  H.  Nissen,  Ital.  Landes- 
kunde II  2  S.  6.S7ff.;  J.  Weiß,  RE  VII  293f.  8.  auch  Mommsen, 

StR  III  582,1:  .T.W.  Ku  l.  i  tschok.  Imperium  Rom.  trilmtim  discr. 

(1889)  21. 

•)  Z.  B.   LxTius   \XX\Ü1    öti,  7    (zum   J.  IbSj;    im    ailg.    !■ 
p.  127  M.  (=155  L.)  und  dazu  Kariowa  I  295 f.;  Gradenwitz 

*)  Vgl.  aber  Mommsen,  Oes.  Sehr. VII  198;  Nissen,  a.a.Ü. 
C59  mit  A.  3. 
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^ '  rftissong    mehrfach    verbunden   war^).    aUbald  nach    dem 
lesgeooaBenkrieg   aua   der   Stellung   von    Präfekturen    in 

von    mmnicipia    cicium   Romanorum   mit   eigenen   recht« 

sprechenden  Magistraten  überfuhrt  worden.     Jedenfalls  aber 

hindert    nichts    itnzunehmen^   daß   Fundi   im    J.  46    oder   45 

hereitw    Muiii^ipuini    war    oder    es    gerade   wurde.     Die   Er- 
leuerung    der   Verfassung   im    municipium   Fundanumy   wie 

•    ui»  der  Tab.  Her.  sich  zu  ergeben  Hcheint.   fällt  zeitlich 
üimen    mit    einem    anscheinend    ähnlichen    Vorgang    in 

lum,   Ton    dem    Cicero   in   einem   Brief  an   Brutus,  ad 

im.  XIII   11,3    (aus    dem  Anfang   des  J.  46)    spricht:    hie 

      •  'oeeipue  ad  meam  curam  officiumquc  pertincf.     Nam 
uli    municijiii    causa    hoc  anno  aedikm  filium  meum 

fTt  voiui  et  fratris  fUium  et  M.  Caesium.^)  —  So  betrachtet, 

'  '  '      '        r  kurze   Abschnitt,   der  Ausgangspunkt 
I   und,    wie  man    wohl   sagen   darf,   ge- 

künntelter  Hypothesen  war,  in  einfacher  und  ungezwungener 

V  '  ■  "'  h«'n    Rahmen    ein.     Als  ein 
1  ^  ^  ,  uit  .sich  dabei  herausgestellt, 

lau  aar,  wemi  man  das  Stück  von  dem  vorangehenden  los- 

•    und    gesondert    betrachtet,    eine    befriedigende 
...liiche   Erklärung   möglich   ist,    was    ein   starkes  Präjudiz 

lir   die   im  folgenden    noch   klarer  hervortretende  Ursprung- 
I  eit  der  vier  Abschnitte  der  Tab.  Her.  bildet. 

I'.  irfi  ersten,  die  doch  allgemeine  Bedeutung 
h  ih<  :..    •         M!r!i<  -    tiiu  lex  data  eines  unbedeutenden  Muni- 

/  piiim«    wie    Fundi    betreffendes    Qesetzchen    stehen    kann. 

-  '  .  in^   mir   für  die   '    ̂ '        Auffassung  der  Tab.  Her.  sehr 
!■■  i<  iii-.iiii  und  s<j11  t  ri  festgehalten  werden. 

^"' MeÖlich    nocli    .n.     i  m^.-    nach    der    P-^  ■••Mf'hkoit, 
iie    in   der   Tab.  Her.    vorliegenden  -n   zur 

Abstimmung    brachte    oder    Tielmehr    bringen    sollte.     Von 

:n    t'i.tf    JNt  ja   darin  wiederholt  die  Ri>de:   24.   160  posl 

'<w  j      ■j'ni)   r(ogatam),  femer  52.  65.  67.  76.  79.  81.  82. 

l.'.s  /7Mi>>  loder  ähnlich]  hCac)  l(ege)  H(ihU)  r(offaiur).    Ohne 

'/.■•'. >-\u-\  sollten  die  Satzungen  nicht  von  einem  Volki«tribunen 

•  li.  Halten.  KE  11  VllH.  N  i  •••n,  a. a.  0.  871. 

*>  V^l.  Hardy  loö.  K«i.l  245. 
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bei  der  Plobs,  nondern  von  oinom  OborniagiHtrat  beim  Popu- 
Iu8  eingebracht  werden,  denn  in  allen  Teilen  wird  immer 

nur  h((ue)  l(cxj  gesagt,  während  man  underniallH  einen  Bei- 

sats  sive  pldnscitum  (est)  oder  ähnlich  (vgl.  t59.  161)  er- 
warten würde;  am  klarsten  drückt  Hich  der  Sohlaßsate  1H0 

aus:  post  h(anc)  l(cgem)  r(ogatam)  in  m  anno  proxumo^  quo 
h(anc)  l(egem)  populus  iuserit,  Seitdom  erkannt  ist,  daß 

die  von  Savigny  eingeführte  Bezeichnung  als  lex  lulUt  muui- 
cipalis  weder  auf  das  Ganze  noch  auf  einen  Teil  zutrifft, 

mag  ja  Caesar  als  Urheber  und  (wenigstens  beabsichtigter) 

Rogator  auf  den  ersten  Blick  nicht  völlig  gesichert  erscheinen.  ̂ ) 
Indessen  hat  die  in  dem  Brief  an  Lepta  berichteteAnfrage  Cice- 
ros  bei  dem  Vertrauten  und  Ilauptvertreter  Caesars,  Cornelius 

Baibus,  nur  dann  einen  Sinn,  wenn  der  Entwurf  des  III.  Ab- 
schnitts, der  Gemeindevorschriften,  im  Kabinett  des  Diktators 

vorbereitet  war.  Auch  hinHichtlich  de«  I.  Abschnitts  muß 

man  annehmen,  daß  der  Diktator  als  Urheber  des  recenstts 

populi  und  der  suhsoriifio  die  damit  zuHammenhängen- 
den  gesetzlichen  Anordnungen  nicht  ohne  weiteres  aus  der 

Hand  geben  würde.  Im  II.  Abschnitt  (Straßenpolizei)  ist 

das  mit  der  Jex  lulia  sumptuaria  sich  berührende  Fahrver- 
bot (56  ff.)  eine  so  einschneidende  Bestimmung,  daß  sie  nur 

durch  den  Einfluß  einer  so  starken  Persönlichkeit,  wie  es 

Caesar  war,  gestützt  werden  konnte;  die  stilistische  Nach- 
bildung der  lex  lulia  agraria  vom  J.  59  in  Tab.  Her.  68 ff. 

—  wie  in  der  Aufzählung  der  Gemeindearten  im  III.  Teil  — 
legt  die  Entstehung  in  Caesars  Kanzlei  noch  besonders  nahe. 
Noch  sicherer  wird  sich  die  Verbindung  der  in  der  Tab. 
Her.  vereinigten  Bestimmungen  mit  der  Person  Caesars  aus 
den  folgenden  Untersuchungen  herausstellen. 

')  Vgl.  z.B.  PaiB  XX  160f.;  Lommatzsch,  CIL  I«  p.  485. 
—  Daß  Caesar  von  ihm  selbst  vorbereitete  Gesetzentwtlrfe  einem 
andern  zur  Vorlage  an  das  Volk  Obergab,  kann  nur  in  Ausnahmefällen 
besonderer  Art,  wie  Sneion  Caes.  52,  3  einen  zn  berichten  scheint, 
vorgekommen  sein. 



Tür  Tafil   \oii   Ilcnicli'a   iintl  dir   A<  ta   Ciu-sarii. 

IL  AUgemeiner  Charakter  des  Gesetzes. 

Dm  Ratsol  der  Tafel  von  Horaclea,  die  Schwierigkeit^ 
welche  die  Erkenntnis   ihres  NVesens   und   damit  auch  ihre 

"    i^e    Einordnung    unter   die   römischen    RochtHdenkmäler 
.1 -sacht ,   liejjt   hauptnachlich    in    ihrer   zwiespältigen   Art, 

lie  sie  einerseitu  ala  eine  Einheit,  andererseits  als  ein  Sam- 
•1    verMt'hiedoner  Bestandteile    erscheinen  läßt.     Auf 

  iltenen   Tafel,   die    mit  ihrem    beträchtlichen   freien 
Raum  am   untern   Ende  zweifellos  den    Schluß  des  Ganzen 

darstellt,  der  also  mindestens  eine  ähnliche  Tafel  voranging'), 
sind  die   Bestimmungen   ohne  Übergang  oder  Beziehung  zu- 

einander, aber   auch   ohne   irgendwelche   Hervorhebung   der 
^innesabschnitte    —   sei    es   durch   Überschriften   oder   Prä- 

nei   es   auch   nur  rein  schriftmäßig  durch  stärkeres 

I  —  aneinandergereiht,  so  daß  sie  nach  dem  äußern 

Ansehen  einander  in  Qeltung  und  Rechtskraft  völlig  gleich - 

■  '  "'   "  '    n  gesetzgeberischen  Akt  entsprungen 
1'  rliche  Einheit,  in  der  die  Tab.  Her. 

mit  den  meisten  andern  auf  Bronze  uns  erhaltenen  römischen 

(Jesffzrn  übereinstimmt,  Rillt  nun  wieder  auseinander, 

w«Min  man  den  Inhalt  prüft;  wie  schon  oben  (S.  4h.  75)  er- 
wihnt.  rrj^eben  sich  mindestens  drei,  höchstwahrscheinlich 

■  ier  Abschnitte,   von   denen  die  zwei  ersten  Verwaltungsan- 
.1,   »,;,..,   jß,.   Stadt  Rom   —  die  öffentlichen  Oetreide- 

.    die   Straßenpflege  und  Verkehrspolizei  —  be- 
handeln,  \>ährend    der  dritte  die  Rata-  und  Ämterfähigkeit 

'    '        ''    MUS  in  den  römischen   Bi  nieindcn    regelt 
•♦.  ganz  kurze,  die  Genti  _;   zur  Änderung 

gewisser   städtischer   Satzungen   (wie  wir  eben  sahen,   allem 

I   nach   des   M  1'      '  ilt.      Wie    man 
itl    die  behau  '     ̂   iit  verschieden- 

irtig,  80  daß  man  sie  sich  schwer  in  der  Einheit  eines  ord> 

\\'\g   besohluHsenen  Gesetzes  vorstellen  kann,  selbst 
...ui   sich   der   v....r..„.hlagenen   Deutung  des  IV.  Ab- 

t-hnitts  auf  die  Einz  nie   Fundi  nicht  anschließt:  als 

illen  gemeinsam  könnte    man  höchstens  die  Beziehung  auf 

•)  Lomioatssoh,  CILP  p.486. 



78  A.  ▼.  Prem«niein, 

innere  Angelegenheiten  der  Stadt  Rom  und  der  römischen 

Bürgergemeinden   bezeichnen.      Jeder  dicHcr   Ai 

80  gefaßt,   daß   er   ohne   weiter«  ein  in  «ich  abg< 
VollcBgosetz  bilden  könnte ;  es  fehlt  dazu  bloß  da«  Präskript 
in  der  üblichen  Form. 

Je  nachdem  die  neuzeitlichen  Forscher  mehr  die  äußer- 

liche, formale  Einheit  oder  die  inhaltliche  Mannigfaltigkeit 
betonten  oder  beiden  gleichzeitig  gerecht  werden  wollten, 

ist  die  Frage  nach  Wesen  und  Zweck  der  Rechtsaufzeich- 

nung von  Heraclea  verschieden  beantwortet  worden.  *) 
Man  erkannte  in  ihr  entweder  a.  den  Teil  eines  großen, 
einheitlichen  Gesetzes,  oder  b.  einer  privaten  oder  von  Staat», 

bzw.  Gemeinde  wegen  entstandenen  Sammlung  aus  verschie- 
denen Gesetzen,  oder  endlich  c.  einer  lex  satura. 

Die  erxte  T.  a'    wurde  b(  i  "  1i    einst   von  Sh- 
vigny  glänzend  i't  und  ganz   >  rs  von  Mommsen 

verfochten^);  sie  deuteten  die  Tab.  Her.  als  den  Schluß 
eines  allgemeinen  Munizipalgesetzes  Caesars,  das  die  Ver- 

fassung und  Verwaltung  der  Hürgergemeinden  in  Italien 

und  den  Provinzen  zusammenfassend  regelte,  dabei  aber  auch 

Gegenstände  der  stadtrömischen  Verwaltung  mit  einbezog,  so 
daß  darin  die  Absicht  einer  Gleichstellung  der  Hauptstadt 
mit  den  übrigen  Städten  des  Reichs  sich  erkennen  läßt.  In 
der  lex  Itdia  municipalis ,  die  eine  Inschrift  von  Patavium 

CIL  V  2S64  (Dessau  n.  5406)  erwähnt,  glaubten  v.  Savigny 
und  Mommsen  den  Namen  des  Gesetzes  zu  finden,  der  denn 

auch  bis  in  den  Beginn  dieses  Jahrhunderts  fast  allgemein  dafür 
gangbar  war.  Die  treffenden  Einwendungen,  die  schon  im 

J.  lh&5  von  O.  Kariowa'»,  später  von  H.  Hackel  5,'>2ff.  und 
zuletzt  von  Mitteis  159 f.  165.  178  ins  Feld  geführt  wurden*), 

entheben  mich  einer  besonderen  "Widerlegung  der  ganzen 
Theorie,  die  Mommsen  selbst  im  J.  1903  nach  dem  Fund 

der  lex  municipii   Tarentini  fallen  gelassen   hat.')      Selbst 

*)  VgL  die  Ztuammenfassung  von  Pais  XIX  687. 
*)  Ihr  hat  sich  noch  vor  kurzem  Ed.  Meyer,  Caesars  Monarchie 

*  425  f.  angeschlossen.        *)  Rom.  Elechtsgesch.  I  439  f. 
*)  S.  auch  Kühler  409;  Pai«  XIX  687f.;  Lommatzsch,  CIL 

I»  p.  486. 
»)  Eph.  epigr.  IX  6  =  Ges.  Schriften  I  153.  —  Der  Versuch  von 
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t  ■        •■    .■  -an» 

ben  hätte    und   daÜ  es  tatsftchlich  Caesara  Abflicht  gc- 
^'     :  i  '  '     '    I  und  Bozu- 

^  ^  icn  übrigen 

/u  Stollen^),  so  mflßto  doch  die  Art  und  Weise,  wie  dieser 

•  Tab.  Flor,  durch  Einfil^ing  der  die  Ilaupt- 
._   n  Yoruchriften  mitten  unter  die  munizipalen 

<i  ihrt  sein  soll,  der  ofTenkundige  Mangel  jeder  plan- 

ige, die  dem  Charakter  einer  allgemeinen  Städte- 

i...   da«    Reich    entsprechen    würde'),   recht   eigen- 
'♦»riihren.     Selbstverständlich  konnte,  wenn  jene  Oe- 

»amtiiut:  i -uug  zutr&fe,  auch  die  aus  so  vielen  Gründen  sich 
"'     -:        >ps  lY.  Abschnitts  auf  die  Einzelge- 

nJanmn    (oben  S.  73ff.)    nicht    mehr 

lufrecht  bleiben.     Der  Versuch  Nissen«  103 ff.,  durch  aller- 

■■    *      *     i"    ;  inken   die  V'       '     ''ton,  die  Rom  allein 
-    auf  die    M         ,  i  n    und   ihre   Bürger 

unmittelbar  anwendbar  zu   erweisen,   ist  »u   verwickelt,   um 
•n.') 

i.i,^   i.er   dieser  Auffassung,    die  sich  vorgeblich   be- 
inflhtef  neben  die  äußere  formale  Einheit  der  Tab.  Her.  auch 

innere,  inhaltliohe    zu   setzen,  gibt    der   zweite   Erklä- 

-  vf  — v'h  (b'i,  der  in  unserem  Rechtsdenkmal  eine  Samm- 
,   _    .  .dener  Gesetze  sieht,  den  Einheit«godanken  auch 

in  rein  formaler  Hinsicht   ganz  auf  und  betont  einseitig  die 

»    '   •    ̂       •     .  nden  inhn'*'    '    ■•  ̂"   »■••'donheiten  zwischen 
Im    •  die    einschlägigen 

if  ..«]y  9e(r.  {rf(\.  99),  die  obige   Aafatellang  wenigstens  teilweise  so 
1  and  in  Flmeoernng  einer  Vennutang  früherer  Forseher  in  den 

«lemeindetroncbhften  de«  ID.  Abeobnifet«  einen  Aossog  ans  einem  all- 
i^meinen  GemeindegeMti  Caesan  aaehsaweisen,  auf  welches  er  nach 

wie  vor  die  Baaennong  lex  Itäin  wntmicipaJiM  besieht,  moft  ala  mii- 
itintrma  betrachtet  werden;  »gl.  dagegen  Keid  2i4ff.;  247. 

>)  So  nach  Mommion  anch  Karlowft,  a.a.O.  489:  de  Petra 
r>/ngwi:  Hackel  SM. 

•  s(l  das«  auch  tcbon  Nipperdey  89;  Kariowa  439. 
*)  Ähnliche  VevMMhe  aoeh  bei  daa  YartnUra  dar  Ansiebt,  daA 

lie  Tab.  Her.  eine  Ar  Heraelea  veraaslaltet«  Hammlnag  roa  Oesetaes- 
^ossflgen  darvtellt,  i.  B.  Hardy  96. 



80  A.  V.  Preiueretoio, 

Ansichten  stark   auseinander.     Während  der  alte   Mazoochi 

im  J.  1754   lediglich   von   einem  'pandectum   sive  digostnm 
legum    Romanarum'    Hprnch.   führte    Nipperdey    19ff.  *)    die« 
dahin  aus,  daU  die  Tiib.  Her.  eine  von  einem  Privatmann  an- 

gelegte Sammlung  von  Gesetzen  oder  genauer  von  AuszügcMi 
aus  solchen  sei.     Nach  Legras  334  if.,   der  ja  den  Text  der 

Tafel  in  sullanische  Zeit  (zwischen  89  und  82  v.  Chr.)  hinauf- 
rückt   (oben    8.  4b),  wäre    lleraclea   bei    seinem    Eintritt  in 

den  römischen  Bürgervorband  in  Anerkennung  seiner  steten 

Treue  keine  lex  data  von  Rom  aufgezwungen  worden,  son- 
dern   es   hätte    »eine    bisherige   Verfassung    behalten;    wohl 

aber  wäre  ihm  gewissermaßen  als  Ersatz  eine  Aaswahl  der 

wichtigsten  römischen  Gesetze,   die  sonst  von  den  dazu  be- 
auftragten  Kommissaren    in    die    Stadtordnungen    hineinge- 

arbeitet wurden,    übermittelt   worden,  um   —  ohne  die  Ge- 
meinde als  solche  zu    binden  —    doch  für  deren  Magistrate 

eine  Anleitung  zu  bilden.     Gegen  diese  Ansicht  wendet  sich 
Hardy   9()  ff. ;    aber  auch    er  sieht  (94  f.)  in   dem  Denkmal 

eine  Zusammenstellung   gewisser  römischer  Gesetze,  veran- 
staltet von  einem  mit  der  Verbesserung  der  Stadtordnung  (lex 

data)  betrauten  Kommissar  in  der  Absicht,  den  Ilerakleoten 
die  ihm  bei  seiner  Reform  als  Richtlinien  dienenden  RechtH- 

sätze     öffentlich      kundzumachen.  2)       Demgegenüber    Ii   : 

-X}   de  Sanctis   (bei    Pais  XX  102  f.)    an   eine    von  der  .^ 
CIL  V  2864  (DesbJvigorgte    Sammlung   von  Gesetzesauszügen 

und  Mommsen  den  Nameir  teils  unmittelbar  (so  die  Gemeinde- 
auch  bis  in  den  Beginn  dieses  Ja.  Rouiani    (so    die   professionell) 

gangbar  war.     Die   treffenden  Einvivorschriften,  der  Verwal- 

J.  Ib85  von  O.  Kariowa'),  später  vaVenig    davon  abweichend 
zuletzt  von  Mitteis  159 f.  165.  178  ins^nstellung    sei    nicht   von 
entheben  mich   einer  besonderen   Wem  von  den  Herakleoten 

Theorie,   die   Mommsen    selbst  im   J.ichtschnur  für  von  ihnen 

der   lex  municipii    Tarentini   fallen   g» 

   y\,    Observat.  epigraphicar. 
*)  Vgl.  die  Zusammenfagsung  von  Pais 
*)  Ihr  hat  «ich  noch  vor  kurzem  Ed.  Me>vs    Ausführungen     spielt 

*  425  f.  angeschlossen.        *)  Rom.  Rechtsgesch.    der  Tab.  gerade  damals 
♦)  S.  auch  Kühler  409;    Pais  XIX  687 f.;  den  vorgeblichen  mimi- 

I*  p.  486.  -chte  beauftragt  gewesen 
»)  Eph.  epigr.  IX  6  =  Ges.  Schriften  I  153. 
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selbst    angestrebte    Reformen    reranlafit    und    veruflr<*ntlicht 
worden.  *) 

K-'-—"    '•       r  KrklänmgsverHucho  befriedigt.     ScIhmi  um- 
.(   Bronze,  jenem  Beschrribstoff ,    der    ganz 

\    r/iu -veisc   der   öffentlichen    und    allgemein    verbindlichen 

\\  '  >ti  dauernd  gültigen  RcchtssatzuiiL'        '     ite, 
!  liie  ausgeschlo88en  erscheinen.  dal>  lalt 

ier  Tab.  Her.  eine  lediglich  private  Zu8ammen!*tellung   oder 
unverbindliche    Richtlinien    und    Muster   für   die 

'  ^  und  Verwaltung  der  Stadt  Hcraclea  darstellt. 
F  '    private  Niederschrift  war  die  Wachstafel  oder  Pa- 

j  •'  das  (i.  -  ,  für  eine  programmatiächc  Kund- 
II..   ©.die  —  Wi.    ihaupt  —  doch  nur  aln  vorübergehend 
gedacht  werden  kann,  ein  Aushang  auf  Papyrus  oder  die 

••'  Tafel  (album),  keinesfalls  aber  die  Bronze, 
i;  >  aMjj. -,  hen  davon,  dati  solches,  wie  in  diesem  Fall 

au.  li  die  Verwendung  einer  auf  der  Vorderseite  schon  be- 

schriebenen Tafel  zeigt,  mit  für  das  ärmliche  Heraclea  er- 

!  '  '  '  n  Kosten  verbunden  gewesen  sein  muß.  Nicht 
unerträglich  und  dem  geradlinigen  römischen  Rechts- 
gefühl  zuwiderlaufend    ist   die    aus   mehreren   jener    Erklä- 

'       '     *'  '  daß  die  Tafel  ein 
••n  Vorschriften  ent- 

hält, Ton  denen  nur  die  einen  unmittelbar,  die  anderen,  da 

■    '    auf  Rom   beziehen,   erst   in  analoger  An- 
.-i..p;  ...u    jedenfalls   nicht   ohne    bis   zu    einem   ge- 

>    -'••n   Orad    willkürliche    Abänderungen    —   für  die  Hera- 
ren  zu  brauchen   waren.     Obendrein    hätte   sich    gerade 

flu«*    den    Htadt römischen    Vorschriften    Gegebene    recht 
sr  ij;   für   die    Kleinstadt   Heraclea    geeignet:   die  mit  den 
großen  staatlichen  Oetrcideverteilungen  zusammenhängenden 

>)  Na«»)!  R'>iH  9Mf.  (vf^l.  248)  war«  »o^'i^r  «Lr  A Schnitt  Q bar  dt« 

rnu>iuii>:i'  IM)  twar   al*  (icnetsoAVünK-hla^  in  Rom 
i>r    ..  ilk- '  tadiam  von  den  HerakU-oten  nbernomman. 

.il.tr  V   in  r'inuacben  Volk  gar  oicht   un^onomnien    worden. 
hl.'    ..  .'••-rU*^uuK  t-rulin^ft  aicb. 

*>  \\'l    Ni*««>n  10.1.  3:  .Die  Samnilung  einem  l'rivatmaon  bei* 
rill« .  -   Rin&U,  d«r  den  RtaMrn  den  O^braaeh 

dcf.        ,  tjfint.* 
/^IMkfift  ftr  laolil^wekieat«.    XIAU.    It<>a.  AM.  6 



82  A.  V.  Prenieratein, 

profcssUmes  ebenHowenig  wie  die  für  die  Weltstadt  erlassene 

StraßcncrhaltungH-  und  VerkchrHordnung  mit  den  Sondcr- 
beHtiminunj^on  über  dio  Waj^enfalirtcn  des  Opferkönig«,  der 

Vestiilinnen  und  der  Triumphatorcn  (02ff.).')  Am  wenigsten 
könnte  eine  AuhweHI  dieHer  Art  von  Rom  oder  seinen  He- 

auftragten  ausgegangen  sein,  da  die  Zentralrogierung  an  der 

Ordnung  etwaiger  Getreidespendon  oder  an  der  WegebcBse- 
rung  und  Yorkohrspolizei  in  einer  entlegenen  Landstadt  wie 

Heraclea  zu  jener  Zeit  ein  recht  geringes  Interesse  hatte*) 
und  solche  Dinge  damals  grundsätzlich  den  Städten  überlicü. 
Ganz  unverständlich  bliebe  natürlich  in  diesem  Zusammen- 

hang der  vierte  Abschnitt,  wenn  wir  ihn  richtig  auf  Ab- 
änderungen des  Stadtrcchts  von  Fundi  bezogen  haben  (oben 

S.  73 ff.).  I"  einer  Sammlung,  gleichviel  ob  privaten  oder 
öffentlichen  Charakters,  wäre  es  endlich  unbegreiflich,  daß 

die  einzelnen  Gesetze  oder  Gesetzesauszüge  einfach  anein- 
andergereiht sind,  ohne  sie  durch  Absätze  zu  gliedern  und 

ohne  die  zugehörigen  Präskripte  voranzustellen;  „wie  hätte 
man  da  das  Gesetz,  auf  das  man  sich  stützte,  jemals 

zitieren  können?"  (Mitteis  179). 
Aus  den  bisherigen  Erwägungen  ergibt  sich,  soviel  ich 

sehen  kann,  daß  die  Kechtsauf/eichnung  bei  aller  inhaltlichen 

Mannigfaltigkeit  doch  formell  ein  einheitliches  Gesetz  dar- 
stellt und  daß  dieses  Gesetz  nicht  etwa  bloß  eine  für  Hera- 

clea zusammengestellte  Ordnung  bedeutet,  sondern  so  wie  es 

ist,  allgemeine  Geltung  beanspruchte.  Es  enthielt  zweifellos 

mancherlei  Bestimmungen,  an  denen  die  Herakleoten  be- 
sonders interessiert  waren  —  im  erhaltenen  Teil  sind  es 

sicherlich  jene  über  die  Ämter-  und  Ratsfahigkeit  und  über 
den  Censns  in  den  Bürgerstädten;  wegen  der  formellen  Ein- 

heit der  Lex  erschien  es  ihnen  jedoch  nicht  zulässig,  nur 

diese  herauszusuchen  und  die  auf  die  Stadt  Rom  bezüg- 
lichen einfach  wegzulassen,  und  so  wurde  denn  das  Gesetz 

auch  in  Heraclea  im  vollständigen  Wortlaut  öffentlich  auf- 

gestellt.') Klar  ist  es  femer  wohl  auch  geworden,  daß  nur 
eine   solche    Erklärung    des   merkwürdigen    Rechtsdenkmals 

>)  Pais  XX  163 ff.;  Mitteis  161f. 

«)  Vgl.  Kubier  410.        »)  Vgl.  Hackel  560. 



Die  T»fel  von  Hennk«  und  die  ArU  »nwwri«. 

überzeugen  kann,  die  i       '      '»t  \Vei»r  der  sachli<luii  S  •    - 
xt'hicdeuheit  und  der  t-  n   Einhi'it  Kethnung  tnigt. 

Da  bot  sich  nun  eine  dritte  Möglichkeit  (oben  S.  78,  c), 

dahingehend,  daß  die  Tab.  Her.  der  Überrest  einer  Icjc  itatura 
sei;    um  Zeit  und  Mühe   zu  sparen,   seien    verschiedenartige 

Oegcnstünde   in  einem  Gesetz  zusammengefaßt  und  in  einer 

einzigen  Abstimmung  orledigt  worden.*)    Diese  Annicht  hatte 
ursprünglich  schon  v.  Savigny   aufgestellt,   bevor  er  auf  An- 

regung Puchtas  sich   fär  ein  großes  einheitliches  Gemcinde- 
gesets  Caesars  entschied  (oben  S.  7$);  in  neuerer  Zeit  fand 

sie   von   neuem    Anhänger   in  E.  Bormann  (HirHchfeld- Fest- 
schrift 4:U,  I),  Iliickol  558 ff.,  Pais  XIX  TbSff.;  XX   157 ff., 

Mittois  178 ff.,  Elmore  (o.  S.  59  A.  l)  136,  während  u.  a.  Nipper- 
dey   19,  Legras  2S0ff.  und  G.  de  Sanctis  (bei  Pais  XX  157) 

—    letzterer   mit    treffender    Begründung    —    sich    dagegen 

auMpracben.  Bekanntlich  war  die  Anwendung  der  lex  saiura  ̂ ) 
di:  '  lejc  CaeciiUi  Didia  vom  J.  98  v.  Chr.  wegen  arger 

^1  t>   untcmagt;   doch   ist  Pais  und  Mitteis   immerhin 
zu  ,   daß  der  selbstherrliche  Diktator  gleich  anderen 
Staatsmännern  in   den  stürmischen  Zeiten  von  Sulla  bis  auf 

j^,..-..  .....  i     gegebenenfalls  vor  einer  Verletzung  der  staats- 
rt-,  !i  Formen  nicht  zurückgeschreckt  wäre.    Aber  ohne 
•nsreichenden  Beweggrund  würde  auch  er  dies  kaum  getan 

h:i'  m1  ein  solcher  läßt  sich  hier  nicht  erkennen.    Unsere 

t  :  ung  kennt  legea  saturae  nur  in  solchen  Fällen,  wo 

mitten  im  politischen  Kampf  eine  dem  Volk  genehme  und 
Ol  der    annehmbare    Bestimmung    verschiedenor    Art 

zss  ichterer  Durobsetnmg  der  zweiten  verkoppelt  wur- 

den Cvgl.  bes.  Cicero  de  domo  20,  51).  Hier  dagegen  han- 
delt es  sich  —  wenigstens  im  erhaltenen  Teil  —  um  poli- 
tisch durchaus  harmlose  Anordnungen,  ja  in  der  Hauptsache 

wohl  um  die  gesetzliche  Festlegung  bereits  bestehender  Vor- 
schriften. Aber  selbst  angenommen,  daß  im  Verlorenen 

minder  Harmlose«  gestanden  hätte,  bliebe  es  doch  schwer 
verständlich,    warum   der  Oeeetigeber  sich  nicht  begnQgte, 

*)  8o  t.  B.  NisiSD  102r.        *)  Daso  Mommsen,  SiR  III  .*)86. 
*)  Eios  ZtuamtnonsteUong  von  VsrflMSiuigswidriffkeit«n  in  disssaa 

^Ufiiranm  gibt  Paia  XIX  78801;  danml^r  ül  aWr  nur  aine  ganz  fcringe 
Zahl  lichsrer  Itgm  solNnw. 

6* 



>  I  A.  V.  Promentein, 

damit  eine  einzige  aber  besonders  zugkräftige  Verfügung 
zu  verbinden,  «ondcrn  drei  oder  vier  durchaus  gleichgiltigen 
Inhalts  folgen  ließ. 

Dies  hat  man  ja  wohl  auch  eingesehen  und  deshalb  im 

vorliegenden  Füll  einen  andern  Beweggrund  vermutet:  Cae- 
sar habe  im  Drange  zahlloser  wichtiger  Staatsgeschäfte  durch 

die  Zusammenfassung  mehrerer  Vorlagen  in  einer  lex  satura 

kostbare  Zeit  sparen  wollen.  Doch  ist  uns  eine  Anwendung 

dieser  Form  zu  solchem  Zweck  nirgends  bezeugt,  '  ir 
gewiß  nicht  zufiillig;  denn  die  AbHtimniuiig  über  »  .  i/,, 

fttr  die  in  älterer  Zeit  etwa  vier  Stunden  erforderlich  waren  * ), 
ging  in  der  endenden  Republik  als  bloße  Formsache  außer- 

ordentlich rasch  vor  sich.')  So  wird  es  denn  auch,  ohne 
daß  man  mit  Pais  XEX  798  f.  (vgl.  XX  160  f.)  an  das  Aus- 

kunftsmittel der  leges  saturae  zu  denken  braucht,  durchaus 

begreiflich,  wie  z.  B.  Caesar  in  seiner  ersten  Diktatur 

(49  V.  Chr.)  alle  Wahl-  und  Gesetzkomitien  binnen  1 1  Tagen 
erledigen  konnte  ibell.  civ.  III  2,  1;  vgl.  1,  1-5).  Nach 
alledem  erscheint  auch  die  Annahme  einer  lex  satura  als 

ein  Notbehelf,  der  zurücktreten  muß,  sobald  eine  bessere 

Erklärung  sich  findet. 
Die  bisher  erörterten  Versuche,  Wesen  und  Zweck  der 

Tab.  Her.  zu  bestimmen,  wetzen  alle  voraus,  daß  das  eine 

oder  die  mehreren  auf  ihr  erhaltenen  Gesetze  ordnungsmäßig 
beim  Volke  regiert  wurden.  Diese  Annahme  kann  sich 
zwar  auf  die  bekannten  Angaben  der  Tafel  selbst  (oben 

8.  75f.)  stützen,  führt  jedoch,'- wie  wir  bisher  sahen,  nur  zu 
großen  Schwierigkeiten.  Versuchen  wir  es  daher  mit  der 
Möglichkeit,  daß  das  Gesetz  oder  vielmehr  seine  einzelnen 

Abschnitte  —  jeder  für  sich  —  zwar  ursprünglich  zur  Ro- 
gation vorbereitet  waren,  daß  es  aber  aus  irgendwelchen 

Ursachen   nicht   dazu  kam,  ohne   daß  jedoch  an  jenen  Hin- 

*)  Lirius  XLV  36,  2  und  P 1  u  t  a  r  c  h  Aem.  Paullas  SO  zum  J.  167 
V.  Chr. 

*)  Cicero  Philipp.  II  82:  ecce  DolabeUae  comitiorum  dies:  sortiiio 
]iraerog(üirae:  quiescit.    Re>'  tncet.  Prima  classüt  vocatiu;  renun- 
tintur:  Jeinde  ita,  utaeUoU:  a:  trtm  srcunda  clasais:  quae  omnia 
Stint  citius  facta  quam  dixi.  Ks  erklärt  sich  dies  mit  auü  der  oft  ganz 
geringen  Beteiligung  der  Bürgerschaft,  vgl.  Cicero  pro  Sestio  109. 
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weisen  anf  die  Rogation  etwa«  geändert  wurde.  Damit  er- 

5Pr  '  in  meines  Wisaens  bisher  nicht  betretener 

Die  Römer  kannten  auch  solche  GeRetze,  die  nicht  — 

wie  e«  ja  die  Regel  war  -  vom  Gesetzgeber  unmittelbar 
mit  dem  Volk  vereinbart  waren,  sondern  ihre  Rechtskraft 

mittelbar  durch  ein  erstem  im  yoraus  ermächtigendes  oder 

sein  Werk  nachträglich  bestätigenden  Volksgesetz  erhielten 

und  die  daher  auch  nicht  den  formellen  Beschränkungen, 

wie  sie  für  die  dem  Volk  vorgelegten  Gesetze  galten,  z.  B. 

dem  Verbot  der  lex  saiura^  unterworfen  waren.  Hierher 

gehören  die  legcs  daiae  in  dem  weiten  von  Mommsen  (^StR 

HI  3 10 f.)  entwickelten  Umfang;  unter  ihnen  zeigen  die 

Stadtrechte  eine  außerordentliche  Mannigfaltigkeit  des  In- 
halts. Femer:  Caesar  selbst  hatte  in  der  letzton  Zeit  «eines 

Lebens  den  Plan  gefaßt,  ius  ciiüe  ad  certum  malttm  redigere 

jue  ex  immrnga  diffusaque  hgum  copia  optima  quaeque  et 

iiecess"   '  ft ferro  libros  •  ̂   Oaes.  44, 2).*) 

V.'ärc  :.  rschiedensten  I     „       t;inde  regelnde 
•difikatioD  des  Zivilrechts  zustande  gekommen.,  so  hätte 

der  I>  ^ie  zweifelnohne  durch  ein  V-  '  i- 

gen  ui   ...hren   lassen,   nicht   anderes  ;i:    ^- 

iammlungen  der  Spätzeit  durch  besondere  Einführui  o 

der  Kaiser  in  Kraft  traten.  Nun  ist  ja,  wie  wir  bereits 

gnh  ■  '  ■<*  Gesetz  der  Tab.  Her.  weder  ein  Stadtrooht  (fiir 

H  noch  eine  allgemeine  Städteordnung   —   auch  nicht 
I  Hinn  eines  Sammelgesetzes,  einer  Zusammenstellung  der 

!  für  die  Hauptstadt  und  för  die  römischen  Bür- 

«len    geltenden    Bestimmungen    —    gewesen;    aber 

rmell  ergibt  sich   aus  der  Vergleichung  mit  den  oben  er- 

w  ■  ch  die  M   "it,  daß  •  'leräußer- 
li.  .  ..  koit   bei    1     _.._i'her    Bun  mes  jener 

littelbaron'  (n'sctzc  sei,  auf  die  Begriff  und  Verbot  der 
Lex  -  Anwendung  fanden,  und  seine  Rechts- 

kraft   i              -in   Ermächtigung««-    o.l.r  ni.HtritJirunirM. 

gesetz  des  Volkes  sich  gründete. 

Aber  im  Gegensatz  zu  der  pltiiimittji^«*u  Anordituiu 

'iffes,  die  in  den  Stadtrechten  vorherrscht  —  da«  von  l  ;<>«' 

'•  I'n7ul«idororiK,V  1    '•    "•       -;.....»...  ili.  .-jik  .,.,i  a   h  «i 
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bildet  eine  besonders begrQndete  Ausnahme  (s.  unten  S.  I  l3tT.^ 

—  und  gewiß  auch  für  die  Ton  Caesar  beabsichtigte  Zo- 
samnienfassung  des  itis  civUe  in  AusHicht  genommen  war, 

ruft  die  Tab.  Her.  den  Eindruck  hervor,  daß  ihre  lose  an- 

gereihten, recht  weit  auseinandorliogende  Ein7x>lfragen  ohne 

einheitlichen  Orundplan  behandelnden  BoHtandteile  —  ur- 
sprünglich jeder  einzeln  zur  gesonderten  Vorlage  an  das 

VoUc  bestimmt  —  mehr  oder  weniger  durch  Zufall  sich  zu- 
sammengefunden haben,  wenn  auch  die  gemeinsame  Be- 

ziehung auf  innere  Angelegenheiten  Roms  und  der  Bürger- 
städte ein  lockeres  Band  um  da»  Ganze  schlingt.  Zu  diesem 

Fehlen  eines  vorgefaßten  Plans  in  der  Zusammenstellung 

des  Ganzen  und  zu  dem  Umstand,  daß  »eine  Einzelbestand- 
teile zur  ordnungsmäßigen  Rogation  vorbereitet  waren  und 

dann  doch  nicht  dazu  gelangten,  kommt  noch  etwas  Weiteres 

hinzu,  die  hochgradige  stilistische  und  sachliche  Unfertig- 
keit  und  Unausgeglichenheit  der  einzelnen  Abschnitte.  Längst 
ist  erkannt,  daß  die  wohl  einzig  dastehende  Eigenart  des 
Gesetzes  von  Heraclea  nur  aus  außergewöhnlichen  Umständen 

seiner  Entstehung  begriffen  werden  kann  *);  diese  befriedi- 
gend aufzuklären,  geben  uns  gerade  die  eben  genannten 

Mängel  eine  geeignete  Handhabe,  und  ihnen  müssen  wir 
nunmehr  unser  Augenmerk  zuwenden. 

Iir.  Die  Unfertigkeit  des  Textes  der  Tafel  von  Heraclea. 

In  der  Abhandlung  „Die  Gemeindeordonnanzen  der 

Tafel  von  Heraclea"  (Sitzungsber.  Heidelberg  1916)  hat 
O.  Gradenwitz  eine  Reihe  von  Beobachtungen  über  die 
mangelnde  Vollendung  des  IH.  Abschnitts  unseres  Gesetzes 

niedergelegt.  Sie  sind  hier  um  so  wertvoller,  als  der  Ver- 
fasser seine  eindringende  Untersuchung,  die  den  geschärften 

Blick  und  die  verfeinerte  Methode  des  den  Interpolationen 

nachspürenden  Digestenforschers  verrät,  mit  ganz  andern 

Zielen  geführt  hat,  als  ich  sie  verfolge;  ihm  war  es  haupt- 
sächlich um  den  Nachweis  zu  tun,  daß  die  Gemeindevor- 

schriften   mittels    Überarbeitung    aus    verschiedenen    altern 

»)  Vgl.  0.  Hirschfeld,  Philol.  XXIX  (1870)  95. 
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Satzungen  und  Ei — '*'^-*T"*fcneii   «i»,i.  i.  uii.i  mm- 
Featstollung   der  und    Unau>_  •  nheit   war 

UliB  ICttel  zu  dieHem  Zweck,  w&hrend  ich  sie  zur  Aufhel- 
lung der  bcNondoron  äußern  Umtttände.  unter  welchen  die 

in  der  Tafol  vuii  Iloraclea  erhaltene  HechtMaufzeichnung  zu 

>tiein  vollgültigen  Gesetz  werden  konnte,  zu  verwerten  be- 

.1;  "'«nwitz  43    faßt   seine   Ergebnisse    mit    den 
V..:             :      1;  „Was   uns   vorliegt,  unausgeglichen  und 
mit  barbarischen  Schnitzern  behaftet,  ist  Kopie  nicht  einer 

Tafel  in  Rom^),  sondern  eines  Konzeptes  im  Archiv:  und 
zwar  eines  Konzeptes,  das  noch  entfernt  nicht  reif  war,  ins 
Reine  geschrieben  zu  werden :  eben  darum  offenbart  die 

Tafel  die  Urbestandteilo  klarer,  als  ein  ausgeglichenes 

Imprimatur-Konzept  es  vermocht  hutte"  usw.  Es  wird  unsere 

Aufgabe  sein,   nicht   bloß   zu   Gradenwitz'  ErgebniHsen  hin- 
-htlioh  des  III.  .\bschnitt8  Stellung  zu  nehmen,  sondern 

auch  die  von  ihm  ni' '  '  '  itideltcn  Teile  die  Inschrift  auf 

gewisse    Merkmale    t>- .  oder    sachlicher    Unfertigkeit 
bin  zu  prüfen.  Dabei  sind  selbstverständlich  von  vornherein 

auHZu^  '  '  :•'    zahlreichen    Fohler.    welche    teil»    aus 

mangi  -     ̂ ;alt  des   Erzschnoidcrs,  teils  aus  Versehen. 
Flüchtigkeiten  oder  Unleserlichkeiten  seiner  unmittelbaren 

Yorlage  sich  ergaben.')  Immerhin  lassen  auch  Verstöße 
dieser  Art,  wenn  sie  in  so  großer  Zahl  wie  hier  vor- 

kommen und  mit  andern,  sicher  auf  die  Urschrift  selbst 

zi:  <>nden    Mängeln    zusammentreflTen ,    auf  einen   mit 

viiM.ii  I  ililcni  bo?  ■'■•*••  /'i'itand  der  letzteren  schließen. 
Von  dem    Hü  u;ht  jedenfalls  der  erste  Ab- 

<-bnitt  (1  —  19)   Ober   die   den   stadtrömisohen    Behörden 
11  erstattenden  pn^etakmes  (oben  8.  5Sff.)  am  meisten   den 

')  Za   6imer  Annahw   soll   tmttt   S.  lOAf.  Stellong  ffsnommen 
♦•rden. 

*)  über  diese  Fehirr.  die  aui  den  krititcben  AnmerkongeB  ist 
;;1L  I*  p.  i>*^.  bsi  Desaao  und  Bran»  »ich  l«icht  «neben  Useen, 
handelt  «iog'heoder  H.  A.  Seidel  (oben  &  80  A.  1)  90:.  beeonder» 
:?:  tu  drn  hi-r  behaadelten  AwAIIm  von  Wortao  mid  Satafliedern 

auch  M 1 1 1  o  i  •  174 :  oben  &  S7  A.  tf.  —  Einige  aUgansias  Be- 
luerkangen  Aber  diese  Oattung  tob  Fcfalcm  in  den  auf  Broass  «r* 
^Alt•nen  Ueeetien  bei  0.  Oradenwits,  8itsaa«tb«r.  Beidalbtif  VI 
vnb),  9.  Abb..  6  f. 
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Eindruck  zweckmäUigcn  Aufbao^  und  geschloRscner  Voll- 
endung; freilich  ist  08  nur  der  Schluß  einer  Satzung,  deren 

wichtigste  Bestimmungen  verloren  sind.  Absatz  I  und  II 

regeln  die  Vertrctutjg  desjenigen,  für  den  das  Oeuetz  eine 

professio  vorschreibt,  im  Fall  der  Abwesenheit  und  der  Un- 

mfii  '  'it.  III  und  rV  jene  des  die  professio  • 
nci  II   Obermagistrat«  im  Verhinderungsfall,   \ 

delt  die  Aufzeichnung  und  öffentliche  Aufstellung  der  pro- 
fessiones,  schließlich    VI    das    Verbot  an    den   die  ' 
Verteilung  leitenden  Magistrat,   einen  solchen  offeni   

zeichneten  profcssus  bei  den  Spenden  zu  berücksichtigen. 

So  weit  scheint  alles  in  Ordnung;  nimmt  man  aber  die  Ein/(  1- 

heiten  unter  die  Lupe,  so   ergeben  sich  mancherlei  Ann!   '  •■ 
In  Abs.  n  4  — 6  wird  in  einem  Atem  gesagt:  quem  i 

l(ege)  ad  co(n)s(uhm)  profikrci  oportebit,  sei  is pup(iUusj 
sehe  ea  pu(pilla)   crii:   der   rnmündige  ist  also   selbst  zur 

professio  verpflichtet  —    und  gleich   darauf:  uiei   ettm 

eamve,  sei  pup(illu8j  pu(pilla)ve  non  es{8e)t,  h(ac)  l(ege)  pro- 

fiterei oporteret:  er  ist  doch  nicht  v»!  "  ' 
mündig  ist.  Diese  mit  der  sonst  so  fol;,''  \^  \ 
weise  römischer  Gesetze  kaum  vereinbare  Unstimmigkeit 

wäre  beseitigt,  wenn  der  einleitende  Nebensatz  vielmehr  so 

lautete:  quem  h(ac)  l(ege)  ad  cos.  pro  fiter  ci  oporteret ,  sei 

/*•  pup(illus)  seive  ea  pu(pUla)  non  esset,  is  qui  cius  usw.  — 
Gegenüber  der  knapperen  Fassung  des  Abs.  III  7— 9  wird 
in  IV  10—12  der  Vertretung  durch  den  tr(ibunus)  pl(ehei) 

ein  besonderer  umständlicher  Satz  gewidmet.  Es  hätte  ge- 
nügt, im  Abs.  III  hinter  8  pr(aetorem),  quei  inier  peregrinos 

ins  deicet  die  wenigen  Worte  einzuschieben:  auf,  sei  is 
Homae  non  erit ,  ad  tr(ihunum)  pl(chci).  Möglicherweise 

liegt  also  in  IV  ein  weitläufig  geratener  Nachtrag  vor,  den 
eine  sorgfältige  Schlußrcdaktion  durch  Einbeziehung  in  III 

beseitigt  hätte.  —  In  Abs.  VI  17—19  wird  der  Leiter  der 
Getreide  Verteilung,  der  einem  professus  Getreide  zukommen 

läßt,  mit  Strafe  belegt,  nicht  aber  —  worauf  schon  I.' 
35  hinweist  —  der  die  Spende  erschleichende  prof'- 
Auf  jeden  Fall  liegt  auch  hier  ein  Mangel  vor,  der  bei  einer 
endgültigen  Redaktion  doch  wohl  behoben  worden  wäre 
(vgl.  oben  8.  67    \.  2). 
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/:  Fehler  d«  .   bzw. 

     \   ^      oder  de»  bi.4...   ii  Kon- 

^?  —   II  f.:  man  nctxt  nach  dem  zweiten  refWundn  noch- 
lai»  curalo  ein.   wie  es   die  Straffheit  der  (>  ;>rache 

u    fordern    scheint,   verbessert   aber    damit    ni-imhhI    nicht 

••in*»n  WortrttisftiU,  der  auf  Kechnung  des  Abhchreibers  oder 
geht,  sondern  einen  Mangel,  der  schon  in  dem 

imiii   trid-      lu' iihir'-*iliIi'Hsenen  Entwurf  vorkam.  -    Dagegen 
ist   15    I«  t>il"(i'tin    in    uhHin   Und    ebenso    17  f.   in   tabula  in 

■Iho  nicht  etwa   irrtümUch   stehengebliebene   Doppelfassung, 

in  der  tabitia  wegen  des  vorangehenden  tabulas  pn' '  id 
nochmals    tabulas    (14)    durch   album    ersetzt    weni  ito. 

^.;hoD  Altere  Erklärer,  wie  Marezoll  '),  wiesen   auf  die  Lex 

Acilia    repetundarum   (CIL   I'   5&:J;    Bruns  '   p.  59ff.  n.  10) 
7.      I  1    ]\\t\  ■    in    fiiliiiJ/i      jfi    iillin    nfrnttu^tifti    <rri iiff()\S^ 

Das    zweite     grotie    Hauptstück    unseres    Textes 

J«»— 82;,  welches  PoH'-'-'^hriften  für  die  Hauptstadt  gibt, 
rfiilt  in  drei  Unter.i  i.-,  a.  Straßen-  und  Wegeerhal- 

ing  (20 — 55),  b.  Fahrordnung  (56—67),  c.  Benutzung  öffent- 

■"Itze  und  Bauten  (68  —  82).     Der  Schluß  eines  jeden 
II  durch    den  Hinweis  auf  Ausnahmeralle  mit  e(ius) 

'oe)  l(ege)  n(iküj  r(ogcUur)  bezeichnet.     Während   die  Ge- 

*  Ii^e  in  b  und  c  ohne  Anstöße  abläuft,  trifft  dies  für 
II.     Von   seinen   sieben  Absätzen  i^im   folgenden   als 

II    bezeichnet)  spricht    I  (20—23)    die   Verpflichtung 
iten    Oebäii''  r    zur    Erhaltung    des    an    ihr 

   ...ck  angrenzen       ..aßenstücks  aus  und  betraut  die 

\dilen  mit  der  Überwachung.     O  (24-28)  ordnet  die  Tei- 
lung  des  Gebiets    der   Stadt    Rom    in    vier  Bezirke  an,  in 

•lenen   die   Straßenpflege  je  einem  der  vier  Adilen   zufallen 
dl,   eine   Bestimmung,  die   in    I    voraasgesetzt    wird,    also 

»rangehen  sollte.     In  III  (29—31)  wird  ein  Sonderfall  (In- 

I    <)  Anoabiiie  von  Rlmor^.   a.  «.  0.  (Ah^n   8.  K9  A.  1)  ISftf, 
\k  »o  1  vor  fMM  ein  7'  >0 
rioOtig,  MNidtm  garad*/  lit 
■h   aof  da«  olcbvtfolgeiide  ia-,  gans  Ahalicb  4  qttr« 
— '<-'ril.  «n  M  . . .  G«gao  KImor«  ancb  Reid  uOTf. 

Fragment,  legis  Rom.  in  aversa  tab.  Her.  pari«  (1816)  72. 



90  A.  ▼.  Prctuorat«in, 

Htaiidhultung  eineH  StraßcnHtflckH  Ewinohon  einem  öfTentUchcn 
Qrundstäok  und  einem  Privathaus)  geregelt;  aber  die  den 

Hauptfall  in  I  weitorfnlirctidon  und  auch  in  11 1  vorausge- 
setzten Ik'Mtimmungon  darüher,  daß  «Icr  Ädil  bei  Versagen 

des  Anrainers  die  Instandhaltung  öffentlich  verdingen  soll, 

habon  ihre  Stelle  erst  in  IV  (32— 45j  l  "  * 
unmittelbar  an  I  anzuschließen.     In  V 

III  behandelte  Fall  wieder  aufgenommen  und  die  öffentliche 

Verdingung  eines  auf  Staatskosten  zu  erhaltenden  Straßen- 

etücks  näher  festgesetzt.  Nach  VI  (50  -  r)2)  sollen  gewisse 
ältere  Vorschriften  durch  das  vorliegende  Gesetz  nicht  berührt 

werden.  Obgleich  dies  klärlich  ans  Ende  gehörte ,  folgt 
doch  noch  nachtragsweise  in  VIT  53 ff.  die  Veq)flichtung  des 
Anrainers  zur  Pflasterung  des  an  sein  Gebäude  anstoßenden 
Teils  eines  Fußweges  (semita).  So  sind  die  einzelnen  „Pa 

ragraphen"  in  wunderlicher  Weise  untereinander  gewirrt, 
vermutlich  in  der  Folge,  wie  sie  dem  Konzipienten  in  die 

Feder  gekommen  waren,  und  sollten  erst  durch  die  ab- 
schließende Redaktion,  die  dann  nicht  stattfand,  in  eine 

sachgemäliere  Reihenfolge  gebracht  werden;  diese  wäre 
wahrscheinlich  folgende  gewesen :  II,  I,  FV,  III,  V,  VII,  VI. 

Auch  Lücken  sind  vorhanden ;  so  vermißt  man  eine  Vor- 

schrift für  den  Fall,  daß  das  instand  zu  haltende  Straßen- 
stück beiderseits  von  staatlichen  Grundstücken  begrenzt 

wird  (vgl.  29),  oder  daß  der  Anrainer  der  Pflicht  der  Pfla- 
sterung der  semita  nicht  nachkommt.  So  scheint  die  Kon- 

zeption von  a  in  den  Anfängen  stecken  geblieben,  worauf  auch 
die  gerade  hier  so  zahlreichen  Verstöße  in  Einzelheiten 

(s.  u.)  hinweisen.  —  Weniger  Gewicht  möchte  ich  darauf 
legen,  daß  in  b  und  c  weder  eine  Aufsichtsbehörde  noch 
ein  Strafsatz  angegeben  wird;  hier  könnten  ältere  Gesetze 

über  die  Zuständigkeit  der  Ädilen,  bzw.  deren  Edikt  mit  Straf- 
drohungen ergänzend  eingetreten  sein. 

An  Einzelheiten,  die  für  die  Unfertigkeit  kennzeichnend 
sind,  hebe  ich  zunächst  hervor  die  verschiedene  Bezeichnung 

des  örtlichen  Geltungsbereichs  der  Vorschriften  in  a,  c  einer- 
seits, b  andererseits.  Denn  in  a  20.  26.  c  68.  70.  77  ist  — 

mit  geringfügigen  Abweichungen  —  stets  die  Rede  von  der 
urhs  Borna  propitisrc   urbem  Rontam  passus  miUe  (wozu   in 



iMf     in  tri    \    >n    n  Art«    (  aC'^uri«.  *J1 

2"  !  zutritt   uUi  'Hur);  dem  kommt 

ilcr  A_    k   in  b  04  luii    ...-    .. ,    ...;iirend  <>"  und  noch 
stärker    5t>     abweichen.     Wie     immer    man     diese    UnauB- 

^'  it   mag,    sie    ist    bezeichnend    für   den 
^'      ̂    .    ......    ...  . ,  ..iioÖundon   Überarbeitung.     -   21  lueatw 

de»  durch  den  Oesetzesstil  geforderten  tueto,  welches 

Monunsen  einsetzt,  kann  sehr  wohl  Entgleisung  des  Kon- 
cepts,  nicht  erst  Versehen  des  Erzschneiders  nein.  —  Zu 
21  f.  quorutH  ante  ardificium  s.  u.  bei  ii2ff.  —  26  vias  .  .  . 
ffienmdas  sicmetidas  curet  eiusque  rei  procurationem  kabeeU: 

uberflüwige   T  ie;    vielleicht  schwebte   dem   Verfasser 

ein  saobgema  vusdruck  vor,  wie  er  51  steht:  viaf:  .  .  . 
i'urgandas  curent  eiusque  rei  potesfatem  haheant.  Im  fol- 

U'-nlen  27'*»  wird  obip'  Wendung  mit  nicht  genauer  Ent- 
^-l'nchung  wiederaufgenommen:  viarutn  reficicndat'wn  tuem- 
lunuH  (so;  statt  —  wie  oben  —  stemendarum)  procuraiio 
tsio.  —  32 f.:  auf  qucmquomquc  (Sing.)  verweist  das  Demon- 
-'-"i"'vi  eorum  (Plur.)  zurück,  vgl.  S5f.  cor  um  que{m)   

^  ruraio,  151  f.  ei,  queiquotnque  .  .  .  a{fe{t),  finem.. . 

/<  ^ptiehlich  ist  diese  Sinneskonstruktion  jedenfalls 

11  ht  /u  beanstanden.  Aber  weiterhin  zeigt  der  ganze  Ab- 

>a;/  (32—45'  wilde  Schwankungen  in  der  Ein-  und  Mehr- 
zahl hinsichtlich  der  Hauseigentümer:  zuerst  Singular  32 f. 

quei  eorum  .  .  .  um»  iuebitur;  dann  Plural  (vgl.  schon  21  f.) 

35  quorum  ante  atdificium  (zweimal):  dann  Singular  und 

Plural  38  eum  eo8{{q))ve,  quorum  ante  aedificium  mit  naohfol- 

-  •'•fenmdum  (statt  referundos)  euraio ;  40  f.  euth  tosve ; 
h  wieder  Singular  41  in  quei  adiribuius  erit,  woran 

iiden  festgehalten  wird.  Die  hier,  wie  schon  in 

igebliebene  Ein/ahl  aedificium  sowie  das  eben  an- 
refenmdum  scheinen  darauf  hinzuweisen,  daß  ur- 

ii  durchweg  der  Singular  stiind,  also  z.  H.  21  f.  und  35 
,  >Hjius  ante  <t  >i  oaw. ;  als   dann  im  Entwurf  der  Flu- 

'  '''ils  an   ili<-    .zivile   des    Singulars,    teils   neben   ihn  trat. 
!•■   an  jenen   Stellen    au«   Versehen    nicht  geändert. 

1 7f.  utei  eam  vuim  .  .  .  tueatur :  als  Subjekt  kann  mit  Mommsen 

erg&nzt  werden    is  qui  redomerit   oder    n    "     't    ausHlhr- 
licher  ia  qut  eam  viom  tuenehm  redewurit  <    .  oder  ganz 
kurz  redemptor  (Tgl.  49):  et  fragt  sich,  ob  diese  Auslastung 



U2  A.  V.  PivtncTBtein, 

nicht  auch  schon  auf  Rechnung  der  Urschrift  zu  setzen  ist. 

—  50  f.  Ilvir(ei)  vieis  extra  jwopiusve  urbem  Iiotn(am)  pa»- 
siiM  {M)  purfjandeis  (umschreibend  auch  in  69  erwähnt): 

vgl.  CassiuH  Dio  LIV  26,  7:  «i  ovo  ol  ra?  i^co  rov  xeixovc 
ödovi  lyj(^ttQi^6^evoi.  Der  sonderbare  Ausdruck  der  Tab. 

Her.  veranlaQte  Mummsen  (CIL  P  p.  04  =  Ges.  Schriften 
1  11 4 f.)  zu  der  Vermutung,  daß  diesen  Zweimännern  die 

Stralienpflege  in  Italien  auUcrhalb  Rums  und  seines  Weich- 

bilds obgelegen  habe :  'curant  vias  extra  urbem  extrave  (eam 

territorii  partem  quaey  propius  urbem  Uomam  passus  M  (est)*. 
Später  hat  er  StR  II '  604  (mit  A.  1)  diene  Ansicht  mit 
Recht  durch  die  andere  ersetzt,  daß  die  Duoviri  vielmehr 

für  die  Reinigung  der  Straßen  im  Weichbild  Roms  außer- 
halb der  Stadtmauern  bi«  zum  ersten  Meilenstein  bestellt 

waren,  „obwohl  die  dabei  anzunehmende  pleonastische  Häu- 

fung von  extra  propiusvc  immer  seltsam  bleibt".  Letztere 
für  ihn  mit  Recht  anstöUige  Ausdrucksweise  erklärt  sich 

einfach  als  stehengebliebene  Doppelfassung;  im  Anschluß  an 

die  häufiger  wiederkehrende  Wendung  in  urbe  Hotmi  pro- 
piusvc urbem  Romam  jhissus  M  (vgl.  dazu  auch  die  Um- 

schreibung 69)  hatte  der  Konzipient  zunächst  propitix,  dann 

aber  darüber  oder  am  Rande,  ohne  propius  zu  streichen, 

die  Präposition  extra,  die  wahrscheinlich  im  richtigen  Amts- 

titel stand,  eingesetzt.  —  53  f.  quoius  ante  aedißcium  semita 
in  loco  erit,  is  eam  semiiam  eo  aedificio  perjwtuo  lapidibus 
petpettieis  infegreis  continenteni  constratam  recte  habeto :  schon 

die  älteren  Ausleger  mühten  sich  vergeblich  um  die  Er- 
klärung von  in  loco ;  der  Hauptsatz  mit  seiner  merkwürdigen 

Wortfolge  ist,  so  wie  er  dasteht,  vollends  unverständlich. 
Die  Seltsamkeit  erklärt  sieh  auch  hier  aus  einer  irrtümlich 

stehengelassenen  Doppelfassung.  Ursprünglich  hatte  der 
Satz  gelautet:  quoius  st^tiita  in  loco  irit.  is  eam  semiiam  jicrpetno 
lapidibus  perpctueis  infegreis  constratam  recte  habeto.  Diese 

Fassung  verpflichtete  den  Privaten  nur  zur  Pflasterung  des 

über  sein  eigenes  Grundstück  gehenden  Fußsteigs  *) ;  um  nun 
eine  darüber  hinausgehende  Verpflichtung  nach  Art  der  bei 

den  viae  ptMicae  normierten  zu  schafi'en .  wurde  als  Ersatz 
für  in  loco  vom   Redaktor   ante  aedificium  (vgl.  22.  29.  32. 

')  Vgl.  Mommsen,  CIL  I*  p.  486  zu  Z.  53. 



3.')       -  r    und    ül>t*r  ilio  Zeile  o«lor   an  «i>       I!       1 
?<•     letzter«'.'*  veranlaßt  kam  zu  eam  .-  .t..i<.,it 

iN  Zusatz  (wohl  zu  verl>Oftrtem  n")  aeJificio  continm- 
f-  fii  l>io  kritiklose  Einfü^ng  in  den  unprünglichoii  Text, 
ohhf  daÖ  (las  in  diesem  zu  Ersetzende  gestrichen  wurde, 

hat  jenen  ühirn  Wirrwarr  angerichtet.  — 
Abschnitt  b  00 f.   quarum   rerum   caussa   plastra 

rcrteis  df  cause is   aqere   dticere    licebii   (womit   auf  «)2-   •>> 
▼onus   verwios«'ii    wir!.;    der  Aasdruck    ist   im  hohen  Gnid 

▼erwahrloHt.     I>u.s«elbe  gilt  von  62ff.,  wo  die  voraufgeschick- 

te'   '*  ■  '    h^^s  .  ,  .  quaeque  plostra  .  .  .  qw 
pi'  ~                          ^      lon  Hauptsatz  durch  die  gar  nicht   :  ̂  
■timmenden  Demonstrativ -Verbindungen  earum  rerum  causa 

eiaqtic    dicbus    wieder   aufgenommen    werden.     Auch    solch»' 
InkonziTi'f-^f^fi     \vi>irf«'!i     i1>>i)f]ii>ti       inf    iI.'T)     "Vfüturnl     il.M-    ]<ir-/t.>n 
Feile. 

ImAb»chaitt  cbbti.  ist  schon  von  Marezull,  Fragment,  legis 

nv.m.  in  aversa  tabulae  Her.  parte  (lbl6)  4nf,  die  'niira  incoii- 

stantia'  hervorgehoben.  daÜ  loca  zwar  stets  im  Plural,  dage^iii 
das  damit  verbundene  partieus  bald  im  Plural  i68  Anf.,  70.  72). 

P-»  it     streng    durchgef&hrt :     dem    fruettdets 

tw  t\'i-  -  und  fruetuia  tuetulave  (74)  entspricht  allerdings 
in  IM.  der  zweigliedrige  uZ-Satz:  ut  utei  frui  liceat  [a\ut 
uttü  ca  ab  eis  ctistodiarUur,  doch  wird  im  weiteren  Verlauf 

75  (uiantur  fruantur),  76  (tuet  fruei  licthit)  das  zweite  Qlied 

(uUi  .  .  .  cus(>"  fallen   gelaasen.    —    Ähnlich  y2,  wo 
im    Vordersatz      -.leiutendeit   im  Nachsatz  b\oü  utan/ur 

steht.  Man  beachte  hier  femer  ab  oens(ore)  ohne  Zusatz, 

wfthrend  in  73  genauer  censor  aliusve  quis  mag(istraius)  steht 

'••»   -■    '  •  ••'    '-'<:   Vgl.  S.  55).  — 
^  fOr  das  zweite  Hauptstück:  der  Arche- 

typus, auf  d«*n  —  wohl  durch  das  Mittel  einer  Abschrift  — 

unsere  Bronze  —    «  -  '  •     «    •  inhaltlich  und  sprs  V 
lieh  noch    unf*  >  Text  in  einer  tiu 

tigen,  iehrverbesHerungwbodürftigen  Niederschrift.  Die  Reihen- 

fol         '       «inzelnen   .\'  idgültig   fcwt- 
g«  -  II mche  kaum  '  inungen  noch 
gar  nicht  entworfen   (ol>en  8.  90  vx  a):   h&ufig  sind   ipraoh- 



94  A.  V.  Pr«m(TBt«in. 

Hohe  MißgrifTc  und  NuchlusHigkeiton  (26.  47.  60),  beson- 
ders Abweichungen  vom  strengen  Gesctcesstil,  so  Gebrauch 

eines  onpaHHondcn  Modus  (21),  Schwank«  '        Ein-  und 
Mehrzahl  (32ff.  6Sff.),  InkonzinniUit  zwi  iven   und 

Demonstrativen  (62  ff.),  Wechsel  im  Ausdruck,  wo  eine  sich 

gloichbloibonde  Formel  erwartet  wird  (vgl.  zu  20  usw.), 
mangelhafte  Durchführung  des  Parallelismus  der  Glieder 

(73ff.  82).  Für  das  Äußere  der  Niederschrift  sind  kenn- 
zeichnend die  nur  teilweise  durchgeführten  Verbesserungen 

und  Änderungen  (21  f.  32  ff.},  stehengelaHsene  Doppel- 
fassungen (50  f.  53  f.),  mit  dem  ursprünglichen  Text  noch 

nicht  verbundene  Zusätze  (53  f.);  manches  war  also  über  den 

Zeilen  oder  am  Rand  eingetragen.  Schwerlich  würde  eine 

ab.schlieliundc!  Redaktion  alle  die  aufgezeigten  Mängel  als 

solche  erkannt  und  beseitigt  haben,  sicherlich  aber  die  Mehr- 
zahl davon.  Auch  hier  liegt  uns  die  Wiedergabe  ei' 

wurfs  vor,  der  --  um  Gradenwitz'  oben  (S.  87)  an^ 
Worte  auch  hier  anzuwenden  -  „noch  entfernt  nicht  reif 

war,  ins  Reine  geschrieben  zu  werden". 

Von  dem  dritten  Haupts  tu  ck,  den  Gemeindevor- 
schriften, sei  eine  kurze  Inhaltsübersicht '),  nach  den  Absätzen 

gegliedert,  vorangeschickt. 

I  (83 — 88).  Die  Wahl  in  den  Gemeinderat  kann  nur 
insoweit  erfolgen,  als  Stellen  frei  sind. 

n  (89—97).  Wer  noch  nicht  30  Jahre  zählt,  ist  von 
den  Gemeindeämtern  ausgeschlossen,  außer  wenn  er  eine 
bestimmte  Anzahl  von  Dienstjahren  im  Heer  vollstreckt  hat 
oder  vom  Heeresdienst  befreit  ist.  Wer  das  Gewerbe  eines 

praeco  oder  Leichenbestatters  ausübt  (nicht:  wer  es  ausge- 

übt hat),  ist  von  den  Ämtern  und  vom  Gemeinderat  aus- 
geschlossen.    Zuwiderhandelnde  trifft  Geldstrafe. 

III  (9S  — 107).  Den  Magistraten  der  Gemeinden  ist  es 
untersagt,  die  nach  H  (zeitweilig)  Unfähigen  zu  den  Ämtern 
zuzulassen  oder  in  den  Gemeinderat  aufzunehmen  und  darin 

abstimmen  zu  lassen,  widrigenfalls  auch  ihnen  Geldstrafo 
droht. 

')  Eine  solche  auch  bei  Gradenwitz  5. 

J 
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IV  (109—125).  Die  Rechtsgründo,  welche  fßr  die  Zu- 

gehörigkeit ''  '  '  r:ihig  machen, 
werden  au  ,  ngor  trotzdem 

«ich  als  RnUherr  betätigt,  ist  er  mit  Geldstrafe  zu  be- 
legen. 

V  (126  —  134).     Den   Magistraten    ist    es   untersagt,   die 
zufolge  rV   (^dauernd)  Unfähigen  in  den  Rat  zu  laden,  dort 

zu  befragen  oder  auch  nur  zu  dulden,  sie  bei  den  Beair 
wählen    zu   berücksichtigen    und   bei   Spielen   auf  den  K..; 

platzen,  bei  öfTuntlichen  Mahlzeiten  als  Teilnehmer  zu  dulden. 

VI  (135—141;.  Den  nach  IV  Unfähigen  ist  es  unter- 
lagt, sich  um  ein  Gemeindeamt  zu  bewerben  oder  es  zu 

führten,  bei  Spielen  oder  Gastmälern  die  Ratsvorrechte  sich 
anzumaßen  und,  wenn  einer  trotzdem  zu  einem  Gemeinde- 

amt gewählt  wird,  dieses  anzunehmen.^)  Ungehorsame  trifft 
Geldstrafe.  — 

VII  (142—156).  Wenn  ein  Census  in  der  Stadt  Rom 
st:.  soll  auch  in  den  Gemeinden  der  Obemiagistrat 

eil...  .chen  gemäß  den  in  Rom  kundgemachten  Vor- 
■ehriften  abhalten   und   die  Aufzeichnungen   darüber  an  die 

nsus- Behörde  in  Rom  einsenden. 
VIII  (157.  15%).  Wer  mehrfachen  Wohnsitz  hat  und 

sich  in  Rom  schätzen  läßt,  braucht  sich  nicht  dem  Census 

in  einer  Gemeinde  zu  unterziehen.*) 
In  seiner  ergebnisreichen  Untersuchung  hat  O.  Graden- 
witz sich  mit    Erfolg   bemüht,   den  Text  dieses  Ilauptstücks 

seine    Urbestandteilo    aufzulösen,   d.  h.  in   den   einzelnen 

Ab>*"if  '■     '      rkung  älterer  Vorlagen  i     ' 
der«Mi  -  folge  des  Mangels  einer 
den  lotsten  Überarbeitung  besonders  klar  henrortreten. 

Für  alle  Ein7.<>lhoiten,  die  seine  Qoellenanalyse  zutage  for- 

derte, muß  ich  auf  Gradenwiti  sellMt,  namentlich  seine  Zu- 

aammnnfiiiu«nng  (42fr.)  Terweiaen  und  mich  hier  darauf  be- 

y'ur    seiner   Beobachtungen,   die    sich    anf  die 

'    S«hon  die  Inhaltaaitgabe  llOt  erkennen,  dai  di«  eachlich  rich- 
ht  eii^ahaltwi  ist    8.  oaten  a  104  f. 
'«•m  AbfrtmiH  ab  IX  nfsrsohnet«  Bestimmusg 

1.  n^r  «ta  sslbslladigM  OsMto  fttr  »am  Binielfitll 
(tr.  Jarflber  ob«i  8. 68ft 
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Unfcrtigkeit  des  Texte«  bcsiehen,  ho  weit  überhaupt  noHg. 
zu  überprüfen  und  durch  neue  zu  ergänzen. 

ZunärhHt  muß  ich  allerdingH  auf  eine  Vorfm  - 
Bei  der  Aufzählung  der  Gemeindearton,  für 

Schriften  gelten  sollen,  tritt  in  den  Absätzen  I,  IV,  V,  VI 

eine 'fünfstellige' Reihe  auf:  tnunicipiutn,  colonia,  pri  '  '  f. 
forum,  cotwiliabulum,  dagegen  in  II,  III,  VII,  \  i  ;  •• 

'dreistellige',  in  der  bloß  die  drei  ersten  Bezeichnungen  ent- 
halten sind.  Nach  Oradcnwitz  4ff.  (vgl.  43  zu  1)*)  ist  ein 

wcHentlicher  Unterschied  beider  Gruppen  darin  gelegen, 
daß  die  erste  Vorschriften  brachte,  die  zunächst  im  Interesse 

der  Gemeinden  lagen  und  wohl  schon  zum  eisernen  Bestand 

der  einzelnen  Stadtrechte  gehörten,  die  zweite  aber  neue 

Anordnungen  im  Rcichsinteresse  (VII,  VIII  über  den  Cen- 
8U8,  II,  in  über  einen  auf  Heeresdienst  sich  gründenden 

Vorzug).  Dadurch  nun,  daß  die  zweite  Gruppe  im  Kabinett 
des  Machthabers  besonders  überarbeitet,  bzw.  neu  entworfen 

worden  sei,  habe  sich  zuföllig  jene  Verschiedenheit  in  der 

Aufzählung  der  Gemeindearten  eingestellt.  Mir  '  "  '' 
schiirfsinnige  Erklärung   doch  einen  recht  verw  i  i 
stchungsvorgang  vorauszusetzen ;  auch  ist  darauf  hinzuweisen, 

daß   die    fünfstellige   Reihe    schon    in   einem    altem   H. 
Caesars   (vom  J.  59  v.  Chr.)  auftrat  (oben  S.  b2)   und  -   
nicht  erst  von  dem  Verfasser  oder  dem  Redaktor  des  Ent- 

wurfs neu  gefunden  werden  mußte.  Andererseits  hatte  in 

IV,  also  im  Bereich  der  fünfstelligen  Reihe,  der  Verfasser 

einmal  (124)  zuerst,  wie  die  Stellung  des  ve  zeigt,  die  drei- 
stellige Reihe  in  municipio  colonia  praefedurave  gesetzt  und 

dann  erst,  sich  verbessernd,  foro  conciliabnlo  hinzugefügt: 

das  weist  darauf  hin,  daß  ihm  erstere  —  jedenfalls  aus  II. 

III  —  ebenso  geläufig  war  und  spricht  nicht  zugunsten  von 

Gradenwitz'  Annahme.  So  möchte  ich  doch  einer  andern, 
sachlichen  Erklärung  den  Vorzug  geben,  der  übrigens  schon 

ältere  Forscher  vorgearbeitet  haben.*)     Längst  ist  erkannt. 

>)  S.  aach  H.  Dessau,  Herrn.  LIII  (1918)  223,  1. 
•)  Die  von  Dirksen,   Observ.  ad  tab.  Heracl.  partem   ült 

(1817)   4  ff.   (neu   abgedruckt   bei  Gr  ad  e  n  w  i  t  z  45ff.)  versucht, 
klärung,  daß  Fora  und  Conciliabula  deshalb  in  den  von  der  Magistratur 
handelnden  Absätzen  fehlen,  weil  sie  keine  hohem  Magistrate  besaßen, 



d.>  '  •  jener  al»   ccneHiahda   organixierten  Oe- 

luc   ....<..    V...W   der  ihnen  sehr  uahcatehenden  fora^)  nur 

die  niedere  Verwaltung  versahen  und  keinerlei  staatliche 

HoheitBr<>chte.  insbesondere  nicht  das  der  Aushebung  und  der 

Roi~*"  — fhung,  auszuüben  befugt  waren:  daher  waren  sie 
au  t  zur  Vornahme    des    Census    berechtigt,    der    auf 

ihrem  Uebiet  rielleicht  von  unmittelbar  vom  römischen  Cen- 

■or  B-  '       V    nihrt    wurde,    und    so    erklärt  sich 
denn    (  fora  und  concUiahuhi  in  VII  und 

VllL*)  Ferner  ist  es  durchaus  nicht  ausgeschlossen,  daß  die 

Forde»  *■     "    ̂     und  Amterfahigkeit,  wie  sie  für 
die    (i-  echts    gelten    sollten,    nicht    ohne 

•  iteree    auf  jene    unansehnlichen    Dorfgemeinden    niedern 

li  it  ihrer  in  den  Befugnissen  besrliränkten  Magistratur 

Uii^   ^..i  naturgemäß  engen  Kreis  geeigneter  Bewerber  er- 
streckt wurden;   man   kann  sich   sehr  wohl  denken,   daB  in 

ihnen  auch  junge  Männer  unter  Dreißig  und  noch  beru^* 

Ati— •'' -   und   Leichenbestatter   zu   den  Ratsstellen  un*i  w^ 
Dl  .:em,  soweit  sie  ihnen  in  Gemeinden  höherer  Ord- 

nung verschlossen  waren  ̂ ).  Zutritt  hatten.  So  würde  man 

da  **'  Vissen  der  fora  und  concUiahtda  —  abweichend  von 
fi  ;/,  —  auch  in   II,  III    sachlich   begreifen  können.*) 

'  imit  entfällt  auch   die  Möglichkeit,  die  Verschiedenheit  in 

liot  Oradenwitibf.  unter   Hinweis    auf  den   wideraprecbenden 
ixiats  VI  mit  Recht  ab. 

>    Über  ihre  Ver&Mun«  vgl.  A.  Schulten.  RE  IV  799(1;  VII  68. 
Vgl.  Mommsen,  CIL  I*  p.  487;  J.  Bei  och.  Der  ital.  Bund 

111:   0.  Kariowa.  RAm.  ReobtigeM^h.  I  301;  W.  Liebenam. 

■  TtTw,   4t>l      Etwa«  ander«  die  Frflhem:   SavignySSS;   Mar- 

«^  vv.  I*  11.  7.    Vgl.  auch  A.  Kiene,  Der  rOmische  Bun- 
d  •  {\y\vr\«  184:))  47.   101. 

*)  Zum    1>'  toweit   es    ohne   vorheriges   Amt   vergtbso 
"■  ■  '"  Kheineii  ..•  ,^>.^au  Leute  unter  SO  Jahren  aueh  in  den  mmmi 

•duHuie  und  jiratfKtmrae  Zutritt  gehabt  tu  haben,  s.  unten  S.  96 
Ubtr  die  Satxongen  deör  Kateeneit,  in  der  da«  Mindestalier  35  Jahre 
betrug,  und  die  Ananahmen,  die  wagen  IfaogeU  an  Bewerbern  damab 
auch  in  Mnnitipien  und  Kolonien  genaoht  wurden,  •.  DeMao.  a.  a.  0. 
??2f. 

'    Angedeutet,  aber  sofort  verworfen  schon  von  Mar«  toll  127; 
luoglieh   Torgeeohlagen   von   Kiene,   a.  a.  0.  109  (aogef&hrt  von 

radenwits  6,  1).    Dagegen  wieder  Reid  SSOff. 
Ziiuclum  rar  ÜMkUvMakMite.    XtJIl.   Kam.  Akt.  7 



98  A.  V.  PreiocTstein, 

der  Aufzählung  als  Merkmal  für  die  Entotehung  oder  etwa 
für  die  TJn vollendetheit  de«  Textes  zu  verwerten.   -- 

In  I  87  f.  iHt  riusre  (juei  confessus  erit  st  "... 

licere,   wie   Gnidenwitz   15f.   aus    der  WnrfHt«-,  schloß, 
ganz  äußerlich  an  die  vorangehende  formelhafte  Wendung 
in  (Inuorturi  damnnteive  Iccum  aufgoklobt  im  Hinhliok  auf 
die  Liste  in  IV.  Aber  trotz  dieses  nachträglichen  Zusatzes 
ist  der  Ausdruck  nicht  erschöpfend;  der  Ausschluß  aus  dem 

Rat.  durch  den  Stellen  frei  wurden,  konnte  ja  nicht  allein 

auf  Grund  strafrechtlicher  Verurteilung  (vgl.  IV  110—112; 
HS.  119)  oder  des  eigenen  Geständnisses  der  mangelnden 

Fähigkeit,  sondern  selbstverständlich  auch  infolge  ander- 

weitiger Feststellung  eines  Ausschließungsgrundes  erfolgen.^) 
Die  eng  zusammengehörigen  und  im  Aufbau  gleich- 

artigen Absätze  11  und  III  behandeln  zwei  Fälle  nur  vor- 

übergehender Rats-  und  Ämtern  '"  '  '  '  ■  it  —  „die  transi- 
torischen  Incapacitäten"  nach  Mom  *  ies.  Schriften  1 .31 1) 
wuchtigem  Ausdruck*)  —  und  schränkten  auch  diese,  wie 
wir  eben  sahen,  auf  die  Gemeinden  höhern  Rechts  ein. 

Dadurch  nehmen  sie  gegenüber  den  andern  Vorschriften  eine 
Sonderstellung  ein,  die  noch  weiter  verstärkt  wird  1)  durch 

den  meines  Erachtens  aus  dem  Zusammenhang  notwendig 

sich  ergebenden  Umstand,  daß  die  weniger  als  30  Jahre 
Zählenden  —  anders  als  in  den  Fällen  von  IV  —  wohl  von 

den  in  der  Regel  (vgl.  137)  erst  in  den  Rat  führenden  Ge- 

meindeämtern'), nicht  aber  von  der  Aufnahme  in  den  Rat 

als  solchen*)  ferngehalten  sind;  2)  durch  eine  Fristsetzung 
für  das  Inkrafttreten  wenigstens  der  die  Altersgrenze  von 
30  Jahren  betreffenden  Vorschriften,  die  vor  allem  in  der 

Vergünstigung  für  die  Gedienten  eine  Neuerung  gebracht 
zu  haben  scheinen,  3)  durch  Verzicht  auf  eine  ausführliche 

Fassung  der  Verbote  im  Gegensatz  zu  V,  VI,  die  mit  Rück- 

*)  Za  der  Sinneakonstruktion  85 f.  nei  qui$  eorum  qt4€{m)  .  .  .  recüan- 
do9  (statt  recHctndum)  curaio  s.  oben  S.  91  zu  Z.  .32  f. 

»)  Dazu  Gradenwitz  20  mit  A.  2. 
*)  Zum  Alter  der  römischen  Manizipalbeamten  s.  jetzt  auch 

Dessau,  a.a.O.  221  ff. 
*)  Z.  B.  durch  Adlektion  in  eine  bestimmte  Rangklasse  oder 

ohne  solche,  oder  als  decurume$ pedanei ;  Tgl.  B.  Kühler,  RE  IV  2326. 
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nicht    auf   dvn   -diu .  1 1: ;;  (  i  .ki.iktcr    der  iii    i  .     ••Uten 

AurtschlieÜuii^ögruniiL:  da-  \t''   'tr   vi.«!  rn«')ir  ..i.r. 
wickeln.*) 

Nähor  nuiü  hier  die  Befristung  betrathk't  wi.TJen:  II  bö 
•  s/  7        ̂ >.i.isj  Iam4ar(ias)  secutuUis;    III  9S  j)Ost  h(aUndas) 

)  prim(as).     In   II   erweckt  die   Stilisierung  den 
Eindruck,  als  ob  die  Frist  nur  für  die  noch  nicht  30  Jahre 

Alten,  mit  denen  sie  unmittelbar  verknüpft  i-"^        '*    i  würde, 
nicht   aber  für   die  Ausrufer  und   ihre  Berut  Iten,  so 
«liiß  deren  Ausschließung  sofort  mit  dem  Inkrafttreten  des 

'■  Anders    in    III:    hier  gilt   der 
.  "    .  .  .  post  k.  Qui{n)ct.  prim(as) 

rotmtui  mit  seiner  Fristsetzung  sprachlich  zweifel- 
n    tur    iiüA   in    HM    einsetzende    Verbot    betreffs   der 

^  /'S  usw.     Aber  es  kommen  noch   weitere  Schwierig- 
keiten: die  Befristung  bat  ofTenbar  den  Sinn,  daß  — 

wenn  wir  als  Jahr  des  Gesetze«  x  ansetzen  —  die  Aus- 

schlieBung  bei  den  Wahlen  erst  rom  nächsten  munizipalen 
Wahltcrmin,  1.  Juli  des  Jahres  x  +  I,  die  bei  der  Amts- 
ühtTiiahme  Tom  r.weitnächsten  Antrittstag,  1.  jAuar  des 

Jahrt-s  X  -f  2  laufen;  das  Gesetz,  welches  —  wie  längst 

erkannt  —  in  der  zweiten  Hälfte  des  betreffenden  Jahres  (x) 
beschlossen   ist   oder    wenigstens   beschlossen   werden   sollte 

'  '^'  "'\  wollte  die  damals  bereit*«  für  Jahr  x  -^  \  vor- 
II  Wahlen  nicht  umstoßen.  Wenn  nun  die  Wahl 

nach  III  98  schon  vom  1.  Juli  an  untersagt  sein  soll,  so  paßt 

•  H  nicht  dazu,  daß  nach  dem  Wortlaat  von  II  90  (petito 
IUI'  aipito  neve  gtritoj  die  Amtsbewerbnng  erst  vom  nächst- 

folgenden 1.  Januar  an  rerboten  sein  soll.  Ferner:  wie  schon 
zuvor  bemerkt,  ist  Subjekt  des  in  104  beginnenden  Satzes 
der  Vorsitzende  der  seit  nächstem  1.  Juli  stattfindenden 

Wahlkomitien,  somit  auch  Subjekt  ftlr  105—107:  nevt  m 
itum  neve  in  decurionum  cünseriptamm  nmmero  Ugito 

.>Hhl4>ffiio  rnpiaio  neve  aenientiam  rogato  usw.  Psychologisch 
ist    dies    Wühl    (>rklärlich,    weil   es  in   der  Regel   der  rang- 

*)  Binifrt  der  in  V,  VI  bsrtliftea  Rsehis  dar  Dsknrionea,  di« 
d«a  nach  IV  RataunwOrdigeD  gaas  abfSspiocbw  werdsB,  warm  —  b 
Her  KAi««ncit  weni({«t^iis  —  d«a  nach  H  Ml  Ralraafthif«n  doch  lo- 
Ktn^l    h;  s.  iint«o  a  104  A.  1. 

?• 



100  A.  V.  Prenutriitcin, , 

höchste  Magintrat  «ein  wird,  der  all«  diese  Akte  vurnimmt, 
sachlich  aber  entüchieden  ein  Mißgriff,  da  der  VorHitz  bei 

den  Wahlen  einerHeits,  die  Ergänzung  des  Oemoinderats  und 
die  Leitung  Heiner  Sitzungen  andererseitH  rechtlich  ganz 
verschiedene  Tätigkeiten  wind. 

Die  hier  aufgeeeigten  Schwierigkeiten  scheinen  mir  alle 

nach  dor  einen  Richtung  zu  weisen '),  daß  die  ursprüngliche 
Fassung  von  II,  III  noch  keine  Befristung  angab  und  ledig- 

lich von  der  Wählbarkeit  zu  den  Ämtern,  nicht  von  der 

Ratsfühigkeit  sprach.  Ferner  erweisen  sich  du  '  mz 
lockere    syntaktische  Verknüpfung   auch   die   Ausiu  lio 

betreffenden  Bestimmungen  über  die  Anrechnung  von  se- 
mestria  im  Heeresdienst  und  über  die  vocatio  (so)  rei  mili- 
taris  als  nachträgliche  Zusätze.  Man  erhält  also  einen 

sachlich  unanstößigen  Grundtext,  wenn  folgendes  als  später 

hinzugekommen  ausscheidet:  in  II  89  post  k.  lanuar(ias) 
secundas,  96  neve  ibei  Senator  hw  senteniiam  dicito;  in  III  9S 

post  k.  Qui{n)d(iles)  prim(as),  1 05  f.  tieve  in  senatutn  bis  ferrc 

iuheio  scüens)  d(olo)  m(alo);  ferner  II  92—94  atU  bina  se- 
tnestria  mk  non  oportcat  und  HI  102—104,  an  welch  letzterer 
Stelle  als  Mehr  noch  der  Zwischensatz  102,3  cum  eo  quod 

ei  legibus  pl(ebci)ve  sc(itei8)  proccdere  oporiebit  erscheint.^) 
Daß  letzterer  Satz  in  11  (hinter  92  proccdere  oporteat)  durch 

einen  Fehler  des  Erzschneiders  weggeblieben  ist,  wie  Gra- 

denwitz 19  vermutet,  scheint  mir  nicht  ausgemacht;  eben- 
sogut könnte  er  ein  Zusatz  zweiten  Grades  sein,  der  in  der 

Urschrift  in  HI  nachgetragen,  dagegen  an  der  entsprechen- 
den Stelle  von  II  vergessen  war.  Das  bloßliegende  GefÜge 

dieser  beiden  Absätze  offenbart  so  recht  das  Fehlen  der 

letzten  Feile. 

')  Anders  Gradenwitz  20 f.,  der  vielmehr  die  Bestimm uncr  ülirr 
die  pratconn  fOr  das  spätere  Einschiebsel  hält. 

*)  Die  Akkusative  maiorem  partem  sui  quoiusque   antu  uuu    "imt 
»emestria  quae   oporteat  sind    offenbar  koordiniert;    die   Stellung 
des  fecerit  nach  dem  ersten  lä&t  den  nachhinkenden  zweiten  als  nach- 

träglichen  Zusatz   erkennen.     Den   Sinn   vom  cum  eo  quod   oprir- 
Uhit  erklärt  E.  Lommatzsch,  CIL  P  p.  487  (su  Z.  102)  durch  ander- 

weitige Beispiele;  vgl.  auch  Nipperdey  21,8.  Der  Satz  aut  ei  vo- 
catio usw.  wird  ebenfalls  durch  die  lockere  Anknüpfung  —  zu  erwar- 

ten wäre  aut  cui  —  als  Zutat  gekennzeichnet.  —  Zur  vocatio  (=  vaca- 
tio)  ex  foedere  s.  Mommsen,  StR  III  675,  2. 

I 



Die  Tafel  von  Hencle«  und  die  AcU  CttmriB.  tOl 

AI«  einen  schweren  {«achlichon  Mangel  empfinde  ich, 

daß  in  n,  ni  für  die  unter  30  Jahre  Alten,  die  den  vom 
Oeseti   bezeichneten    IT  hinter  «ich    hatten 

davon  befreit   waren,    k  ....      Alter8grcMi7.e   angegi .    .: 

ist  Denn  an  und  für  nich  bestand  immerhin  die  Möglich- 

k«'it.  (laß  ein  2  r  die  geforderten  sechs  siijH'ndia  als 

FuÜj*<j1<1'»  •'•■•  i..j,n...j{er  die  drei  stipendia  als  Reiter  be- 

reits a:  '  hatte:  es  kann  kaum  die  Absicht  des  Ge- 

setzes gewesen  sein,  solche  nicht  volljährige  Bürger  zu  den 

Ämtern  und  zir  "  *  zuzulassen;  selbst  in  der  Kaiserzeit 
wurden  im  alL  u  von  den  Bewerbern  mindestens  25 

Jahre  verlaugt. ')  Noch  unklarer  ist  die  Sache  bei  den 

Vom  Dienst  Hefreiten,  \\  '  '  ̂ '  ley  18  —  meines 
Craclitena  mit  Hecht  —  Hier  haben  wir 

wohl  eine  Lücke  des  Gesetzes  zu  erkennen,  wie  sie  bei 

einem  noch  unausgeführten  Entwurf  nicht  befremdlich  ist  — 

In  96  quei  eorum  ex  eis,  quei  s(upra)  s(cripfii  sntufi  ist  />»*- 

mm  ex  eis  stehengebliebene  Doppelfassun^^' 
Der  rV.  Absatz  zeigt,  rein  äußerlich  l-iiithtet.  in 

f.iner  scheinbar  willkürlich  durcheinanderguwürtelten  Auf- 

zählung der  Ratsunwürdigkeitsgründe  und  ihrer  ungleich- 

iii.itJi::i>n,  zum  Teil  ganz  fluchtigen  Ausarbeitung  ein  vom 

-tu-  *  '•  1  wie  sachlichen  8^-  ' •••nkt  gleich  trauriges  Bild. *^ 
<n  L  IGflT.  hat  seine  1  mit  den  noch  deutlichen 

Kennzeichen  sukzessiver  Entstehung  bereits  gewürdigt  und 

z\%»i  M     '    '  '   -iten   der  Erklärung   aufgestellt,   von        '  '     i 
•  li<    /N'  \.)    mehr  einleuchtet;   danach   hätte 

V.rt  i--.  i  iii-  den  einzelnen  im  Archiv  liegenden  Gemeinde- 

ttatiit'-n    die    einschlägigen     Rechtssätze     zusammengesucht 

')  Vgl.  B.  KBbler.  RE  lY  2SS8;  Liebenaro,  StAdieverw. 2:)!> : 
I>'*»««n  ,  A.  A.O.  222. 

'■)  Aü'-rtlioga  mit  anhiUtbarva  PolgemiigtD.    (iegtn  ihn  Momm* 
•  eo,  siK  i*  M)».  1  (falftch  ventaadeD  voo  Keid  880  mit  A.  1);  nach 
disMin  wir«  di«  Zurück  wetsaag  dsr  durch  vaeatio  befreiten  Per- 
•ooeo  wegen  aareireo  Alters  der  arbttrAren  Gewalt  de*  wahlleiteBdeo 
.Miktfi*tratii  aberisMsn  geweaen. 

r«  Orsdeowitt  VJf. 

.-...•    ungtloatig   arteilt   darOU.    i..  ...   «^». ..   x<.g\.  2841),  »«^i 
beKwei/eli,  ob  wir  hier  Oberbsupt  eiae  dem  Volke  com  Betcblul  vor- 

gelegte Arbeit  eines  reehtekaadigsn  Faehauumt  vor  ans  babea. 



102  A.  ▼.  Premeratoin, 

und  zu  einen  neuen  Ganzen  zu  verarbeiten  Rieh  bemüht, 

welches  in  seinen  Einzelheiten  und  ihrer  Anordnung  die 
Herkunft  aus  verschiedenen  Vorlagen  verrät.  Bei  dieser 
Art  der  Entstehung  und  dem  noch  unfertigen  Zustand  kann 
das  Fehlen  mancher  im  J.  45  bereits  vorhandener  infamie- 

render  Klagen,  welches  Legras  zugunsten  einer  frühern  zeit- 
lichen Ansetzung  ins  Treffen  führt,  nicht  weiter  wunder- 

nehmen (s.  oben  S.  51  A.  1). 

Während  in  117 f.  beim  »iiiutruiniMii<'ii  nKnimni  jiKon- 
Citm  die  Verbannung  als  Kechtsfolge  der  Verurteilung  und 
die  Möglichkeit  der  in  integrum  restitutio  beigesetzt  ist,  fehlt 

beides  bei  dem  llSf.  erwähnten  iudicium  publicum  der  Mu- 
nizipien,  und  beide  Male  ist  der  Grund  wohl  ein  sachlicher, 

denn  die  munizipalen  Gerichte  verhängten  nicht  Verbannung 
als  Strafe,  die  in  integrum  restitutio  aber  bezog  sich  damals 

eben  nur  auf  Verbannte,  und  zwar  solche,  die  in  politischen 
Prozessen,  also  in  iudicia  publica  zu  Rom  selbst  verurteilt  waren 
(oben  S.  51  f.}.  Man  kann  also  nicht  mit  Gradenwitz  17  (unter 

b)  von  minder  sorgfältiger  Abfassung  sprechen.  —  In  dem 
vielumstrittenen  Satz  122  qtteive  ob  caput  c(ivis)  R(omanei) 

rcferuudum  pecuniam  praemium  aliudve  quid  cepit  ceperit 

(dazu  oben  S,  51)  ist,  wie  ich  glaube,  mit  Recht  der  Aus- 
druck rcfcrundum  beanstandet;  man  würde  rcUitwn  erwarten, 

wie  es  allein  zu  praemium  'Belohnung*  paßt  und  auch  bei 
Sueton  Caes.  11  (ob  relafa  civium  Romanorum  capifa)  nUAit. 

Nach  Kühlers  (4 10  f.)  mir  nicht  ganz  verständlicher  IJemiT- 
kung  erklärt  sich  referundum  durch  enge  Anlehnung  an  den 

Wortlaut  des  sullanischen  Mordgeset/.es;  ich  neige  dazu, 
darin  nichts  weiter  als  einen  stilistischen  Mißgriff  zu  erkennen, 

den  eine  gründliche  Überarbeitung  ausgemerzt  hätte.  *)  — 
Am  Schluß  fällt  der  von  Gradenwitz  IS  (unter  e)  als  eine 

Crux  bezeichnete  Satz  123  queive  lenocinium  f'aciet  mit  seinem 
faciet  statt  des  sonst  stehenden  fecit  fece^^it  auf.     Mommsen, 

*)  In  seiner  Erörterung  dieser  Stelle  (p.  79— 82)  glaubt  Hardy 
refeTMndum  als  Gerundivum,  nicht  Partie,  futori  pass.  erklären  zu  sollen 
und  dadurch  zu  rechtfertigen ;  mir  scheint  dies  sprachlich  anfechtbar. 

Hagegen  verteidigt  er  mit  Recht  ceperit  als  eine  Vorsorge  für  die  Zu- 
kunft, während  Re  id  238  f.  darin  einen  gedankenlosen  Zusatz  erkennen 

möchte. 



Die  Tafel  von  Heimck«  und  die  AcU  Cft«mrü.  103 

Oe«.  Schriften  I  310  betrachtet  diesen  „Incapacitättigrund'' 
dem  Ausdruck  nach  aU  nicht  dauernd,  d.  h.  nur  der  tätige 
leno  «ei  vom  Rat  ausgeschlossen,  und  bemerkt  dazu  (A.  70): 

pE«  unterliojjt  wohl  keinem  Zweifel,  daß  auch  hier  im  Ent- 

wurf stund;  qitvni  U  uo-inimn  f'i  rit  fecerit  ̂   und  nachher, 
wahrscheinlich  aus  persönlichen  Räcksichton,  dies  geändert 

ward;  sehr  i  '     '    .  denn  es  war  dann  nöthig,  das  A;  /- 
cinium   zu    <i  luni  zu   stellen."     Meines  Erachlnus 
ist  die  Sache  vielmehr  so  zu  erklären :  die  Ausschließung 

de«  tätigen   leiio   sollte     -    vielleicht   na  "  vcise    —  zu- 
nächst mit  den  anderen  Gründen  vorül  -^  -  :der  Hatsun- 

fähigkeit  in  II  und  III  Platz  finden,  etwa  in  der  Form  (vgl.  94. 

\{)\  :  quei  jn-aeconium,  diBsignationem,  Hbitinam   '  nve 
faciet\  dann  aber  bemerkte  der  Redaktor,  daß  bc  i.....v.^'ung 
an  dieser  Stelle  der  ausübende  leno  in  den  fora  und  coti- 
cHiabtda^  für  die  ja  II  und  III  nicht  gelten  (vgl.  oben  S.  97), 

in  »r  "  V  *  Zutritt  erhalten  hätte,  und  versetzte,  um  diese 
Un<  keit    zu    vermeiden,    die     Bestimmung    an    den 
Schluß  der  Liste  in   IV,   vermutlich    an   den  Rand,  von  wo 

'  1  trotz  der  abste' '  '  Fassung  unverändert  in  den 
im.—  llOAnf.  St/  //«))/i/im;  wieder  eine  stehen- 

gebliebene Doppelfasaung;  zu  setUemtiam  (so  die  Schrei- 
bung 125  Anf.,  127  Anf.,  129  Mitte,  13t  Ende;  dagegen 

stfUeniiam  in  96.  106)  war  über  der  Zeile  tm  als  Richtig- 
stellung der  zweiten  Silbe  vermerkt  gewesen. 

Der  IV.  Absch-  i;   zu  Anfang  (lübff.i  das 

Verbot  an  die  Ratsuu:   ^   :,  ui-m  Rat  anzugehören  und 
darin  abzustimmen,  und  schließt  (123  ff.)  mit  einer  entspre- 

chenden Strafandrohung  an  sie.  In  den  wieder  eng  zu- 
sammengehörigen Absätzen  V  und  VI  setzen  sich  die  Ver- 

bote fort,  aber  in  anderer  Folge,  als  man  nach  dem  in  Y\ 

Vorangehenden  und  nach  der  Entsprechung  von  II,  III  er- 
warten würde:  es  schiebt  der  an  die  städtischen  Ueamten 

sich  richtende  Absatz  V  sich  recht  ungeschickt  zwischen 
IV  und  VI  ein,  welche  unmittelbar  an  die  auszuschließenden 

"^^  u'on    sich    wenden.     Nach    Gradenwitz    23    „be- 
1  *  'aput  V  die  VerfOgung,  daß  Ratsunwflrdige  vom 
Beamten  bei  den  Wahlen  nicht  auf  die  Liste  gebracht 
werden  dflrfen:  denn   die   Magistratsunwürdigkeit   wird   erst 



t04  A.  T.  Prementein, 

in  Caput  VI  auBgosprochen" ;  auch  dies  ist  eine  Folge  der 
vorkehrton  Anlago.  Innerhalb  VI  ist,  wie  schon  die  In- 

haltsangabe (üben  S.  95)  zeigte,  die  Hachlich  und  durch  den 

ParalleÜHmus  mit  V  geforderte  Abfolge  gestört;  die  Aus- 

schließung von  den  Ratsplutzen  bei  den  Spielen  und  von  den 

öffentlichen  FoHtmahlen  (137— 139;  unterbricht  die  ̂   '  ''  h 
zusammongehörigen    Bestimmungen    über    die    Pen  :,' 
der  Minderwertigen  von  den  Gemeindeämtern  und  gehört  — 

wie  in  V  —  an  den  Schluß  vor  die  Strafai  '  '  '.»)  Zweimal, 
am  Ende  von  IV  und  von  VI,  eteht  gl  und  die  Straf- 

bestimmung fQr  die  Ratsunwürdigen ;  sie  brauchte  nur  einmal 

—  am  Schluß  von  VT  —  zu  stehen,  wenn  IV  und  VI  sh- 
maß  unmittelbar  aufeinander  folgten.  Dagegen  fehlt  bci.i  . 

kenswerterweise  eine  Strafandrohung  für  den  Magistrat  am 
Ende  von  V,  was  um  so  mehr  überrascht,  als  eine  solche  in 

dem  viel  leichtern  Fall  von  III  107  nicht  mangelt.  Mit 
Recht  macht  Gradenwitz  21  f.  zur  Erklärung  geltend,  daß 
die  altem  Ordnungen  für  die  Einzelgemeinden,  deren  starken 
Einfluß  auf  V,  VI  er  nachweist,  den  Beamten  in  solchen 
Fällen  schonten  und  bloß  den  Privatmann  mit  Strafe  be- 

legten im  Gegensatz  zu  der  in  III  vorliegenden  neuen  An- 
schauung :  aber  ebenso  sicher  ist  es,  daß  eine  abschließende 

Überarbeitung  die  Strafe  entweder  am  Ende  von  III  be- 

seitigen oder  aber  am  Schluß  von  V  hätte  hinzufügen  müssen.  — 
Schließlich  noch  ein  weiterer  großer  Mangel:  wenn  wir  zurück- 

blicken, entspricht  dem  Verbot  in  II  96  tieve  ibei  Senator  ncve 
d.  neve  c.  csto  an  der  gleichlaufenden  Stelle  in  ITI  105  f.  neoe 

in  senatum  nevc  in  decurionum  conscriptorum  numero  legilo 

sublegUo  coptato.     Ähnlich   «fdir    mm   i?i  TT  hi'k  f   ;«  bezug 

')  "Vgl.  Grade nwitz  22 f.  —  Die  Kinordnung  in  V  er>,L  hinter 
dem  Verbot  der  Zula8.<!ung  als  Amtsbewerber  scheint  mir  —  abwei- 

chend Ton  Graden  witz  23  —  durchaus  gerechtfertigt:  jene  Au«- 
zeichnungen  teilten  auch  die  Magistrate  und  zwar  wahrscheinlich 
schon  vom  Zeitpunkt  der  Designation  an  mit  den  Dekurionen.  —  Im 
Gegensatz  zu  den  nach  IV  KatsunwQrdigen  war  der  Zugang  zu  diesen 
blo&eii  Ehrenrechten,  die  in  der  Kaiserzeit  den  wesentlichen  Inhalt 

der  sog.  ornamenta  decurionaiia  bildeten,  den  nach  II  und  III  Rats- 
oder Amtsunfähigen,  vor  allem  den  unter  30  Jahre  alten,  anscheinend 

nicht  versagt;  vgl.  dazu  die  Beispiele  aus  der  Kaiserzeit  bei  Kubier, 
RE  IV  2.'?28f. 
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/.  n^i'H-  "!)>■>  !■!      ,<<■    ■ -:     .vgl.  auch  !24f.);  <i  •,  ' 
ininsen  wir  sa   Anfang  von  V  sofort  das  für  den  M 

allerwichti/  ^'  Verhör 

legere  suLU^j    i  .iidber   d<  •  , 

130')  —  und  zwar  um  ro  mehr,  als  gerade  hier  127—132  in 
»i  'or  Weise  der  Reihe  nach    die  aus  der  hrtio  de« 

I'm  :.     .   .....n  erst  sich  ergebenden  Handlungen:  Ladung,  Be- 
frau'ung,  ja  sogar  Duldung  der  Anwesenheit  und  der  Ab- 

stimmung im  Rate  untersagt  werden. 

Wenn  wir  auf  Grund  der  in  V  eingehaltenen  Reihen- 

folge die  den  Verboten  unterliegenden  Gruppen  von  Hand- 
lungen mit  A  'Zugehörigkeit  zum  Geraeinderat),  H  (Ämter- 

hvV     '  ^'        ''        r*         ..rzüge),  die  Einzelhandlungen 
inu  I        i:4taben   bezeichnen,   so  ergibt 

sich  folgendes  Schema  für  IV— VI,  das  die  vorstehend  be- 

■  -nen    Lücken    und    UngleichmäSigkeiten    veranschau- 
kann: 

•  rbote  an  die  Ratsunwürdigen:  (lY)  A  {a-\-y\  Strafe 
.  (VI)  Ba,  C,  B/?,  Strafe. 

Verbote   an   die   Mnfrl-'friir.        \      \   (R-'-y       ,        y\  B 
ai-/J),  C,  Strafe  fehlt 

Anhangsweise  mögen   hier  nocli  eii  H«*merkun^Mn 
zu  den  -  ••~*'i"  in  V,  VI  mehrfach  vorkui..iui  ;.*len  .\u»fiillen 

ganz«'!  und  Sätze    Platz   finden.     In   130   liegt   ein, 
soviel  ich  sehe,  bisher  nur  von  Gradenwitz  27  als  möglich 

angedeuteter  Ai  *"  "  —  '•  ̂ tolle  wird  nach  84  f.  folgendor- 
maüeii  zu  vcr\  .    que{f)    im  eo  municipio  c.  p. 

/'.  c.  sufratfio  rorum  {guet  ema  municipi  colomae  praefedurae 
fori  Co).  'inm  potestatem  habebit.  —  In 
132  »fi  1  Vorschlägen  Mommsens  und 

anderer  M  zu  berücksichtigen,  daß  sowohl  das  auf  den 

Mafri^traf  quis    entsprechend    den    vorangeh«' 
Siiizen   aU      mittels  conciliovc  noch   einer  näheren   i 

HtimmunK  >)«<iiirfen:  demnach  etwa  (vgl.  9b  f.):  neve  qui»  eius 

raiionem    comitins   r,mrilifwe    {kabeto,  quac  '» 
■reimdo  habebit,  wie  cum,   sei  adver stis  ea  d.,..,  ^) 

•)  Aosfllhrlich  behandelt  die  St»n«  N  i  >   r.Ii.  v  -.0  mit  A.  7.  — 
Vffl.  aach  o)i«b  S.  57  A  8:  87  A.  8. 



1  h6  A.  t.  Premersioin, 

creatum  est,  renuniiato.  —  Die  Worte  137  f.  ludeis,  cumve 
gladiaiores  Um  jmgnabtmt  haben  in  133  keine  rechte  Ent- 

Hprechung,  wenn  man  mit  Mommscn  conscripl{cis  lud)oit  sjx'c- 
tnri'  einsetzt;  vielleicht  ist  auch  an  dieser  Stolle  mehr  aun- 

gefallen:  conscr{pt{cis  lud)os  {cumvc  gladiatores  ibei  jtiigna- 

hunl)  apcciarc.  Allerdings  ist  auch  mit  der  andern  M  '"  ' 
keit  zu  rechnen,  dali  rumve  .  .  .  pugnahutU  ein  n 

licher,  an  den  Rand  geschriebener  Zusatz  ist,  der  aus  Ver- 
sehen nur  an  der  einen  in  Hotracht  kommenden  Stelle 

eingefügt  wurde  (s.  oben  S.  100  zu  102,3).  —  In  139  dürfte  die 

Verbesserung  Mommsens  qu{om)  (so  CIL  I*  p.  485)  oder 
{s)ci  für  das  überlieferte  quei  dem  Richtigen  am  nächsten 
kommen;  dagegen  vermutet  Gradenwitz  14  (dazu  22)  einen 
Ausfall  im  Text.  — 

Der  VII.  Absatz  ist  nach  Gradenwitz'  (23)  Urteil  ̂ in 
sich  schlüssig  und  sogar  elegant";  aber  auch  hier  hnt  dieser 
vor  allem  in  den  die  Gemeindearten  und  ihre  Angehöri^'tM» 

betreffenden  Wendungen  noch  unausgeglichene  Spuren  nach- 
träglicher Zusätze  aufgezeigt.  Den  Mangel  der  letzten  Feile 

ersieht  man  den  ganzen  Absatz  hinduroh  an  den  Aus- 
drücken für  die  stadtrömischo  Sohatzungsbehörde:  diese  steht 

bald  in  der  Einzahl  da,  143 f.  censor  alitisrr  guis  niagisirafus 

(ähnlich  153;  dazu  147 f.),  bald  in  der  Mohrzahl,  150  ud  eos, 
quei  Bomae  cetisum  agent  (ähnlich  1 5 1  f.),  eine  Erscheinung, 
die  uns  schon  im  II.  Hauptstück  begegnete  (oben  8.  91.  93  f. 

zu  32 ff.;  6Sff.).  —  In  14Sf.  befremdet  auf  den  ersten  BHek 
der  synonyme  Gebrauch  von  tabtdas  jmblicas  und  libros  (vgl. 
zu  letzteren  154.  155);  aber  tabula  (tahella)  kann,  obgleich 

wir  zunächst  an  die  Holz-  oder  Wachstafel  denken,  mit- 

unter geradezu  die  Papyrusrolle  (charta,  Über)  bezeichnen,  'y 
—  Schließlich  genügt  es,  für  den  wenig  gemäßen  Ausdruck 

in  VIII,  der  durch  Anhäufung  der  Gemcindeb(  '  '  iu'-tmi 
an  Stelle  des  ursprünglich  allein  dastehenden  mui  vti 

schlechtert  wurde,  auf  Graden witz  26  zu  verweisen.  — 
Die  vorstehenden  Beobachtungen  über  den  Zustand  des 

Textes  im  dritten  Hauptstück,  den  Gemeindevorschriften, 

decken    sich   vielfach    mit    den    im    zweiten    Abschnitt  ge- 

*)  Belege  gibt  Tb.  Birt,  Rhein.  Mus.  LXIII  (1906)  44,2;  Kritik 
QDd  Hermen.  (Iwan  v.  Müllers  Handb.  der  klaas.  Alt.-Wiss.  I*  3)  286. 



1)1.      Ta^i.l     von     H.nt.  I<    1     lltl.i     (1m>     \t-tM    r'n.-..ri.  fll* 

KU  (.•rgünzen.  Der  Aufbau  befriedigt  zum  Teil  noch  wenig 

(hr  '  in  IV.  V.  VI:  oben  8.  103ff.;;  einzelne  kaum  rnt- 
beh  i><'i4timniungen    wertien  voriuißt   (so  in  II,  III  eine 
antere  Altersgrenze  fUr  die  Be  vorrech  toten,  oben  8.  101;  in 

V  das  ̂   ^'-gcre  subkgere  in  senatum,  oben  S.  104 f.; 
sowie  li.  .  ..;  .:immung  S.  104).  Die  zum  Teil  schon  an 
der  losen  Anknüpfung  erkennbaren  Zusätze  sind  mitunter, 

wi*  int,  nur  an  einer  von  zwei  in  Betracht  kommen- 

den .  i.  ...  li  angebracht  (h>2f.  138?)  und  noch  nicht  end- 

gültig mit  dem  urnprünglichen  Text  verschmolzen;  so  er- 
scheinen sie  noch  als  sinnstürende  Fremdkörper  (in  II  und 

III,  oben  S.  99 f.;  s.  auch  123  qudvc  knocinium  faciei).  Der 

Ausdruck  ist  zuweilen  sachlich  verfehlt  (122);  auch  begegnet 

wieder  da«  8chwanken  zwischen  Ein-  und  Mehrzahl  (in  VII, 

».  S    ■  !'       alles  übrige,  namentlich  dir       '  '        l^cn  Un 
glt'i  «-n   in  Aufzählungen   und   fori:  ■  ii   Wen- 

dungen, »ei  nochmals  auf  Qradenwitz  hingewiesen.  Die  hier 

'  ^'  1  und  Auslassungen  rufen 
..    -  „_      ._,     ,    laß  die  zugrundeliegende 

Urschrift  noch  undeutlicher  und  verworrener  war  als  die  der 

zwei  vorhergehenden  Abschnitte.  Stehengebliebene  Doppel- 

fassungen  haben  wi»-    «m'''   '■l'-'-  H»  •»»'>     M"^ 

Nun  noch  ein   Wort  über    den   vierten  am 

8chlub  des  Oanzen  (159—163),  über  die  (.  r  „  un-  in 
municiyio  Fundano.  Die  Überfülle  des  Ausdrucks  in  160  />«.<;/ 
h(anc)  l(pgemj    r(ogatam)    in   eo  anno  proxttmo,   quo   h(afi<  j 
Kerr   hIus  iuserit  hat   Legras  165ff.   verleitet,   in  recht 
wil.  r  Weise  da«  zweimalige  h(anc)  l(egcm),  welches 
er  an  der  zweiten  Stelle  in  cam  oder  iliam  leriem  abändern 

wilP),  jedesmal  auf  ein  anderes  Ocnetz  zu  beziehen;  auch  hier 
haben  wir  wohl  nicht«  anderes  als  eine  HtehengebliclxMie 

DoppelfasMung,  in  der  post  \.  l.  r.  durch  die  eine  Frist- 
setzung onthaltentle  Wendung  in  eo  anno  .  .  .  iuserii  eraetxt 

werden  «ollte.  —  Wenn  die  vorliegende  Bestimronng  nach 

den  oben  (8.  68fr.)  gegebenen  Ausführungen  sich  auf  das  eine 

S.  dagegen  liaid  243,2.    Vgl.  obeo  S.7I. 



108  '''        l'rcmrnrtein, 

Municipium  Fundi  bezieht,  dann  erscheint  allerdings  die  Be- 
zeichnung dos  Gesetzgebers  ohne  Namensnennung  mit  bloßrm 

guci  lege  pl(eheive)  sc(ito)  pertnissus  est  fuU  als  zu  allg«'nuMn 

und  unbestimmt');  doch  dürfte  sich  dies  ungezwungen  aus 
der  Unvollendetheit  auch  dieses  Abschnitts  erklären  (s.  oben 
S.73f.). 

In  diesem  Zusammenhang  muß  schließlich  noch  die 
Frage  berührt  werden,  ob  die  Tab.  Her.  auf  der  Abschrift 

eines  im  Aerarium  zu  Rom  erliegenden  fehlerhaften  Kon- 
zepts, wie  Oradenwitz  43  (zu  n.  6)  annimmt,  oder  einer  in 

der  Hauptstadt  öffentlich  aufgestellten  Gosctzestafel  beruht.') 
Trotz  den  eben  nachgewiesenen  zahlreichen  Mängeln  sach- 

licher und  stilistischer  Natur,  deren  zum  Teil  geradezu  ab- 

sichtliche Beibehaltung  noch  unten  (S.  111,  149f.)b('-  '  i 
werden  soll,  möchte  ich  —  gegen  Gradenwitz  —  nii  n 
für  die  zweite  Annahme  entscheiden.  Der  dritte  Abschnitt 

(Gemeindevorsohriften)  weist  in  der  Aufzählung  der  Gemeinde- 
arten mehrfach  grobe  Schnitzer  in  den  Endungen  auf,  z.  B. 

84 f.:  quei  quoiusque  municipia  coloniae  praefedurae  foro 
conciliabuH  crunt;  ferner  85  f.  98.  108.  108  f.  124;  vgl.  die 
Zusammenstellung  bei  Gradenwitz  10.  Schon  Heinrich  Aug. 

Seidel'),  dem  auch  Gradenwitz  11  f.  (vgl.  43  n.  3)  zustimmt, 
brachte  unter  Hinweis  auf  die  Abkürzungen  für  die  Land- 

gemeinden, wie  sie  in  der  wenige  Jahre  altern  Lex  Rubria 

auftreten*),  die  einleuchtende  Erklärung,  daß  diese  bar- 
barischen Flexionsfehler  auf  falsche  Auflösimg  der  Ab- 

kürzungen   M-  C-  P    V-  ('■    zurückzuführen    sind.')     In    der 

'    So  schon  V.  Savign>  ;il8f.;  Graden  witz  30. 
■  Uusere  Rechtsaafzeichimng  steht  auf  der  Rückseite  einer  Bronze- 

platte,  deren  Vorderseite  eine  ältere  griechische  Inschrift  des  8.  Jahrb. 
V.  Chr.  (IG  XIV  645;  Collitz-Bechtel,  Griech.  Dial. - Inschr.  111  2 

II.  4629),  enthaltend  Bestimmangen  über  die  Verpachtung  Ton  Tempel- 
gütem  der  Herakleoteu,  trägt.  Sie  ist  daher  wahrscheinlich  in  Heraclea 
selbst  angefertigt,  wenn  sie  nicht  etwa  das  Werk  eines  in  Rom 
arbeit«nden  Erzschneiders  ist,  der  sich  von  den  Herakleoten  die  Bronze 
liefern  ließ. 

»)  A.  a.  0.  (obeu  S.  80  A.  1)  9  ff. 
*)  II  2.  26.  53.  56.  58:  in  eorum  quo  o(ppido)  m(unicipio)  c(oloniaj 

piraefectura)  c(onciliabulo)  c(a8teUo)  t(erritorio)te. 

*)  In   85   hatte   die    auflösende  Vorlage   wohl   fcchon   fehlerhaft 



plfK  h'       "  •».  i  -    ,\;;i.  -43  n.  3) 
wi-^.Hr  tötio   erkl&rt:    in  86    > 

liefert   sttuitn»  iriptosve  legito,  während  man 
in    »efiatum    u>\v.  und    obenHo    wird     < 

109  und   121  auf  ü  >t,  in  den   Ausgaben  ai 

dings  regelm&Uig  in  Klammern  eingesetzt.  Hier  und  an 
aiiil<'r>!i  St.  11. Ml  des  Textes  bot  die  Vorlage  einfach  die 
Si^l.n  S  1)  C,  die  in  den  obigen  Fällen  mißverständlich 

iiufir<  1  -r  wurden;  in  S6  wäre  die  richtige  Erklärung  gewesen 
>f.}vitnr'fui  d/eruriottem)  c(onscriptum)vc  legito.  Auch  im 

zweiten  Alwchnitt  (Polizeivor»chriften)  begegnet  Ä'"''-^"- 
die  bekiiniitc  Formel  E-  H-  L-  N-  R-,  die  meiHt  «o  a 
erscheint  ̂ 65.  67.  79.  81.  82,  vgl.  158),  ist  zweimal  durch 

stümperhafte  Auflösung  des  ersten  Buchstabens  verunstaltet. 
Wi.  f  »4m  Ä,  /.  ».  r.;  76:  ex  h.  l.  n,  r.  Der  aus  alledem  sich 
ergebende  starke  Gebrauch  von  stehenden  Abkürzungen  für 

n,.  ■  '    ■      ̂ v  •  '  V     ■  .. 

Her.  eine  Inschrift,  also  eine  öffentlich  aufgestellte  Bronze- 

t;it'<l  gewesen  ist.  Die  davon  genommene  Abschrift,  die  die 
iiiiiiiittelbare  Vorlage  für  den  von  den  Horaklooten  beauf- 
trH;rt«>n  Erzstecher  bildete,  hatte  bereits  die  Zahl  der  Ab- 

ki  durch  —  zum    Teil    mißratene    —    Au'  n 
vciiiwiiM' ii.  Tm  die  Arbeit  de»  Handwerkers  zu  eil.. v..>v.ii. 

wird  sie  wohl  in  Unziale  geschrieben  gewesen  sein;  auf 

Ligaturen  in  dieser  Schriftart,  bzw.  mißverständliche  An- 
nahme '  '•  r  führt  Gradenwitz  44  n.  7  vielleicht  mit  Recht 

die  8«  ">o  iwaefecturat  coro  (s.  oben  S.  H)8f.  A.  5),   152 
luleam  (fQr  adetmt),  29  viam  per  (fUr  viam  mter)  zurück. 

Die  vorstehenden  Beobachtungen  Ober  die  mangelnde 
Vollendung  der  einzelnen  Teile  unseres  Gesetiea  gestatten 

uns  beretta,  die  ii<    '  m  .Xbschnitten  g«'  ii 
FrLM'bnisae   über  L    ,  ..     und  Wewn  der   1      .   iir. 

eine   Reihe  wichtiger,   wenn  auch  nur  vorläufiger 

i'..  i ''rru  n  u' "U  weiterzuführen  und  auszubauen. 

jraefteturue  foro.    wu  der  Krtscbosidsr  <Uao   wett«r  tu  firmfkitmat 
'rro  T»nitSi»ro«lt#;  anders  Oradsnwits  88.  44  ui  n.  7. 
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Was  wir  in  der  Tafel  von  Heraclea  vor  un«  haben, 
verdient  nach  dem  bi»hor  Darp^elegten  nicht  als  ein  hi«  ins 

einzelne  wohldurchdachte»  und  in  seinem  Text  endgültig 

festgelegte»  Gesetz  bezeichnet  zu  werden;  es  ist  vi<'lmchr, 
soweit  das  Erhaltene  reicht,  eine  bloße  mechaniHchc  Anein- 

anderreihung mehrerer  großenteil«  noch  unausgeführter  Ent- 
würfe, die  keinesfalls  die  zur  Promulgation  und  Annahme 

durch  das  Volk  erforderliche  Reife  aufweisen.  Daß  es  sich 

hier  um  von  Caesar  voranlaßte  und  in  seiner  Kanzlei  mis- 

geführto  Vorarbeiten  handelt,  ist  nach  den  Angaben  d»  s 

Briefes  Ciceros  an  Lepta  (oben  S.  49  f.)  wenigstens  für  das 

dritte  Tlauptstück,  die  Gemeindevorschriften,  so  gut  wie 

sicher  und  auch  für  die  andern  Satzungen  sehr  wahrschein- 

lich (oben  S.  70).  Verkehrt  wäre  es  nun,  den  großen  Dik- 
tator selbst  in  der  Fülle  der  Gescliäfte  und  Entwürfe ,  in 

denen  er  mitten  drinnert  stand,  für  alle  jene  Mängel  ver- 
antwortlich zu  machen ;  wir  haben  hier  das  Work  eines 

oder  mehrerer  untergeordneter  Hilfsarbeiter  zu  erkennen, 

die  beauftragt  waren,  nach  gewissen  ihnen  gegebenen  Richt- 
linien und  unter  Benützung  älterer  Satzungen,  deren  Nach- 

wirkungen Gradenwitz  auf  Schritt  und  Tritt  nachgewiesen 
hat  und  zu  denen  auch  die  lex  lulia  agraria  vom  J.  09  gehört 

haben  wird  (oben  S.  h2.  54,  die  vorbereitenden  Unterlagen  her- 

zustellen, die  dann  unter  Leitung  des  Diktators  von  sach-  und 

rechtskundigen  Männern  seines  Vertrauens  —  etwa  Mitgliedern 
seines  Konsiliums  —  noch  eingehend  durchberaten  und  damit 
erst  endgültig  für  die  Promulgation  gestaltet  werden  sollten. 

Denn  daß  irgendein  römischer  Magistrat,  geschweige  denn 
ein  Caesar,  es  auf  sich  genommen  hätte,  mit  so  zahlreichen 
Fehlern  behaftete,  die  Kritik  nicht  bloß  zünftiger  Juristen, 
sondern  auch  der  Laien  herausfordernde  Machwerke  an  das 

Volk  zu  bringen,  dürfen  wir  füglich  verneinen  *),  auch  wenn 
wir  die  ungeheuere  Arbeitslast  Caesars  in  Anschlag  bringen 

und  für  die  Abfassung  große  Eile  annehmen.  ')  "Wir  werden 
sofort  eines  bessern   belehrt   durch   einen  Blick  auf  die  er- 

^)  Dieses  war  bereits  niedergeschrieben,  als  ich  das  ähnliche  Ur- 
teil Reids  232  Ober  einen  einzelnen  Absatz  (108 — 125)  kennenlernte. 

Vgl.  oben  S.  101  A.  4. 
«)  So  Nissen  105. 
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hiiltmm  IJ«-:<      -  i    dnmaligi  n.    ««a    m  un-  folgenden  Jahr- 
hundirt«^    nat  lr.\  :iki-nii<  u   Gesetzgebung,    vor    allem   der  von 

Caesar  persönlich   ausgehenden^),   die    durch    rnuxtergültigo 

Klarheit  und   Eleganz   sich   hervortun;    !         '  '  h  zu  bohnn 
delnde    »cluitiiiare    AuHuahme    des   ca«-  i    Stadtm  h;- 

für  die  Kolonie  sii  Urso  beatfttigt  nur  die  Kegel.  Wenn 

wir  von  letzterem  (für  den  Augenblick)  absehen,  so  steht 

jener  Zustand  der  Unfertigkeit  und  Unausgeglichenheit  in 
der  römischen  Gesetzgebung  nahezu  einzig  da  und  hätte  in 
einem  unter  normalen  Umständen  zustande  gekommenen 

Gesetz  unbedingt  beseitigt  werden  mflssen. 
Wenn  nun  diese  von  Fehlem  und  Verkehrtheiten  wim- 

melnden Entwürfe  dennoch  Gesetz  geworden  sind  —  denn 
sonst  hätten  »ie  «lie  Herakleoten  nicht  zur  öffentlichen  Auf- 

stellung in  Erz  graben  lassen  —  und  wenn  dabei  auch  nicht 
der  leiseste  Versuch  zutage  tritt,  wenigstens  die  schlimmsten, 

jedem  erk«  '  i  Mängel  zu  beheben,  so  kann  dies  doch 
wohl  nur  <i  .  erklärt  werden,  daß  jener  Zustand  nicht 

beseitigt  werden  durfte^  weil  er  geradezu  von  vorn- 
herein sanktioniert  war.  Letzteres  war  dann  der  Fall,  wenn 

diese  Vorarbeiten  zu  Oesetsen  einen  bei  Caesars  Tod 

Dooh  unaasgefährten  Teil  seiner  Acta  bildeten, 
wozu  nicht  bloß  seine  ganz  oder  in  der  ITauptsache  bereits 

vollzogenen  Amtshandlungen,  sondern  in  weiterem  Sinne  die 
in  seinen  Aufzeiehnungen  vorfindlichen  Entwürfe  zu  Dekreten 
und  Gesetzen  gelnirten  :  wir  werden  noch  unten  sehen,  daß 

auch  letztere  gleich  den  eigentlichen  Acta  durch  die  Ge- 

Nutzgcbung  de»  J.  44  —  vor  allem  die  lex  Antania  de  actis 
Caämris  confirmandis  —  in  dem  Zustand,  in  dem  sie  sich 

eben  bei  dem  plötzlichen  Tod  des  Diktators  befanden,  mit 

voller  Rechtskraft   ausgestattet   wurden.     Mit  dieser  An- 

•         •;  {Iran*.    Font««  '  p.  Wff.  d.    15-17.    fOr  <ne«ar  ♦>«•• 
•oodcr»  t  -r.  Cacsari«  comoi.  «d.  Baior  III    l'-l^i    \>VJ^\    I^ge» 
■wnstnsfonsnlfs  d«crcta).  —  In  d«r  I.«x  Rubria  hst  O.  (•  r  ii  tl  •  n  w  i  1 1, 

Sitsoafvbsr.  Heidelberg  VI  (191»),  9.  Abb„  »war  jfewiMt«.  durch  dun 
Inetaaad«rarbeit<»o  Älterer  Vorlagen  «ad  Fonnnlare  sich  erklireode 

AoflagsnuftB  oad  y««eluDds«ng«B  nachweisen  können:  aber  hier 

•ind  die  tngm  sorglkh  gelittet,  «ad  das  Oeseta  isl  etOistiseh  doreh- aas  aaf  der  Hohe. 
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nähme  scheint  mir  die  Lösung  des  Rätsels, 

^'elchoH  die  Tafel  von  Heraclca  uns  aufgibt, 
g  e  f  u  n  d  e  n.  Sie  steht  denn  auch  im  Einklang  mit  den  die 

EntHtehungszeit  betreffenden  Ergebnissen;  die  drei  ersten 
Abschnitte  der  Tab.  Her.,  von  denen  der  dritte  nach  dem 

Brief  Ciceros  an  Lepta  im  Januar  45  sich  noch  im  Stadium 
eines  nicht  promulgierten  Gesetzesentwurfs  befand,  sollten  ja 

gewissen  Anzeichen  (oben  S.  53;  58;  68)  zufolge  nach  Caesars 

Rückkehr  aus  Spanien ,  gegen  Ende  des  J.  45  endgültig 
CertiggeHtellt  und  dem  Volk  vorgelegt  werden  (oben  S.  75  f.), 

aber  die  wenigen  Monate  bis  zu  Caesars  Ermordung  brach- 

ten soviel  unt<  '  nmelte  Arbeit  und  so  gewal- 
tige neue  Zuki  _  -  ton  Caes.  44),  daß  die  An- 

nahme, jene  minder  eilige  Angelegenheiten  betreffenden  Ent- 

würfe seien  auch  damals  noch  zugunsten  anderer  dring- 
licherer zurückgestellt  geblieben  und  daher  nicht  mehr  von 

Caesar  regiert  worden,  ohne  weiters  als  möglich  einleuchtet. 
Ferner  trat  böi  Erörterung  des  allgemeinen  Charakters  (oben 

S.  83  ff.)  die  Folgerung  stark  Uervor,  daß  die  Rechtsaufzeich- 
nung der  Tab.  Her.  wegen  der  Verschiedenheit  der  darin 

behandelten  Gegenstande  bei  äußerlicher  Einheit  (Fehlen 

von  Präskripten!)  trotz  der  stehengebliebenen  auf  die  Ro- 

gation bezüglichen  Hinweise  doch  keine  lex  rogcUa  war,  wo- 
gegen nicht  bloß  die  Unzulässigkeit,  sondern  auch  die  Un 

nötigkeit  einer  lex  satura  sprach,  sondern  daß  sie  den  'mittel- 
baren' Gesetzen  nach  Art  der  legcs  daUic  zuzuzählen  ist,  die 

ein  regiertes  Ermächtigungs-  oder  Bestätigungsgesetz  voraus- 

setzen, und  es  gewann  dabei  den  Anschein,  daß  die  einz»-^ 
Bestandteile  -  von  Haus  aus  jeder  für  sich  zui'  Voii.if,. 
an  das  Volk  bestimmt  —  erst  nachträglich  zu  einer  sozu- 

sagen zufälligen  Einheit  sich  zusammengefunden  haben:  für 

diesen  aus  der  Eigenart  des  Denkmals  erschlossenen  Sachver- 
halt ist  die  befriedigende  und,  soviel  ich  sehen  kann,  einzig 

mögliche  historische  Erklärung  in  der  obigen  Annahme  ge- 
geben, daß  jene  Entwürfe  nach  Caesars  Tod  als  ein  Teil 

seiner  hinterlassenen  Acta  durch  ein  diese  bestätigendes 

Volksgesetz  —  die  eben  erwähnte  lex  Antonio  de  actis  Cae- 
saris  confinnandis  —  unfertig  wie  sie  waren,  volle  Rechts- 

kraft erhielten. 
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Näheres  darüber  wird  noch  unten  nach  Erörterung  der  mit 

den  Acta  CacHaris  zusainmcnhängendun  Fragen  zu  sagen  sein ; 

vorderhand  genflge  es,  obiges  Hauptergebnis  festzuhalten. 

i\  .  Die  untertigkeit  eines  zweiten  Gesetzes  Caesars,  des  Stadt- 
rechts von  Urso. 

Der  Wunsch,  das  bisher  Erkannte  wurauglich  an  einer 

anderen  Urkunde  aus  Cacsarn  letzter  Zeit  nachzuprüfen. 

Irr'  •  '  •  '"  k  auf  das  jj'  -'*'•» Ms  als  unvollendet  sich  er- 
\N.  -echt  der  ca<  ;i  Kolonie  Urso  in  Baetica. 

die  iex  eoioniae  Genetivae  luitae.^)    Ihre  auf  uuh  gekommene 
Au'       '  '  "    nach  Schriftchara'    1  Rechts- '       '      . 

ui  rt  später  als  ihr<    t  'ung,  wa 
lieh  in  die  Zeit  der  flavisffken  Kaiser,  und  umfaßte  mindestens 

V>  Tafelfi.  wovon  4  ganz  oder  teilweise  erhalten  sind.  Von 

den  vorangehenden  3  Tafeln  (enthaltend  cap. 61 — 82;  91  —  10«i) 

hebt  sich  die  vierte  (cap.  123 — 134)  durch  ihr  Aussehen  ab: 
sie  ist  —  wenn  auch  von  der  Hand  —  kleiner  und 

enger  beschrieben  als  jene  un..  ■■■-■->-  in  der  2.  und  3.  Ko- 

lumne die  Kapitel  129—131  in  noch  kleinerer  und  ge- 

Irin^^terer  Schrift  auf  Rasur.*) 

>)  Ausgaben:   CIL  II  Suppl.  p.  852r.  n.  5439  (mit  Taf.  I-IV  tu 
i .  HS:i :  vgl.  aocb  p.  1038);  CIL  P  p.  488flr.  n.  594;  Bruna  ̂   p.  122».  n.  28 

'  ̂   hriftprobe :  Simulacra  ed.  O.  Gradenw  its  p.  XII  o.  14):  Dessau 
u.  oo^i.     Dazu    Monimaens   Texthent«Uuog    und    Erlftuterung  Ge». 

Schriflen  I  194— -'&4.  —  Zu  den  im  folgenden  erörterten  Kragen  t.  Sit- 
lus.  HermeuXXXV  (19o0)  2l»-2lb;  H.  Dessau, 

W  .    (1902)  212-240  (^  Ferthell  f&r  E.  Bormann 
10-14^;  vgi.  auch  inscr.  »et.  11  p.  &16  (xu  n.  6067);  E.  Lommatsseh, 
tJlL  I*  2.  1  p.  493£:   0.  Graden  wits.  Sitaungvbericbt«  der  Akad. 
H.M.l.lberg.   phil.-btst.   KJ.  VI  (1915),  9. Abk.  7— IS,  oad   besonders: 
I»!.-  Stadtrat  ht-    von    Tr  >.   8alprn»n  und  Malaca  in  Urtext  oad  Bei- 

•..-l.i.f;    aiiffc'..l.-,t-     .l„l.    \I    l'jj".    17.  Abb..  3— 6  mit  Taf.  1—3.    Der 
/  die  Ergebuisse  der  tnlet;' 

ug  nur  in  Tafeln  ohne  au^ 
"xt  ▼erOtfeaUicht ;  doeh  hatte  er  bei  einem  /u 

-omberl9Sl  das  besondere  Bntgegenkommen,  mu 
\.  le  Erlioterangen  tu  geben.  —  Die  Torstehend  ver< 

iioiungen  werden  in   iissen»  Absebnitt  abgekOrtt 
.!  den  VsrfcsssnisintB  —  anfsAkrt. 

*;  Vur  «Ur  Bronat  sslbsl  fsstgastslU  von  B.  Fabrtc iui:   vgL 
A   t..  Kr.'r  filr  llarhtwaiehkehla.    XIJII.    Rom.  Ät.(.  8 
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])ei  Prüfung  des  Textes  fällt  zunächst  der  Mangel  einer 
durchgehenden  stofflichen  Anordnung  auf);  nur  hie  und  da 

zeigt  sich  ein  Anlauf  dazu,  den  nämlichen  Gegenstand  durch 
mehrere  Kapitel  zusammenhängend  zu  behandeln.  Besonder» 

—  aber  nicht  ausschließlich  —  macht  sich  diese  Trennung 
des  Zusammengehörigen  im  Verhältnis  der  drei  ersten  Tafeln 

zu  der  vierten  bemerkbar;  ich  verweise  auf  c.  70.  71  (Spiele) 

und  c.  125 — 128  (Plätze  bei  den  Spielen;  Spiele  der  Hagistri); 
c.  97  und  c.  130.  131  (Patronat  und  Hospitium;  d;i 
S.  122 ff.);  c.  93  und  132  (Vergehen  gegen  die  Ann 

setze).  "Wenn  daher  am  Schluß  der  3.  Tafel  c.  105  und 
vielleicht  —  aber  nicht  sicher  —  c.  106  von  der  Rats- 

unwürdigkeit  handeln  und  andererseits  die  die  4.  Tafel  er- 
öffnenden c.  123.  124  sich  auf  das  Rechtsverfahren  zu  ihrer 

Feststellung  beziehen,  so  folgt  daraus  bei  dem  eben  ge- 
schilderten Wirrwarr  des  Gesetzes  keineswegs,  daß  auch  die 

einst  dazwischenliegenden  Kapitel  denselben  Gegenstand 

behandeln  mußten^),  wozu  der  Stoff  allerdings  nicht  aus- 
reichte. Mit  dieser  Voraussetzung  entfällt  auch  die  An- 

nahme von  Gradenwitz  (Sitz.-Ber.  1920  S.  3 f.),  daß  die 

4.  Tafel  in  der  Zählung  überhaupt  nicht  an  die  vorangehen- 
den anzuschließen,  sondern  Teil  einer  Neuauflage,  eines  neuen 

StAtuts  sei.  Auch  die  äußere  Erscheinung  der  Tafeln,  die 
Gleichförmigkeit  der  Schrift  und  der  am  Rande  nachgetragenen 

Bezifferung  der  Kapitel')  widerraten  der  Annahme  einer  Son- 
derstellung der  4.  Tafel. 

Der  Eindruck  der  Unordnung  verstärkt  sich,  wenn  wir  im 

einzelnen  —  nach  Ausscheidung  etwaiger  dem  Er/schneider 
zur  Last  fallender  Schreibfehler  und  Rechtschreibungsver- 

sehen —  eine  ganze  Reihe  von  Unstimmigkeiten  und  Anstößen 

gewahr  werden,  die  sich  rein  äußerlich  als  störende  Ein- 
schiebsel oder  als  großenteils  überflüssige,  nur  ausnahmsweise 

sachlich  in  Betracht  kommende  "Wiederholungen  darstellen. 

seinen  Anbang  bei  0.  Grade  nwitz,  8itzungsber.  Heidelbertr  VII 
(1916),  14.  Abb.,  49—52.    S.  aueb  Lommatzscb  p.  493. 

')Momm8en  211  ff.;  247 f.  (mit  Inhaltsangaben  der  Kapitel  ; 
de  Petra  437f.  mit  A.  1;    Fabricius  210;  Pais  XX  162f. 

*)  Wie  scbon  Mommsen  212  andeutet. 
»1  Zu  dieser  Dessau  243.  24G. 
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M->mni**«^n  li  :  Anstöße  al»  IntcrpolniKn.  u  bezeichnet'), 
.iber  ticlbi  i  /ui..  ̂ '  hon,  daß  f&r  solche  im  gewöhnlichen  Sinn 

ein  Ternünftiger  Orund  nicht  zu  erkennen  sei*);  in  den  Ao»- 

gaben  werden    '  '  n   festgestellten   Einschiebsel   zu- 
meist  ilurch  In  o   i™    Druck   hervorgehoben.     In 

der  Folge  hat  sie  E.  Fabricins  207  ff.  in  der  Hauptsache  als 

EiiifTi^chungen  zweiter  Hand  zu  erweisen  gesucht,  während 

Dessau  (242.  245.  246,  2)  an  in  den  Text  geratone  Rand- 

bemerkungen späterer  Zeit  dachte.  Aber  am  eindringendsten 

hat  Gradenwitz  in  seiner  Abhandlung  von  1920  (vgl.  oben 

S.  1 13  A.  1),  die  einen  großen  Fortschritt  in  unserer  Erkennt- 

nis der  Entstehung  der  erhaltenen  Stadtrechte  bedeutet,  die 

formellen  und  sachlichen  Besonderheiten  der  Lex  Urs.  unter- 

sucht, wobei  er  den  Kreis  der  schon  von  Mommscn  auf- 

gezeigton Tatsachen  wesentlich  erweiterte;  seine  Ergebnisse 

sind  auf  den  beigegobenen  Tafeln  t— 3  veranschaulicht  Aus- 

geht '  der  allgemeinen  T*  '  '•  '  "  '  •  hen 
Stiiu  .\bleger  einen  g-  ,  an 
dem  jedoch  im  Lauf  der  Zeit  unter  dem  Einfluß  neuer 

Hrflrirfiiix-«-  '  "  "iHgesetze  immer  wieder  geändert 
wunJt',  unr.  ;  uwitz  in  der  Lex  Urs.  —  wie  in 

den  beiden  andern  spanischen  Stadtrechten  —  folgende  noch 

üre  Artt-n  textlicher  Veränderungen;    1.  Kontamina- 
     voneinander    unabhängiger   Fassungen,   z.  B.   Vn,  c. 

128.  t32,  wo  die  arg  verworrene  Textierung  sich  jedesmal 

rtiH  (l<>m  Zusammenarbeiten  von  zwei  verschiedenen  Fassungen 

citiit'uchtend  erkliirt,  und  Spaltungen,  wie  sie  der  Verfasser 
für  c.  130.  131  (Patronat  und  Hospitium;  s.  unten  S.  122ff. i 

annimmt;  3.  ̂ konstitutive''  und  3.  „deklarative  Randglossen*', 
'  '  Zusätze  sachlicher,  bzw.  bloB  ui  '  '  !•  r  oder 

liier  Art.   die   vom  Rand  in  den  Irunj^rti 
hin<l. 

'"  m  den  zwei  lotztni  I 

H«/  ^    .  „    M48on''    erweckt    nun 
Eindruck,  daß  jene  Zusfttze  zu  einem  bereits  ah^  uen 

:;  gewor  '   "setzestext  n  cli   hin- 
— ^    nur  vorh»   ij  in  diesen  i*   -^in  sind, 

<luher  rechtlich   nicht   selbst  zum  Gesetz  gehören.     Denkbar 

•^m.i  24«.        •)  B«i  Bruni  «  p.  135.  2. 

6» 
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ist  ahor  auch,  daß  derartige  Zusätze  bei  der  Neurcdaktiun 

eine»  Stadtrechtes  in  dio  benutzte  Vorlage  eingefügt  wurden 

und  HO  durcii  die  Absicht  dos  Gesetzgebers  Hell)8t  Gesetzes- 

kraft erlangten:  man  wird  in  diesem  Fall  besser  von  Auf- 
lagerungen sprechen.  Ob  solche  oder  aber  Randglossen 

in  der  Lex  Urs.  vorliegen,  kann  erst  entschieden  werden, 
wenn  wir  die  Zeit  der  Zusätze  ermittelt  haben.  Und  noch 

eine  weitere  Möglichkeit  ist  zu  berücksichtigen,  die  bereits 
Fabricius  ins  Auge  faßte,  daß  kein  eigentlicher  Zusatz,  keine 

Erweiterung  des  Grundtextes  eintrat,  sondern  eine  sachliche 

Veränderung  oder  sprachliche  Verbesserung  zur  Auswahl 

beigeschrieben  wurde,  ohne  dali  sogleich  Tilgung  der  zu 
ersetzenden  Worte  erfolgte.  Es  ist  jene  Erscheinung,  die 

uns  bereits  an  mehreren  Stellen  der  Tab.  Her.  begegnete, 

und  für  die  der  Ausdruck  „stehengebliebene  Doppei- 

ta ssung"  vorgeschlagen  wurde  (oben  S.  89;  94;  107). 
Nicht  immer,  aber  in  einer  großen  Zahl  von  Fällen 

beeinträchtigen  die  Veränderungen,  Einschübe  und  Wieder- 
holungen in  der  Lex  Urs.  den  Zusammenhang.  Gar  manches, 

was  auf  den  ersten  Blick  als  Verschreibung  oder  gramma- 
tischer Schnitzer,  als  unnütze  Wiederholung  oder  sachlicher 

Widerspruch  oder  gar  als  unverständlicher  Fremdkörper 

erscheint,  wird  erst  durch  die  Annahme  solcher  Eingriffe  in 
den  Grundtext  überzeugend  erklärt;  ein  Musterbeispiel  ist 

Gradenwitz'  Dekomposition  von  c.  103.  Gerade  auf  diese 
Erscheinungen  müssen  wir  unser  besonderes  Augenmerk 

lenken^  weil  sie  uns  den  Mangel  einer  sorgfältigen  SchluU- 
redaktion,  einen  Zustand  der  Unfertigkeit  wie  in  dem  andern 
caesarischen  Gesetz  der  Tab.  Her.  erkennen  lassen.  Natur- 

gemäß gewinnt  in  diesem  Zusammenhang  die  „stehenge- 

bliebene Doppelfassung"  besondere  Bedeutung.^; 

')  Sie  begeffiiet  z.  B.  in  c  6:3  a.  F^  (vgl.  Gradenwitz  Taf.  1): 
iüiqtu;  apparitoribfus)  merces  tanta  esto,  a)  quantam  esse  oporteret,  si 
partcm  IUI  anni  arriptiissent  ̂ verb.  apparxüssent),  b)  ut  pro  jwrtione, 
quam  diu  apparttisserU,  mercedem  pro  eo  kaperent;  c.  91  (de  decurionibns 
saccrdotibutque  neben  de  tabuUs  publicis;  vgl.  Gradenwitz); 

c.  98  (nach  Momrasen ;  zweifelhaft)!;  c.  127  (s.  unten  S.  118  f.)  —  Die  von 
Tafel  1— III  abweichende  unsinnige  Formel  ftlr  die  Zulässigkeit  der 
actio  ixtpularis  auf  der  IV.  Tafel  (c.  125.  126.  128-132):  eimque  j)eai' 

•'""'  rrti  (für  qui)  eorum   roM  .  .  .  actio  j)etitio  persecutio  ex  hac  lege 
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l'ai^     li!..    I      lii    uer   I  !•«.    -     wie    iiucli  i  ,in- 

rmhin  —  iiljg»»fhcn    von  VcrMchreibungeii    und   1;  aei- 
biiii^««fohIem  keine  AntttöUe  bieten,  kann  nach  dem  binher 

^'vy  .  ht  mehr  aufrecir  "      :  am  dichtesten 
jedo  len    sie    «ich    aul  ^    .  ..    wie   schon   ein 

Dlick  auf  Mooamsens  Druck  und  noch  mehr  auf  Gradenwitz' 
Insbesondere  fallen  hier  die  drei  Kapitel  über 

  lung    bei   den   Spielen    (c.   I2.'i- 127)   mit    ihren 
Fin.Hchi«hH.Iti,  dann  die  durch  eigenartige  Verschränkung  je 

zwei«!  I"a-suri::i'n  entstandenen  c.  I2S.  132  (oben  8.  115), 
suwi,'  <lif  MM-h.n  S.  116 f.  A.  l)  besprochenen  Formeln  für 
die  artiu  jn-jinUn  iS  auf.   — 

In   der  für  unsere  Zwecke   besonders  wichtigen  Frage, 

•     1  i^        '/    f    jjß   textlichen    Abwandlungen   und  Einschübe 
1    Hind,    laaüen    »ich    drei   Annahmen   aufstellen: 

a)  sie  gehen  nicht   über  Caesars  Lebzeiten  hinaus,   welchen 

'    *|    '     i'     Grundstock   des  Gesetzes  angehört  (meine  An- 

••  sind   —   großenteils  oder  inagesamt  —  in  der 
Zeit  abwischen    Caesars  Tod   und  der   Übergabe  des  Stadt- 

'     V^      .,,    1  ,^  neugegründete  Urse*),  also  von  Antonius,  bzw. 
-cin«j;i    (ici.iifen    vorgenommen    (Fabricius);    c)    sie    sind    in 
der  Zeit  nach  Erteilung  des  Statuts  bis  zu  dessen  Aufzeich- 

iia  poU$ta$qyt  eato  (dazu  M  ommaen  206f.  S46;  Nissen  109;  1  <.....- 
-ias909)   wird  durch   irrtflmliche   Kontaminatioo   iweier   sor  Wahl 
nebaoaioander  f(e»ttzt«r  FlMMUigeD  Mitstaoden  «ein:  a)  petendae  pene- 
pundae  er  hac  Uge  \u»  potettaaqu«  e$to,  b)  aeüo  petitio  penecutio  ex  kae 
Uge  uU>  (l«tst«res  der  auf  Taf.  I— III  gebnuiohtoD  AusdruckaweiM  ent- 
i<rech<M)iI^.  —  Auf  iBangelhaftc  Tilgung  d«r  einea  FaMong  ist  wohl 

ihren   d«r  Aasioi  am  Ende    von  e.  97  (trgl.  Oradenwits 
it  dem  gaos  nnakMm  enmU;  nnprflnglich  stand  wohl  da 
in),  {qui  ad^enmtt  woTon  di«  zwei   Ietst«n  Wort«^  ab  cum 
L  adtrutd  n«Q  hintatrat,  nur  teilweiM  geetriohen  wurden. 

><*   AbfUmang   der  Colonia  Genett va  lulia  wird   wohl  erst 
twa    Mitte  44   auf  Qnind  der  lex  AnUmia  de  eolontis  deducendtM  auf 

     '    ',nO  erfolgt  «eia.    Vgl.  Cioaro  ad  ÜMn.  XI  8,8;  Caat.  Dio 
tch  der  iltf  dif  dielatura  im  pmpämtm  tcOmda  Toa  An- 

riten  8. 140  Anm.    Danab  wird  der  oaoin  Koloiii«  aneh  das 
..1  in  dem  Zuetand,  wi«  es  sieh  in  Gaasais  Oofmaantarii  vor 

and.  cinfft'bandigt  worden  sein  {lex  daUt  e   18V). 
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nung  auf  Bronze  (unter  den  Flaviern)  nach  und  nach  von 
den  ßchörden  der  Kolonie  Ur»o  oder  ihren  Hilfsorganen 

eingetragen  worden. 
Die  zuletzt  angeführte  AnHicht  vertritt,  nachdem  bereits 

NiHsen  gewisse  größere  Einschübe  und  Veränderungen  auf 
Grund  der  Gesetzgebung  de»  AugUHtus  angenommen  hatte, 
vor  allem  Dessau;  aber  auch  Gradenwitz  neigt  sich  ihr, 

allerdings  ohne  sich  endgültig  zu  entscheiden,  wenigstens  in 
»einer  Abhandlung  von  1915  (oben  8.  113  A.  1)  zu.  Nach 
Dessau  hätten  jene  Zutaten  teils  der  Erklärung,  teils  der 

sachlichen  Ergänzung  gedient,  teils  wären  sie  völlig  müßig 
gewesen;  der  die  Eintragung  auf  Erz  überwachende  Beamte 

hätte  für  den  gröliern  Teil  des  Gesetzes,  wozu  die  •  '  '  n 
Tafeln  I  —  III  gehören,  einen  bereinigten  Text  h^  ̂   it, 
den  letzten  Abschnitt  aber  unberührt  dem  Erzstecher  über- 

lassen, der  alles  unterschiedslos  aufnahm.  Wenn  wir  von 

der  Bestimmung  über  die  Patronenwjihl  in  c.  130  (s.  unten 

S.  123),  die  Dessau  246,  2  mit  Nissen  den  letzten  Jahren 

des  Augustus  zuzuweisen  geneigt  ist,  vorderhand  absehen, 

wird  ein  Hauptbeweis  für  jene  Annahme  in  c.  127  ge- 

funden: j)raef(ectus)  fabrum  eius  nutgfistraius)  provc  ma- 
gist rat  o,  qui  provinc(iarumJ  Hispaniar(um)  nlteriorem  Bu<- 

ticae  praerit  optinehit.  Schon  Mommsen  208  und  Nissen 

109,  dann  Dessau  244  f.  betrachten  Bacticae  praerit  als  einen 

Zusatz  aus  der  Zeit  seit  Augustus,  in  der  die  früher  ein- 
heitliche Hispania  ulterior  in  zwei  Provinzen  geteilt 

Fabricius  214  t".  (vgl.  207)  hält  es  dagegen  für  die  aui  ^ 
liehe  Fassung,  die  schon  zur  Zeit  der  Entstehung  unseres 
Textes  als  Irrtum  erkannt  wurde  und  durch  das  richtige 
provinciarum  Hispaniarum  nlteriorem  optinehit  ersetzt  werden 

sollte,  aber  versehentlich  doch  nicht  getilgt  wurde  („stehen- 

gebliebene Doppelfassung",  s.  oben  S.  116  mit  A.  1).  Er 
weist  darauf  hin,  daß  Baetica  als  Name  der  Landschaft,  in 

der  Ui-so  lag,  bereits  in  caesarischer  Zeit  geläufig  gewesen 
sein  muß,  wenn  es  auch  als  Provinzname  erst  seit  der  Drei- 

teilung Spaniens  unter  Augustus  gebraucht  wurde.  ̂ )     Auch 

*)  So  zuerst  Hiapania  ulteriw  Baetica  CIL  VI  :il267  (Dessau  n. 
103)  unter  Augustus,  nicht  vor  2  v.  Chr.  Über  die  Zeit  der  Dreitei 
lung    8.    E.  Eornemann,    Festschrift    fOr    0.  Hirschfeld    221  f!.; 
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wieder  hervortretenf  als  man  ihm  sagte,  daü  die  neue  Kolonie 

in  Baedoa  liegen  sollte,  diesen  Namen  für  den  der  Provinz 
ansah  und  zuerst  —  bi»  er  eines  bessern  belehrt  wurde  — 

als  solchen  einsetzte,  und  dies  um  so  eher,  als  Baetica  noch 

kiir/  /uvui  "'  -  tatsächlich  vorübergehend  einen 
be?«nniiorn  ̂   ^    r     "?®'  gebildet  hatte.*)     Eine  ähn- 

liche Unsicherheit  in  der  amtlichen  Benennung  zeigt  auch 
die  Tab.  Hrr.  50 f.  bei  den  //  vir(ei)  vieis  extra  propiusve 

urbein  liomium)  {Hissug  (M)  purgamleis  (oben  S.  92).  Da- 
mit scheint  mir  der  Annahme  eines  spätem  Ursprungs  der 

so^'on.  Interpolationen  eine  wesentliche  Stütze  entzogen  zu 
sein.  Cberhaupt  ist  es  kaum  glaublich,  daß  die  Behrmlcn 
Ton  Urso  ihr  aus  Korn  gekommenes  Grundgesetz  so  gennu 
anschlugen  und  sich  gestatteten ,  darin  allerlei  mehr  oder 

woniper  wl!"  ''  'lo  Zutaten  anzubrinsfen.  nicht  etwa  V'!  S 
in  (iniMu  H  nplar.  Hondern  sogar  in  einer  authentiscii>  u 
amtlichen  Niederschrift,  wie    sie   den   Erztafeln  als  Vorlage 

'>en   muB,    während  nach  Ausweis   der  Tab.  Her. 

Nvenigstena  in  der  endenden  Republik  zu  solchem 
Vorgehen  selbst  fiir  den  Urheber  der  lex  data  Ermächtigung 

durch  ein  Volksgesetz  erforderlich  gewesen  war  (oben  S.  73f.t. 
.\bweicheiid  von  Nissen  und  Dessau  ist  E.  Fabricius  in 

«uu'rh ender  Untersuchung  zu  der  Annahme  von  Verfiil- 
;«rtuin;;en  und  Einschüben  des  Antonius  und  seiner  Gehilfen 

^••l,in;^'t.')  Den  Umstand,  daü  die  Anstöße  nur  —  wir 

wtiilrii  heute  einschränkend  sagen  mfissen:  hauptsächlich  — 
auf  der  IV.  Tafel  sich  finden  (oben  8.  117),  will  er  damit 

erklären,  daß  ein  Teil  des  Getetxea  noch  zu  Caesars  Zeiton 
in   dornen    Kanzlei    mit  der  in   diesem  Fall  zu  erwartenii<  u 

F.  Brs 0  0.  Quellen  a.  ForMb.  sor  alt«o  Geseb.  u.  Qeogr.  XVII  (1900) 
Str.:  100 ff.  (27  V.  Chr.;  btw.  mit  ▼•rtaderter  Abgraasang  iwischvo  7 
■■"•<  •'  r  Chr.). 

\>1.  Ommt  dm  b.  civ.  I  88,  l£  (sam  J.  49).  wonach  Pooip«ias 
^><*gal«n  so  sorgttAili  hatte:  1.  Hitpaoiu 
CiuhUomenti  ad  Amam,  alao  genau  im  l     . 

fang  dfi  <ier  Veitonee  und  Lutitania;  dasu  Korne« 
mann,  .*.  -  ̂     --.   aun.  a.  a.  0.  107. 

•)  Zustimmend  F.  MSoter,  RE  VI  1787  (u.  d.  W.  Paberiot). 
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Sorgfalt  gearbeitet  8ci,  dagegen  der  Rest  nach  dem  Tod 
dos  Diktators  von  den  Beauftragten  des  Antonius  mitton  in 

den  Unruhen  und  der  fieberhaften  Hetze  der  damaligen  Ge- 

setzgebung eilfertig  entworfen  und  —  obgleich  in  noch  un- 

fertigem Zustand  —  zusammen  mit  dem  Vorangehenden  nach 
Spanien  gesendet  worden  sei.  Oegonüber  dieser  von  Fab- 
ricius  mit  groliem  Scharfsinn  begründeten  Ansicht,  die  für 

ihn  eine  weitere  Bestätigung  aus  seiner  geschichtlichen  Deu- 
tung von  c.  130  (Patronati  empfängt  (darüber  unten  S.  124  >, 

hat  sich  mir  als  beinahe  sicher  ergeben,  dali  das  Qesetz 
nichts  enthält,  was  über  Caesars  Lebzeiten  hinaus  weisen 
würde. 

Eine  obere  zeitliche  Grenze  ist  durch  den  spanischen 

Krieg  des  J.  45  gegeben,  an  dem  auch  die  damaligen  Be- 
wohner von  Urse  auf  pompejanischer  Seite  hervorragend 

beteiligt  waren  (s.  unten  S.  125);  vor  der  Befriedung  des 
größten  Teils  von  Spanien  und  vor  seiner  Rückkehr  nach 

Rom  im  September  45  kann  Caesar  keinesfalls  die  Ent- 
sendung einer  Kolonie  dahin  in  Angriff  genommen  haben. 

Die  auf  die  Entstehung.szeit  des  Gesetzes  weisenden  An- 

gaben hat  Mommsen  (206  f.  246)  zusammengestellt  und  er- 
örtert. Der  Diktator  erscheint  im  Text  der  Tafeln  I  — III 

(c.  66.  104.  lU6j  als  lebend;  die  neue  Kolonie  soll  erst 

abgeführt  werden,  c.  66:  G.  Caesar  quive  ittssii  eius  col(o- 
niam)  deduxerit;  c.  104:  cw/er  datus  atsignattis  erii;  auch  in 

c.  106  ist  statt  dcd(ticia)  est  vielleicht  ded(ttc€nda)  est  aufzu- 
lösen. Die  in  c.  1 04  neben  dem  iussus  C.  Caesaris  did(atoris) 

imp(eratoris)  erwähnte  lex  Antonia  wurde  zwar  von  Mommsen 
und  ebenso  von  Fabricius  210  f.  mit  der  von  Antonius  nach 

Caesars  Tod,  im  Juni  44,  zur  Abstimmung  gebrachten  l/'x 
Antonia  de  colonis  in  agros  deducendis  (Cicero  Philipp.  V  10; 
unten  S.  140  Anm.)  gleichgesetzt,  kann  aber,  wie  Mommsen 

246  selbst  zugibt  ̂ ),  ebensogut  ein  anderweitig  nicht  be- 
zeugter Volksbeschluß  sein,  den  M.  Antonius  noch  zu  Leb- 

zeiten Caesars  als  dessen  Kollege  im  Konsulat,  also  anfangs 
44  vor  dem  15.  März,  einbrachte.  Aber  auch  in  dem  auf 
rV  erhaltenen  Teil  setzt  c.  125  Caesar  als  noch  lebend  vor- 

aus, noch   dazu  in  einem  Nebensatz,   der  nach  Gradenwitz 

>)  So  auch  E.  Lommatzsch,  CIL  I  *p.494. 
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tiU  /u>üU   /u    einer    ur~  hen  einfiachr  ««ich 

»larstfllt:  quivv   tum  nuLj.        .:us   imperium  j    :  ■-  co- 
loHor(um)  suffragio  geret  iuaauque  (ytth.  iuasuve)  C.  Caesaris 

>is)  co(u)!i(nli8)  prove  eo(n)s(tde)  hahehit.  Man  hait 

...-,.,1  wie  co(n)$(iäis)  so  auch  prow  cos.  auf  Caesar  be- 
zogen: nach  Nissen  MO  kann  Caesar  diese  eigentümliche 

Titulatur  nie  geführt  haben,  und  so  denkt  Fabricius  214 
hier  an  dir  abf^eschmuckte  Fälschung  eine«  Sekretärs  de» 

Antonius'.  Iiultssen  gibt  Munimsen  eine  durchaus  annehm- 
biire  Erklärung,  Caesar  scheine  neben  der  diktatorischen 
•-ich  die  duu*'rnde  konsularische  Gewalt  in  der  Weise  bei- 

gelegt lu  haben,  daß,  wenn  er  nicht  als  Konsul  die  Fasccs 

führte,  ihm  prokonsularisches  Imperium  zukam.  ̂ )  Qerade  im 
<  Oktober  45,  also  kurz  vor  der  Abfassung  unseres  Textes, 

hatte  Caesar  das  Konsulat  für  den  Rest  des  Jahres  nieder- 

gelegt, um  es  am  1.  Januar  44  von  neuem  anzutreten;  für 
einen  in  der  nächsten  Zeit  allenfalls  eintretenden  ähnlichen 

Fall  mochte  also  durch  das  prove  cos.  vorgesorgt  worden, 

lianeben  möchte  ich  aber  allerdings  noch  eine  andere  Mög- 
lichkeit offen  halten,  nämlich  die,  daß  in  der  zweifellos 

recht  nachlässigen  Schreibweise  unseres  Gesetzes  prove  cos. 

gar  nicht  mit  C.  Caesaris  ....  cos.  unmittelbar  zusammen- 

gehört, sondern  als  selbständiges  Glied  auf  den  Prokonsul 

von  Ilispania  ulterior  hinweist;  sprachlich  wäre  zu  ver- 
gleichen c.  127  Z.  I  f.  praeter  mag(  ist  rat  utn)  prove  mag(istratu) 

und  besonders  Z.  4  praef(edus)  fabrum  eiw  ntag(istraius) 

prove  magistrnto.     Aber   selbst  nimon.   es   Iftge    hier 
eine  UngcHchicklichkeit  des  Ku  /  ,  -n  vor,  so  ist  doch 
nicht  recht  abzusehen,  warum  diese  wenige  Monate  nach 

Caesars  Tode  leichter  erklärlich  sein  sollte  als  zu  seinen  Leb- 

7<^iron,  7tiTTv'  ̂ ""»nius  sich  ja  wohl  zum  Teil  wenigstens 

.1.  I-,  li,  ;,   1,  •  -  ich  weise  auf  C.  Faberius  hin  (Ap- 

pian  b.  c.  lll  5;  unten  S.  131   A.  2)  —  bediente  wie  Caesar. 
Fabricius  hat   auf  der  IV.  Tn«  '     ••■•n  besonders 

^'o  I    Beweisgrund    für    seine    Zi  irung    dieses 

»)  A.  a.0.  206;  8tR  II  •  704,  4;  »40.  1  .1.    Au^iMtui  bat  b»- 
.1  Dt  h  in  den  J.  V7~S8  ▼.  Chr.,  als  «r  Jahr  fOr  Jahr  da«  KotMolat 

•  K'    i<<t«,   dsAsben  das   imptrium   proecmmJart    in   den  ihm'  sog»- vs...  I..Q  Provinien  —  doch  wohl  auch  aU  ROckhalt  fttr  d«n  Fall  der 

Niederleffoiif  des  KonsoUie  —  beeeseea. 
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Teils  auf  M.  Antonius  aufzeigen  zu  können  geglaubt.  In 
dem  vorangehenden,  auch  nach  seiner  Annahme  caesarischen 

Teil  de«  OoHC'tzoH  regelt  c.  07  die  Wahl  von  Patronen');  in 
c.  130  auf  Tafel  IV  wird  dieser  Gegenstand  von  neuem  für 
den  besondem  Fall  behandelt .  daß  der  zum  Patron  zu 

Wählende  Senator  srnatorisvn  f(ilitis)  pfnpuli)  R(nmani)  »ei: 

die  formellen  Bedingungen  und  der  Strafsatz  werden  ver- 
schärft, letzterer  zu  der  ganz  ausnahnisweisen  Höhe  von 

1 00  000  Sesterzen,  die  Wahl  nur  dann  als  zulässig  erklärt, 

wenn  der  Betreffende  sich  zur  Zeit  m  Italiam  (so)  sine  im- 

)>erio  privatus  aufhält.^)  Ein  eigentlicher  Widerspruch 
zwischen  c.  97  und  130,  wie  ihn  Nissen  und  Fäbricius  nach- 

zuweisen suchen,  ist  allerdings  nicht  vorhanden;  wohl  .'  " 
würde  man  erwarten,  daß  beide  unmittelbar  aneinan<k i- 

reiht  und  inhaltlich  irgendwie  ausgeglichen  seien.  Das  an- 
schließende c.  131,  stilistisch  ganz  nach  dem  Muster  des 

vorangehenden  sich  aufbauend,  enthält  entsprechende,  wenn 

auch  mildere  Bestimmungen  für  den  Fall,  daß  ein  Senator 
oder  Senatorensohn  zum  hospes  der  Kolonie  ernannt  werden 

soll.  Die  Anlage  beider  Kapitel,  mit  der  auch  c.  134  in 

seinem  noch  erhaltenen  Anfang  übereinstimmt,  ist  eine  be- 
sonders ausführliche;  in  der  Strafsanktion  sind  an  Stelle 

der  sonst  meist  gebrauchten  zusammenfassenden  Wenduni"' 
wie  si  (juis  adversus  ea  feccrit,  quotietiscximque  quid  adi' 
ea  fecerit^  die  schon  zuvor  ausführlich  aufgezählten  verbotenen 

Handlungen  nochmals  wiederholt. ')     Auch  c.  130.  131  weisen 

*)  Als  ursprünglichen   Bestand  des  c.  97   nimmt  Gradenwitz 
einen  Rechtssatz  an,  der  die  Wahl   anderer   als  der  an  der  Grßndun^ 

nächütbeteiligten  Personen  zu  Patronen  <!•  - 
sagt«;  durch  einen  Zusatz  sei  dies  dahin  . 

solche  Wahl  bei  qualifiziertem  Dekurionenbescbluü  doch  zula<48ig  war. 
Wenn  wir  die  große  Freiheit  der  Gemeinden  bei  der  Wahl  der  Pa- 

trone in  der  endenden  Republik  in  Betracht  ziehen,  so  mufi  der  ur- 
spröngliche  Ilechtssatz  einer  recht  frühen  Vorlage,  der  Zusatz  jeden- 

falls spätestens  der  caesarischen  Abfassung  angehören. 

*)  Dazu  Mommsen  237  ff. 
■)  Im  übrigen  Gesetz  nicht  belegt  ist  der  c.  130  Z.  f)0  erwähnte 

Interrex  :  rec(iperatorio)  iudi(cio)  aput  Ilvirfum)  nUerregem  prMf{ectum). 
Doch  möchte  ich  nach  den  Angaben  von  Fäbricius  bei  Gradenwitz, 
Sitz.-Ber.  1916  8.  50  über  die  Rasuren  in  c  128  Z.  29/80  vermuten, 

daß  auch  hier  zwischen  Ilrirfum)  und  i>raef(ectum)  ursprünglich  inter- 



tii  ton  Bog.  T  i'ii  um!  noch  ainl<r<'   \  «i- 
k'-       juf,   wie    i  ..   ^     J   15.   209f,  zeigt.  iiumtMitlich 

auch  am  Schluß  die  in  l\  stets  wiederkehrende  Wendung 

uis  )>nt,sti 'tsjue  csto  (vgl.  oben  8.  IKiff.  A.  1).')  Zu  dicsom 

ttxtlh  ht'ii  Zustand  kommt  noch  die  »chon  oben  (8.  113)  er- 

wiliiu.-  h.-."i.l»»rheit  der  Aufzeichnung  der  c.  129—131  in 
kl.iiitr.  ti  reren    Buchstaben  auf  einem  durch  Kanur 

früherer  Sunnu  ireigomachten  Teil  der  2.  \vv\  :<.  Kolunuio 
der  Tafel. 

Wegen  de»  von  ihm  angenommenen  Widerspruchs  zwischen 

«■.  'M  und  c.  130  sucht.  V  i ')  die  c.  130.  131  als  spätem 
Zii-atz   zu   erweisen,    v\  ii    in    den   letzten  Jahren    des 

Au^custu»,  der  im  J.  11  n.Chr.  nach  Cass.  Dio  LVI  25,6 

Ehr«TiJie-'<  liln-*>e  der  Pn»vinzinlen  zu  Ehren  der  Verwaltungs- 
beumten  während  der  Amtszeit  und  innerhalb  von  tiU  Tagen 

nach  deren  Abgang  untersagte.  Mit  Recht  hat  Fabricius  212,  1 

diese  Gleichsetzung  an  sich  durchaus  verschiedenartiger  Be- 

rr  [Korrektur -Z  •  ^         't 
.-nsi.s    Klio  XVII     i  t 

%«.  i<  btigeo  Folgerungen.] 

')  Nicht  iwiiigend  »cheint  nur  uie  Vi-rmiilung  vnu  ii  i  u  n  c  k 
tz.-Ber.  lt«2l)  S.  4  zu  n.   1.  du&  in  c.  130.   131  die  Spaltung  ei;. 

l'a'r i.iiat   Und   Te»«ru  -amen  Urtextes  vorliege.     Die 

weitgebende  «achlich'  einerseits,    gewjwe  nicht  uu- 
wMeotliche  Ahwcichungtn  (bezflglich  de»  DekurionenbeschluMe»  und 
der  Stnfsumme)  andererseits  kOnnen  es  mit  sich  gebr»cbt  haben,  dal) 
schon  von  Tomherein  xwei  groienteils  gleichlautende,  aber  getrennte 
A  -ntstaudeu.     Mau  vgl.  »nch  die  wörtliche  übereinitimr 
,i.  .,en  Anfang«    von  c.  i;V4  mit  j«nem  »on  c  IiX>.  MI, 
1         >.>ch   niemand   c  184    durch  n   diesen  eit-t  i..  , 

•  l' Lk' 11    wird.    —    Sollte   Oradt^nv.  recht  hal><n    . 
man  vom  Standpunkt  der   folK*  i  h;     !        Ausfahrungen 

8.  124 fl.)  etwa  annehmen.  da&  ili.  Ai-      i  n,  i.  .     .ung  der  einheitl   

iltera  Fasming  bei  der  Redaktion  m     i  :    r  /^it  erfolgt«,  um  der 

Frt.iling   dee   Patrooats   an  j.nlit  k.  i    „■  •   i.r  i     ••    Personen  '' 
:<  ii<A>ruog  der  BeeehluÜfasaunK    •'>  '  ''     '' •• '      iirch  U^trü- 

bOhnng  des  Strafiataee  (von  anptanglicb  lOOOi)  auf  KOOOOvm. 

aaden  Gradenwiti)  entgegeosawirkei:.         Vi;!.    Hui3<>r'!>'ti 
Qradenwitt.  Siti.Ber.  1916  8.  41  f. 

•)A.a.O.P-         *  1  Dessau -■•■..>.  .iw.  u   
<  II.  I*  p.  494  t)  II  spAtem  Zusatx  an,  ohne  j' 

'    «timmung  »u  v^rsUi bvit.     -  V'gl.  jettt  auch  Dessau.  Kliu  AVU 
;•':    256. 
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Htimmungcn  nbgolchnt;  in  der  Anordnung  des  J.  II  n.  Chr. 
handelt  es  sich  zudem  in  emter  Reihe  um  BeHchlttsse  der 

Provinzlandttigo,  nicht  der  «tädtiarhen  Oemoinderute;  auch 
ist  eine  mit  unverkennbarer  Schärfe  gegen  den  Senat  und 

Senatorenntand  sich  richtende  Fangung,  wie  sie  c,  130.  131 
bieten,  für  die  Zeit  de«  Augustus  recht  unwahrscheinlich. 

Demgegenüber  verweist  Fabriciu»  21 3f.  darauf,  daü  kurze 
Zeit  nach  der  Ermordung  de»  Diktators  (um  Mitte  April  44) 

italische  Munizipicn  —  zuerst  Teanum  Sidicinum,  dann 
Puteoü  —  zum  großen  Verdruß  des  Antonius  die  beiden 
Bruti  und  C.  Cassius  —  alle  drei  damals  Beamte  cum  imperio 

—  zu  Patronen  ernannten^),  und  sieht  in  den  Bestimmungen 

der  Lex  Urs.  über  den  Patronat  ^geradezu  Vcr'"  '  '  ■  ngen 
des  caesarischon  Entwurfs"  durch  Antonius,  die  a  .  ioin- 

lich  den  Zweck  gehabt  hätten,  den  Kolonisten  Kund- 
gebungen für  die  Caesannorder  nach  jenem  italischen  Vor- 

bild unmöglich  zu  machen.  Diese  bestechende  Annahme 

bildet  sozusagen  den  Schlußstein  der  scharfsinnigen  Dar- 

legung von  Fabricius,  welche  alles  auf  der  IV.  Tafel  Cber- 
lieferte  für  ein  auch  vor  Fälschungen  sich  nicht  scheuen- 

des Machwerk  aus  der  Kanzlei   des  Antonius  erklären  will. 

Ich  sehe  hier  von  mancherlei  formellen  Bedenken  gegen 

Fabricius"  Aufstellungen  ab,  die  sich  vor  allem  aus  der 
weiten  Entfernung  der  angeblichen  Einfalschung  c.  130  von 

jenem  c.  97  ergeben,  das  nach  ihm  doch  durch  c.  130  er- 
gänzt oder  ersetzt  werden  sollte  —  es  ist  klar,  daß  auch 

hier  weniger  Fälschung  als  vielmehr  Unordnung  und  Un- 
fertigkeit  sich  geltend  machen  (vgl.  oben  S.  114).     Indessen 

—  und  das  ist  wohl  das  wichtigste  —  auch  der  sachliche 
Inhalt  von  c.  130.  131  nötigt  uns  keineswegs,  an  eine  von 
Antonius  mit  Rücksicht  auf  jene  Kundgebungen  für  die 

Caesarmörder  veranlaßte  Einfügung  zu  denken.  Der  Ge- 

meindepatronat  ist  eben  nicht  erst  nach  dem  Tod  des  Dik- 
tators ein  wichtiger  Machtfaktor  im  Parteikampf  geworden, 

sondern  dies  schon  viel  früher  gewesen.^)  Auch  in  dem 
Ringen  zwischen  Pompeius  und  Caesar,  namentlich  auf  dem 

>)  Cicero  Phil.  II  107.  Vgl.  auch  Cass.  Dio  XLIV  51,  4:  xai  avtme 
<b{  xai  tvegynas  o<p&v  noD.oi  rtifitjoav. 

*)  M.  Geizer,  Die  Nobilit&t  der  röm.  Republik  70 ff. 
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HpaniHchen  Kriegsschauplatz,  haben  die  dortigen  auHgebrri- 

teten  Klientelen  der  Pumpejer  ̂ )  eine  sehr  bedcutüamc  Rolle 

i;*'>pi4>It  und  o»  dann  möglich  gemacht,  daß  nach  dem 
Fiill  de»  Führers  der  pompejaninchen  Partei  zunäohfit  unter 

«h'Nscn  beiden  Söhnen,  dann  nach  dem  Untergang  des  altern 
unter  dem  jungem.  Sex.  Pompeius,  immer  wieder  Erhebungen 

i;.Ii\njjen.  Nach  ■!  ̂ '  '  lacht  bei  Munda  fand  Sex.  ]'><\n 
pfiu-    bei   den    La  izwiuchen  Pyrenäen   und  ll>» m^ 
eine  ZuHucht  und  •  i;  .  _  ̂ ich  mit  Hilfe  der  vom  Vater  her 

Kf'-'tfhonden  !?•  Jltn  Vorfolgern;  ja  er  vermocht«» 

nüch    Caesar?«    i  r    ;:  lii   Italien   in  jenem  Gebiet  und 

alsbald  in  Baetica  einen  erfolgreichen  Kleinkrieg  gegen 
dessen  Statthalter  zu  fuhren,  der  zur  Zeit  von  Caesars  Er- 

mordung noch  unentwegt  im  Oang  war.*)  Wie  sein  Vater, 
so  hatte  sich  auch  der  ältere  Bruder  Cn.  Pompeius  im 

J.  45  auf  Mannschaften  ej:  coloniUi,  guae  fueruni  in  his  regi- 

onilms  (bell.  Hispan.  7.  4)  gestützt.  Als  nun  Caesar  zu  Be- 
ginn des  J.  44  im  UogrifT  stand,  in  der  noch  bestündig  von 

8ex.  Pompeius  beunruhigten  Baetica  zu  Urso,  dessen  bis- 

ho"        T'        '   lor  in  den  eben  abgeschlosMcncn  Kam  i'  'h 
*•-.■  ;Ür  Cn.  Pompeius  Partei  ergriffen  hati  i. 
ili-pin  11.  1 :  26,  3:  2S,  2;  41,  2;  42,  1),  eine  neue  Kolonie 

aiiH  AiiKclioi i:,^on  de«  politisch  so  \\  "  '  u'itigon  und  Iriiht 
booinHuiil>.ir<M    Proletariats    der    II. i   ,  r*)    «u    erriclir«_*ii, 
hatte   er    nach    den    bbherigen    Erfahrungen    alle    Ursache, 

■)  Den  Gniod  daxo  hatt«  aehon  Cn.  Pomp«ias  Strabo,  der  Vater 

ilr->    Ma^ffUK,    doreh    }'  'n    »panUche    K4>it4*r   iiu 
J.  y«"  V.  (  hr.    gelegt   ('  ;    Dessaa   III  n.  H»^». 
!>•:  "  >hn  hatte  sie  darch  Verleifaung  des  bQrgerrechta  im  Krieg  mit 
Hcrtoriu«  noch  Tcrmehrt  (rgL  auch  Cicero  pro  Balbo  8,  VJ);  nn^^h 
Sallint  Cat.  19,  4  be«ai  er  vätru  fidotqm  eHmUa  unter  den  ■panisi  Ix  i> 
Heitern.  Die  Legiooen  des  Pompdos  im  BOrgsrkrieg  bestanden  ta 
einem  Drttt<>l  an«  «panieehen  Orondbecitaera,  Caesar  de  b.  etv.  I  86.  8; 
87, 4.  &  Au<  )i  ttorici  p«r  rantiehiU  elass.  II  (1900)  158fl: 

*)  C*n»  1  :    rivomAc   t^  buxm^Uav   ot   St&    r^r    tnP 
Motföc  itrrifitiv  ii^nmw;  vgl.   Apptan  b.  c  IV  88. 

•)  Strabon  III  4.  10  aK.  p.  161  C;  Appian  b.  c    IV  8.)  ...  ;   
Die  a.a.O.  1-8:  Dramaon-Qroebe.  Gesch.  Roms  III*  ft76f.-.  IV* 

664 f. ;  n       -    '     u«en,  Aogwias  I  144. 
*)  IM  n.  h.  III  18:    Urmt  ̂ imi«    Otmun    (verb.    GtMtita) 

üffbamwMtH. 
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darch  verschärfte  Bestimmungen  über  den  Qomeindepatroiiat 
und  das  Honpitium  einen  Annchluß  der  neuen  Annicdler  an 

die  noch  vorhandenen  Reste  poinpejanischer  Klientelcn  in 

Spanien  hintanzuhalten;  in  zweiter  Reihe  kam  dann  natür- 
lich die  Vorsorge  für  ahnliche  Verwicklungen  in  weiterer 

Zukunft  hinzu.  Das  acnntoria  f(ilins)  in  c.  130.  131  zielt  ja 

ganz  offenbar  auf  Sex.  Pompeiu»  hin;  daß  dieser  gleich 
seinem  als  Imperator  sich  betitelnden  Bruder  ein  förmliches 

Imperium  für  sich  in  Anspruch  nahm,  ist  wohl  zu  vermuten. 
Aus  den  damalK  noch  nicht  befriedeten  Verhältnissen  in  der 

Bactica  mag  sich  ja  auch  die  Aufnahme  der  vereinzelt  da- 

stehendon  Anordnung  de«  c.  10*3  über  das  Aufgebot  der 
Bewohner  unter  den  mit  der  Befugnis  von  Militärtribunen 

ausgestatteten  Duovim  zum  Schutz  der  Kolonie  erklären.*) 
Nebenher  gewinnen  wir  durch  vorstehende  Erwägungen  einen 

Anhaltspunkt  für  die  Zeit  der  Ausarbeitung  der  Lex  Urs.; 

das  merkliche  Wiedererstarken  der  pompejanischen  Be- 
wegung in  Spanien  unter  dem  von  Caesar  anfangs  gering 

eingeschätzten  (Appian  b.  c.  IV  83  Anf.)  Sex.  Pompeius, 
welches  doch  wohl  die  Voraussetzung  für  c.  130.  131  bildet, 

spricht  ebenso  für  den  Anfang  des  J.  44  (vor  15.  März), 
wie  die  oben  (S.  120)  behandelte  Ica:  Antonia  in  c.  104. 

So  weisen  denn  —  im  Einklang  mit  den  schon  erörterten 

zeitlichen  Anzeichen  (oben  S.  120  f.)  —  auch  diese  von  Fabri- 
cius  so  bestechend  dem  Antonius,  von  Nissen,  Dessau  und 

Lommatzsch  noch  späterer  Zeit  zugewiesenen  Bestimmungen 
nicht  über  Caesar  hinaus.  Durch  diese  Erkenntnis  wird  auch 

der  schon  oben  (S.  113;  123)  berührte  Umstand,  daß  gerade 

c.  129 — 131  durch  ihre  Eintragung  auf  Rasur  älterer  Schrift 
auffallen,  zu  einem  für  die  Entstehungsgeschichte  des  Textes 
nebensächlichen  Moment;  am  einfachsten  ist  doch  wohl  die 

eine  der  von  Fabricius  (Sitz.-Ber,  1916  S.  49)  angedeuteten 
Erklärungen:  „Der  Grund  der  Tilgung  eines  Stückes  der 
Inschrift  und  des  Ersatzes  durch  einen  viel  umfangreicheren 

Text  kann  ein  ganz  äußerlicher  gewesen  sein,  z.  B.  wenn  der 

>)  Dazu  M ommsen  214 ff.;  StR.  111811;  W.  Liebenam,  Städte- 
verwaltung 42.Sff.  Zur  Dekomposition  dieses  Abschnitts  durch  Graden- 

witz vgl.  oben  S.  116. 

I 
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(iravour  eines  der  fast  gleichlauten<1<»  Ktmlt«!   i'U)  unA  i:u 
verHvhentHch  weggelaaeen  hatte.''*) 

Nach  den  binher  besprochenen  i^uitlich  wrwertliatun 

Anzeichen  pohen  nicht  bloß  der  Grundstock,  sondern  a-i'  h 
die  vorauM8et7.Iichen  Zutaton  nicht  über  Caesar  hinaus.  Au. 

den  schon  erörterten  Fällen  (vgl.  zu  c.  97.  125.  127.  130.  131; 

i>t  z.  n.  ini  '  'r  caesarisch  das  Eins  ̂ *  1  c.  lUb  pni  - 
i' njn'tm  Y'  "»«  erit   wegen  der  i  n  ZuhiHt^ung 

von  FreigelasHonen  in  den  Rat  der  von  Caesar  gegründeten 

Sifulti'.     All  ■    '  I vgl.  8.  3 ff. j  in  vielen  Zu- 
-.ir/.vM    HJch  :ung    der    Befugnisse    der 

Dekarionen  einerseits  gegenüber  den  Magistraten  der  8tadt 

.,  K  onaÜHJerung    des  Magistrats"),  andererseit«  «liir?! 

15c:l...  _  L'  zur  Ditipens  von  gewissen  früher  keine  Auf- 
nahme ZI  i.len  Verboten  (vgl.  oben  8.  122  A.  t  bei  c.  97) 

nuiti  (»(Kitrstens  in  Caesars  Zeit  eingetreten  sein,  w^io  die  dem 
Schrift4:harakter  und  der  Rechtschreibung  nach  schon  einige 

Zeit  vor  der  Tab.  Her.  aufgezeichnete  Lex  municipii  Taren- 

tini  Z.  33  zeigen  kann.')  Wegen  dieser  Zeitstellung  können 

die  Zusätze  —  damit  kommen  wir  auf  die  oben  (S.  I15f.)  an- 

geregte Frage  zurück  —  nicht  Randglossen  sein,  die  irgend- 
wie nachträglich  zu  einem  bereits  abgeschlossenen  und  in 

•li«'!«'r  Form  rechtsgültig  gewordenen  Gesetz  hinzug«  '  i 
^iud,  sntulfrn  nur  Auflagerungen,  durch  welche  -i  ^ 

xipient  oder  Redaktor  des  Gesetzes  selbst  vor  dem  end- 
<:rtlri:.'»n  Abschluß   seinen  Text,   besonders  die  8tellen,   die 

\>i'-    V  !i    Desiaa    243.    246   und    Lommatztrh    Teniacht«>ii 
l    a:  tr  IIS/.M1  nt-in'n    and   fiülen  mit  «ier  Annahme,  daß  c.  130.  181  Zu- 

i»er   •p&tern  Zeit  sind.     (Korrektar-Zui.ati:    Neoerdinff«    ist 
i     Kiefiling  (o(>«n  8.  122  Anm.  3)   als  Grund   der  TilKung  ein 
II  de«  Erucbneider«  Oberzcugend  Dacbgtfwietien  worden:  dieiwr 

r  '.   die  Äbnlichkeii  der  SobluiriUs«  von  e.  128  and  c.  130 
r.arh«t  c.  124  bis  Bude  e.  180  ObcfsprangM  and  vsrbsssarte 

r.  iadam  «r  darch  kleine  Raauren  d«o  8ehla&  von 
K'  brachte,   das  danw   sich  echlieiende  o.  181    gant 

'i.^u     .    i     u  den  mo  gewonnenen  Baum  c.  129.  130.  131   in  kleinerer 

!        ier  DoppelAuaong  in  e.  ftS  (Besoldung  der  Appuritoren  der 
r  .'l.  oben  S.  116  A.  1)  kann  scboa  der  Natur  der  Sache 

las  Orflndong^ahr  44  binanagefangen  werden;  aoch 
«<  w.r       •Miu  der  caesariacbea  Redaktion  angebOreo. 
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altern  Vorlagen  ontnominen  waren  ̂  '.  zeitgemäß  erweiterte, 
die  aUo  auch  rechtlich  einen  Bestandteil  d^s  QeHctzes  bilden 

HoUten,  bzw.  DoppelfaHHungen,  die  entweder  gleich  beim 
Entwarf  oder  bei  «päteror  DurchHicht  /unächst  zur  Wahl 

hingoHetzt  wurden,  ohne  daß  dann  schließlich  die  zu  ersetzendt* 
Wendung  gestrichen  wurde. 

Daß  die  mancherlei  ro  entstandenen  Mängel  und  cbenno 

der  schon  oben  (8.  114)  geschilderte  Wirrwarr  in  der  An- 

einanderreihung endgültig  HtehengcMiebon  wind,  d;i  '  n 
wir  nur  auf  das  Ausbleiben  der  so  notwendigen  ab^  i- 
den  Redaktion  zurückführen,  welches  sich  besonders  kraß 
im  Bereich  der  IV.  Tafel,  daneben  aber  auch  in  den  andern 
Abschnitten  des  Gesetzes  bemerkbar  macht  Wie  auf  der 

Tafel  von  Heraclea,  so  haben  wir  auch  hier  einen  mit  allen 

Merkmalen  der  Unfertigkeit  behafteten  Entwurf  vor  uns,  ein 

„Concept,  das  durchcorrigirt  und  überarbeitet,  mit  allen  Ände- 

rungen und  Verbesserungen  ohne  Tilgung  der  Worte,  dl«' 

ersetzt  werden  sollten,  .  .  .  abgeschrieben  ist"  (Fabricius  'iWii  . 
Da  die  Lex  Urs,  mit  Sicherheit  in  die  allerletzten  Monat«- 
von  Caesar«  Herrschaft  zu  setzen  ist,  kann  die  Ursache  hier 
nicht  zweifelhaft  sein:  die  Arbeit  an  dem  Gesetz  ist  durch 

Caesars  plötzlichen  Tod  ins  Stocken  geraten  und  di« 

uns  sozusagen  in  Erstarrung  den  damaligen  unaii  ,,  i 
Zustand;  Antonius  hat  nach  allem,  was  wir  sehen  können, 

daran  nicht  gerührt.  Auch  hier  liegt  die  Annahme  nähr, 

daß  man  jene  Unvollkommenheiten  nicht  etwa  gedankenlos 

übersah,  sondern  als  Zeichen  der  Echtheit  und  der  zu- 
verlässigen Wiedergabe  aus  Caesars  schriftlichem  Nachlaß 

mit  Absicht  beibehielt,  ja  daß  man  den  Entwurf  als  Teil 
der  Acta  des  Diktators,  mithin  als  unantastbar  ansah;  doch 

davon  soll  sogleich  näher  gehandelt  werden.  Auf  jeden 

Fall  sind  die  aus  der  Lex  Urs.  gewonnenen  Aufschlüsse  in 

hohem  Grad  geeignet,  die  an  der  Tab.  Her.  gemachten 
Beobachtungen  zu  erläutern  und  namentlich  die  Entstehung 
des  letzteren  Gesetzes  in  Caesars  letzter  Zeit  und  seine  Ver- 

üfFentlichung  durch  Antonius  in  erst  halbfertigem  Zustand 
entscheidend  zu  bekräftigen. 

*)  Dabei  konnten  auch  schon  in  diesen  selbst  ältere  und  jüngere 
Schichten  sich  abheben. 
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Y.  Die  rechtliche  Anerkennung  der  Acta  Caesars 

nach  detten  Tod. 

Zur  Ermittlung  der  nfthem  Umstände,  unter  denen  die 
auf  der  Tafel  von  Heraclea  überlieferten  Entwürfe  trotz  ihrer 

I'i  -^kraft  erhalten  konnten,  »oll  nun  — 
»ouc   .<    ^         ..^:  die  Schicksale  des  amtlichen  Nach- 

lawes  Caesars,  der  ada  Caesaris ,  eingegangen  werden.  ̂ ) 
Mehr  als  bisher  geschehen  ist,  mub  versucht  werden,  den 

allmählichen  Fortschritt  in  ilirer  Anerkennung  klarzustellen 

und  in  der  üebarung  des  Antonius  mit  ihnen  trotz  der  von 

Cicero  und  den  Geschichtschreibem  berichteten  Übergriffe 

dor'  "   "  '      h   die  jeweilige    Rechtslage   ge- 
if'  i  gen. 

In  alter  wie  in  neuer  Zeit  ist  die  Frage  nach  dem 

l'mfang  des  Begriffs  ada  Caesaris  vielfach  umstritten  wor- 
den. Daher  »ind  zunächst  dreierlei  liestandteile  der  amt- 

lichen Hinterlassenschaft  Caesars  zu  unterscheiden,  für  die 

»ich  auch,  wie  ich  glaube,  die  lateinischen  technischen  Be- 

zeichnungen vor  allem  aus  Cicero  ad  Att.  XVI  16  C,  11 

{earmm  rerum,  quas  Caesar  statuissct,  decrevisset,  egisset; 

unten  S.  139),  die  griechischen  aus  Appian  b.  c,  II  135:  III  5 

fS.  131)  und  Cassius  Dio  XLIV  53,  4  (S.  134.  entnehmen 

lassen:  a.  die  bereits  in  der  üblichen  Weise  bekanntgemachten 

Anordnungen  des  Diktators  einschließlich  der  von  ihm  ver- 
anlaBten  und  kundgemachten,  bzw.  ans  Aerarium  abgelieferten 

*)  Vgl.  Ober  nie:  L.  Lange,  Kleine  8cbrit\«n  aus  der  Alter- 
ihnmswiM.  II  (1887)  126-149:  Rflm.  Altart.  III  *  (1876)  4t<8ff.:  0.  K. 
Schuiiat,  Jahrb.  fttr  cU«.  Philol.,  Sappl.  XIII  (1884)  687— 69^: 
Max  V.  Hagen.  Qoaett.  crit.  de  hello  Mutinensi  (Dim.  Marborg  1886) 

18  ff.  (ohne  Wert) ;  M  o  m  m  »  e  n .  StK  II  *  «.KX).  5 ;  III  2  S.  IX  f.,  2  (gegen 
Lange);  £.  Heriog,  Rdm.  StaaUverf.  II  53  ff.;  V.  Qardthauaen, 
Augnstiu  I  4Sr.;  II  12f.  A.  34ff ;  W.  Kubittchek.  R£  I  295  f.  n. 

6;  meinen  Artikel 'Conimeotarir,  ebd.  IV  735  n.  6;  Drumann*Groebe, 
rt<Mh.  KoDM  P67ff. ;  4lär.:  421.  422 ff.  Viel  KinKshllgige«  bei 
K.  .^hw« rix,  Hera»  !   (1896)   186ff.      Zu   den    ZeitantflUen 
V.  (•  roebe.  De  legil'  ^tos  cooralti«  aani  710  quaext.  ckronul. 
(DiM.   Berlin   1893);    E.  Becht,   Regest«    Aber  die    Zeit   ron   Cteart 

KrmoHang  bis  «trat   Umscbwung  in  der   Politik   dee   Antonio«  'P'— 
i  T.i!  :ir^  i.  Br.  1911).    Wichtig  fQr  die  Zeitfolge:    Cicero! 

n  '•<  •'     Ca-4M.M  P.o  XI.IV  58.  2-6  (vgl.  XLV  23.  5-8). 
/>    »hrtft  lif  K'X'.Nt"»^  ''<»».     XLUl.     Ro«.  Abt.  5* 



i  3ü  A.  V.  I^n)er»t«in, 

Volks-  und  Sonatsbeschlfiseo^acto  (Ttengay^hn)  im  engern  Sinn ; 
b.  in  amtlicher  Form  rechtsgültig  gefaßte  Dekrete,  drn>  tn 

(lyvcoa/uva),  sowie  Volks-  und  Senatsbeschlüssc,  die  aber  ihkIi 
nicht  gehörig  kundgemacht,  bzw.  ins  Aerarium  abgeliefert 
waren;  c.  vorbereitende  Aufzeichnungen  zu  Dekreten,  dio 
zu  erlassen  der  Diktator  befugt  war,  die  er  aber  noch  nicht 

in  endgültiger  amtlicher  Form  festgelegt  hatte,  femer  Ent- 
würfe zu  Beschlüssen  des  Volkes  und  Senats,  die  diesen 

Faktoren  erst  zur  Beschlußfassung  vorgelegt  werden  solltun. 

statuta  (ßeßovltvfih'a).  Streng  genommen  kann  nur  dm 
Gruppe  a  als  acta  im  eigentlichen  Sinn  angesprochen  werden : 

doch  ist  die  Bezeichnung  acta,  wie  sich  auch  aus  der  Be- 
sprechung des  III.  Senatsbeschlusses  (unten  S.  136)  imd  der 

lex  de  actis  Caesaris  confirmandis  ergeben  wird,  im  freiem 

Sprachgebrauch  auch  auf  b  und  c  erstreckt  worden. ')  Ab- 
gesehen von  den  Urkunden  des  Aerariums  und  den  öffent- 

lich aufgestellten  Bronzetafeln  waren  die  Hauptquelle  für 
dies  alles  die  raagistratischen  Aufzeichnungon  des  Diktators, 

die  commcntarii  Caesaris.  Innerhalb  dieser  scheidet  aber  Ap- 

pian,  was  bisher  —  wie  ich  glaube  —  noch  nicht  gebührend 
beachtet  ist,  zwei  Unterabteilungen:  1.  die  eigentlichen 

Tagebücher  über  vollzogene  Amtshandlungen,  rd  vTiofivi)- 

^lara  rijg  ̂ Q/f}^'  welche  Antonius  in  der  Nacht  vom  Ifi.  auf  den 
17.  März  44  aus  dem  Hause  des  Ermordeten  zu  sich  über- 

tragen ließ  (b.  c.  II  125  gE.)'*);  2.  die  Aufzeichnungen  vor- 

1)  Vgl.  dazu  Cicero  Phil.  1  16:  an  in  comineniariolia  et  chiro- 
graphis  et  ItbeUis  se  (d.  i.  Antonio)  uno  auctore  jyrolatis   acta  Cae- 

saris firma  erunt:  quae  iUe  in  aes  incidit,  ....  pro  nihilo  habebuntur:' 
Ebd.  I  18:  (Caesar)  non  istas  res  {nämlich  diirograpfia)  in  actis  suis 

duceret',  I  19:  nisi  forte,  si  quid  memoriae  causa  rettulit  in  liheUum,  id 
numerahitur,  in  actis  et,  quamris  iniquum  et  inutile  sit,  defendetur.  Gegen- 

über der  An.sicht  0.  E.  Schmidts  68*^ ff.,  daß  unter  den  Begriff  acta 

nur  die  vollzogenen  Amtshandlungen,  nicht  aber  bloße  »Intentionen' 
des  Diktators  fielen,  lassen  vorstehende  Zeugnisse  einen  freieren  uud 
weiteren  Sprachgebrauch  in  der  gewöhnlichen  Rede  erkennen.  In  den 
SenatsbeschlUssen  und  Gesetzen  werden  die  verschiedenen  Anordnungen 
Caesars  natürlich  genauer  umschrieben  gewesen  sein. 

*)  Vgl.  Plutarch  Anton.  15,  1,  wo  diese  von  Calpumia,  Caesars 
Witwe,  übergebenen  Aufzeichnungen  bezeichnet  werden  als  tö  ßißXla 

Tov  Kaioaßoi,  h  oU  v.-rofivt'jfiaza  zwv  xexgißivotr  >tai  &edoyniv<ov  ̂ v  ava- 
yeyßafifisva.     S.  auch  B  e  c  h  t ,  a.  a.  0.  20  f. 
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bereitender  Ar;.  .  .  i.iofinjftara  rStv  ßeßwXevfUvtoy ,  die 

Caetiar  noch  bei  Lobzeiten  wegen  des  geplanten  AnnugR 

gegen  die  Parther  seinem  Mitkonsul  Antonius  anvertraut 

hatte,  vgl.  b.  c.  III  5:  lYijffto^tivov  d'  flvni  xvQta,  5aa  KoUaaoi 
fntTtonxid  i^eigcntliche  Acta)  tc  xa\  ytvia&at  Iße/iovievro 

(Entwürfe)*),  td  ̂ Ttoftri^fttna  xwv  ßtßovUvfiircov  6  'ArrtavuK 

fX<iov   xa\    rdr  ygafi/uarla  tov   KnlaagoQ    '''  •y'*)  l<;  Ttdvxn 
oi  net^ftrrov,    dtött  xai  6  Kataag  rä  tc  »juara   lg  tov 

^Avjwviw  l(tujv  iveridexo  usw.")  Ähnlich  auch  Casaius  Dio 
XLIV  53,  4:  Antonios  arbeitet,  nachdem  die  eigentlichen 

Acta  vom  Senat  bestätigt  sind,  darauf  hin,  daß  auch  die 

Entwürfe  Rechtskraft  erhalten,  ixetvo^  hhttiro  Xiyior  noUA 

xai  ivayxiitn  vn    avrov  (Caesar)  Jigoßtßovlevadai. 

Zu  Caesars  Lebzeiten  im  J.  45  war  angeordnet  rdg  Agxag 

ei'&i'i  xathtnafitvag  dfivvvai  ftrjdevi  uov  v:t6  Kalaaga;  öoi- 

Cofihfcov  inuion^eiv  (Appian  b.  c.  11  107).  Dagegen  be- 
istand nach  der  Ermordung  seitens  der  Verschworenen  die 

Absicht  acta  rmcimierc  (Sueton  Caes.  82,  4;  vgl.  Volleius 

n  58);  aber  in  geschickter  Ausnützung  der  Verhältnisse 

setzte  der  Konsul  M.  Antonius  ihre  Anerkennung  durch. 

Der  vom  Senat  im  Tellus- Tempel    am   17.  Mär/.  (Liberaliai 

44  gefaßte  erste  Beschluß   ging  dahin,  xvgta   ehat 

xd  :i  en  gny  fxiva  atna)  ndvia  xa\  fyvwoftiva,  fnel  t/)    '.'- 

let  avfufigei  (Appian  II   135  Anf.)*);  er  erkannte  also  ni'  ; 

bloß  die  gehörig  kundgemachten  Verfilgungen  {naigayfiiva, 

acta  im  engsten  Sinn,  oben  S.  129  f.  «),  sondern  auch  solche 

ao,  die  es  noch   nicht  waren,  sich   aber  als   vom   Diktator 

*)  DisMlbe  Unterscheidung  macht  Appian  aoch  II  132  gE. :  rä 
M  r4>  Kaioof*  aa^igaruhm  (Act«  im  eogern  Sinn)  «vpo^r  ovfiß6lqt  nai 
Tn  ßtßox')^-uhm  (Entwflrfe)  owimXmiv. 

'  7m  'lieMm  O.K.  Schmidt.  CommenU  FlaekeiMn,  (1890)  22Sff. ; 
briefwecbnel  de«  (icero  163fr.;  2rl»ff.:  F.  MOnier,  RE  VI  17S6f. 

')  Auch  bei  NikoUuM  von  Damasko«  ßloc  Kaüa^oe  c  29  (Hi«t.Qr. 
min.  ed.  Dindorf  I  p.  19B)  •preelm  die  Veteranen  Ciewire  in  einem 
Atem  Ton  ■olchen  AofMgen  Oaesan  an  Anionint  {ßUftit^^dm »  4r 

htdoMtiYtv  6  .taiTiQ)   nnd   von   der  Pflicht    ti   rviinu  rAr  hahoo  f»o- 

*)  Nur  Ton  acta  sprieht  Cicero  ad  Alt  XV  4,  8;  ZVI  14,  1; 
i'hil.  II  KX).  do<h  v>   daü  <l<>r  AiiMlr  weitere  Bedeotonf  haben 
kann.     Wie     gt-wiihnlich,    ungenau  Anton.    14,  8:   TÄr  ̂ m6 

Kaionoot  ftf9v6tw*',  Caes.  67:  ̂ inalfot  (CaeMtf)  'ez«**'  ißovltvct. 

9*
 



132  A.  ▼.  Prementeio, 

rochtsgültig  beschlossen  ilyv(oafUva^  oben  S.  130  h)  aas  amt- 
lichen NiodcrHchriften  erweisen  ließen.  ̂ )  Letzteres  sind  die 

von  Cicero  erwähnten  C.  Cucsoris  romwctttani  (Phil.  I  2). 

ehirographa  (l'hil.  II  100)  oder  libelli^  von  welchen  er  be- 
hauptet, daß  Caesar  gar  nicht  die  Absicht  gehabt  hätte,  sie 

wirklich  durchzuführen  (nd  Att.  XTV  14,  2,  etwa  vom  27.  April 

44).^)  Der  erste  Senatsbeschluß  blieb  die  rechtliche  Grund- 
lage in  dieser  Frage  bis  Anfang  Jani;  noch  am  3.  oder 

4.  Mai  bezieht  sich  Cicero  in  einem  Bri<  "        r  * 
ad  fam.    XII  1,  2:  cuius   aera   refigerc  u  , 

chirograpfia  defendimus?  Atüaenim  decrevimtis*):  auch  hier 
stehen   bezeichnenderweise   die   in  aera  fenr  m  eigent- 

lichen arta  und  die  aus  bloßen  ehirographa  c;.  .<,..... ^hen  Ent- 
scheidungen einander  gegenüber.  Hinsichtlich  des  Inhalts 

sagt  Cicero  Phil.  I  2:  nihil  tum  (gleich  nach  dem  17.  März), 
«m  quod  erat  noium  omnibus,  in  C.  Caesaris  eonimeniuriis 

rcperiebatur;  hier  wie  an  so  vielen  anderen  Stellen  deutet  er 

an,  daß  erst  durch  die  VerfÄlschungen  des  Antonius  über- 
raschende Dinge  in  Caesars  amtliche  Aufzeichnungen  hinein- 

gebracht worden  seien. 
Bald  nach  der  Leichenfeier  für  Caesar  (20.  März)  wurde 

hinsichtlich  einer  besonderen  Gruppe  von  Verfugungen  Cae- 
sars, die  allerdings  am  meisten  Mißbräuchen  ausgesetzt  war, 

nämlich  der  von  ihm  verliehenen,  noch  nicht  kundgemachten 

Steuerfreiheiten  und  persönlichen  Vorteile,  von  Ser.  Sulpicius 

Kutus  ein  zweiter,  einschränkender  Senatsbeschluß  be- 
antragt und  unter  lebhafter  Zustimmung  auch  des  Ajitonius 

angenommen,  Cicero  Phil.  EI  91  (vgl.  I  3):  ne  qua  post  idus 
Martias  immunitatis  (in  I  3  heißt  es  dafür  ullius  decreti 

Caesaris)   tabula    neve    ctäus    beneficii    ftgereiur;   vgl.   auch 

>)  Wenig  aberzeagejjd  ist  0.  E.  Schm  idt's  (691)  Herstellung 
des  ersten  Senatsbeschlasses :  C.  lulii  Caesaris  acta  vaknto,  «i  qua« 
acta  in  commentarüs   exstant,   ea  quoque    valento.     Vielmehr  wird   er 
wohl  dahin  gelautet  haben  tit  quaeaimque  C.  Jtäius  Ceusar   egit 
decrevü,  rata  aint. 

*)  Dazu  B  echt  52.  Hier  wird  ausdrücklich  auf  den  Beschluß  an 
den  Liberalia  hingewiesen. 

•)  Die  Beziehung  dieser  Stelle  auf  das  erste  Senatusconsultum 
hat  gegen  Lange  gut  nachgewiesen  0.  E. Schmidt  692ff.  —  Zur 
Zeit  8.  Becht  55. 
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(  iUHj'iua  Dio  XLIV  5^,4:  XLV23,  7.'»  Allerding«  waren, 
\\i(>  Antonia«  bald  nach  dem  17.  März  versichert  hatte,  in 

den    ft       "  Diktator«    überhaupt 
keine    ,:  :     i.  I  :J ;  vgl.  II  91;. 

Trotz  der  durch  dio  beiden  Sonatusconsultc  geschaffenen 

klaren  Recht«lagc  hat  Antonius  anfangs  sogar  noch  ein  üb- 
riges getan  und  wichtige  Entscheidungen  nochmals  dem 

Senat  sur  Beschlutifassung  unterbreitet,  Cicero  Phil,  l  2:  ad 

hmtc  ordinem  res  ojMmas  deferebat.  So  wurde  das  schon 

anter  Caesar  am  9.  Februar  -44  beschlossene,  aber  noch  r^-  *• 

ins  Aerariom  abgelieferte  SC  de  ludaeis  auf  Veranla- 
der  Konsuln  in  einer  Senatssitzung  am   U.  April  ausdrück- 

Ü.  Ii    '».-.räriirr^      Als    nun  Antonius,    der  zv.       *    

•JO.  M.tra  d<M!  von  Caesar   im  Tempel  der  ' 

Schatz  durch  gefälschte  Anweisungen  geplündert  hatte'),  seit 

M  !*)  mit  dem  Nachlaß  des  Diktators  willkürli- * 
(Ki   egann.  paßte  er  sich   doch  der  damaligen  R< 

läge  üuUerlich  dadurch  an,  daß  er  z.  B.  von  gefälschten  Ge- 
.  t/.  II  (lex  de  civitcUc   Siculis   danda,  lex  de  ejctäibm 

t'i.),'li\)   oder  Senatsbeschlüssen *^    voi^b,   sie   seien  bL...: 

.1,11  t'acHars  .\ntrag  vom  Volk  oder  vom  Senat  angenommen, 
und   er   hole   jetzt   lediglich  die   Veröffentlichung,   bzw.   die 

A' '    '"  '  IS   Aerarium    (bei   Senatsbeschlüssen   nach 

n,  '^ng   (\oi^   Senats)   nach.';     Bei  sonstigen 

■j  Mommseo    IIl  S.  ...   ...  J   nimmt,   ohne   den    vuruni-'eli.  uil«»!! 
••ehloß  vom  17.  MAn  xa   beracktichtigeo ,   auf  Grund  im 

.  -   ir>    <]iia  damals  die  gefaiteo,  aber  i     '         '  '  kundgcm 
1,1-  .;. ,  i  .«gen  de«  Diktator«  noch  nicht  aU  ,  rkannt  w 

»;  loMiphu»  ant.  XIV  10.  10  (9221  ed.  Nie««;; 
...rit  oomm.    III    p.  ̂^»2.     Ua«u    Lange,    Kl 

irer.  Oe«ch.  der  Juden  1»  251,  22;  JJUff. ;  V  Mb,  1;  Becbt 

MM  i  r.  'r  ehe.  UeM.h.  Rom«  IIP  :»7.  1;  E.Taubler.  Im- 
I.         !     !  •:      18S.  I»i9f.;    M.Rostowsew,   Jonm.  of  Roman 

i:»«K  «>         •)  Ebd.  49.  M. 

•j  Vgl  V  12.  l  (22.  A  .... . 

■'  '"f«m  u  .....;.      -       latam,  qtta  Si>  ctinu 
'  iüo  HUntio  nttOa.   Pbil.  II  96:  4f  er 

•      'd.  V  10);  l'hil.  III  80.     .  -^ 
/  Mviahtt  (ttam  cotuuta  jkc«< 

}m,»€  cb$igi»^bamt»tr :   «moda  eoiuuUa    num^uam  l'ixtn 



134  A.  V.  i'ivmenttein. 

Verfügungen  aller  Art  genügte  die  Berufung  auf  Gaesan 
roth  ;    orfonlorlichenfalls  ite  Antoniu»   falsche 

Kinn  ̂      r.'''N    wo/n  ihm  ja  Cu«  --  tireibcr  FuheriuH  zur 
Vorfügung  stand  (oben  S.  131  A.  2)J)  Den  zweiten  Senats- 

bcBchluij  hinzogen  hat  er,  wie  vor  allom  auH  den  wieder- 

holton Klagen  Cicero»  hervorgeht,  aucli  "l"".  ]?..m-iiit"lmirr 

zu  verletzen  sich  nicht  gescheut.') 

Noch  immer  aber  lagen  Caeaar«  jiefiov'Mv^ih-n,  wie 
Appian  (oben  S.  131)  sie  nennt,  seine  vorbereiteten  Maß- 

nahmen und  Entwürfe,  für  Antonius  in  der  Hauptsache 

wenigstens  brach;  sie  müssen  —  im  Gegensatz  zu  den 
bereits  anerkannton  nenoayftha  und  lyvinanha  (oben  8.  131  f.) 

—  mancherlei  Verleihungen  und  Befreiungen  enthalten  haben, 
die  sich  in  Geld  umsetzen  ließen  und  Antonius  lüstern 

machten.  Aber  dicHcr  ließ  nicht  locker  und  erzielte  schließ- 

lich auch  einen  gewissen  Erfolg  beim  Senat,  Dio  XLIV  53,  4: 

¥7Kna  di,  (bs  htelvog  ßvexaro  Xiyojv  jtokXd  xal  ävfiYxaia  vn 

a{>zov  7iQoßeßov).Eva^nt  (dazu  oben  8.  131),  xekeva<iat]<:  (rijg 

ßovXi}^)  Jidvxag  Tovg  JzgcoTovg  xotvfj  avxä  diaxgivat,  wozu 

ergänzend  XLV  23,  7  (nach  den  oben  8.  134  A.  2  angeführten 

Worten)  hinzutritt:  xal  iXeyev  (Antonius)  ̂ vayxaiov  eJvai  rtva 

T(öv  h>  TÖli  ygäfi^iaai  roTg  tov  Kaiaagog  evQe&iyroiv  ixke- 

X^fjvai  re  xal  Jigay^^ijvai,  v/netg  fxh'  furd  xcov  jxQUixaiv  ölvÖqwv 

Tigooerd^aTe  avrcp  rama  diaki^ai.  Dieser  von  Cicero  wieder- 
holt erwähnte  dritte  Senatsbeschluß  ordnete  an,  uf  cou- 

suJcs   de    Caesaris  actis  ̂ )    [cum   consilio,   vgl.   Phil.  II    1<'0: 

ad  aerarium  deferebantur;  hier  scheint  der  Vorgang  der  näm- 
liche zu  »ein,  wie  bei  dem  oben  erwähnten  SC  de  ludaeis:  Vorlage  des 

angeblich  schon  unter  Caesar  gefaüten  Bettchlusses  durch  Antonius  an 
den  Senat,  der  die  Ablieferung  ans  Aerarium  beschließt ;  s.  auch  Phil. 
XII  12;  ad  fam.  XII  1,  1  (vom  3.  oder  4.  Mai  44);  ebd.  XII  29,  2- 

•)  Die  Restitution  des  Sex.  Clodius  (s.  aber  diesen  F.  Mönzer, 
RE  IV  65  f.  n.  12)  erfolgte  nach  Cicero  ad  Att.  XIV  18,  6  ex  falsw 
eius  (Caesaris)  comtnentarü».  Antonius  selbst  schreibt  darüber  ebd. 
18  A,  2  (um  20.  April  44;  vgl.  Becht  51,  1):  quamquam  rideor  debere 
ttieri  commentarium  Caesaris. 

«)  S.  bes.  Cicero  ad  fam.  XII  1,  1;  Phil.  II  92;  dazu  Cassins  Dio 
XLV  23,  7  (in  einer  dem  Cicero  in  den  Mund  gelegten  Rede  gegen 

Antonius):  xai  fterzot  xai  firtä  rarra  a>;  :toi.v  tovt'  iyiveTo  (nämlich  die 
Aofstellang  von  oxfjkcu  tabulae  gegen  das  SC  Sulpicianum). 

*)  Im   Wortlaut    des   SC   wird  da«   hier  mit  acta  Ausgedräckte 
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Dio  a.  a.  0.;  allenfalls  de  eonsiUi  aeniciUia  ad  Att.  16  F,  18] 
cognoacerent  (ad  Att  XYl  16  0,  11),  staluermi,  iudicarent 

obd.  B  8:  vgl.  A  0,  D  14,  F  18;  Phil.  II  100).  In  .1  '  ' 
ad  Att.  XVI  16  C,  U  fügt  Cicero  eine  wichtige  > 
hinzu:  cum  amaulea  oporteret  ex  seiuUus  consulto  de  actis 

(ax'iris  cognoscere,  res  ab  iis  in  halendas  lunias  dilafa  est; 
uhiiiich  Phil.  II  100:  ai  sie  placuerat,  ui  ex  (so  die  übrigen 
Uu.,  ut  ex  fehlt  im  Yat.)  kaiendis  luniis  de  Caesaris  actis 

cum  consHio  cognosceretis.  Nach  den  zwei  angeführten  Zeug- 

nis-  ^      ('assiusDio  war  dieser  Beschluß  jünger  als  der  schon 
bi  He  qua  tabula;    keinesfalls  kann  er  schon  in  die 

zweite  Hälfte  des  März^)  oder  in  den  Anfang  des  April  44') 
ziirflcki^ehen:  die  Verschiebung  einer  so  dringlichen  Maß- 
ii.ilimf,  wie  es  die  Prüfung  des  schriftlichen  Nachlasses 

CHe.*^ars  war,  der  sich  in  der  Obhut  eines  so  skrupellosen 

un  ■  "■     !  Mannes  wie  Antonius  befand,  um  vm'\ 
zw  _,      .    _am   I.Juni  wäre  kaum  verständlich.    ^  • 

mehr  werden  der  ursprüngliche  und  der  aufschiebende  Be- 
schlu!;  zusammen  in  dem  zeitlich  georcbieten  Sündenregister  des 

Antonius  bei  Cicero  Phil.  II  90 ff*,  und  zwar  in  i;  100  erst 
nach  den  gefiilschten  Veröffentlichungen  des  Antonius  aus 
Caesars  Nachlaß  {lex  de  civitate  Siculis  datuia,  dccntHm  de 
rege  Deiotaro,  lex  de  exidibus  restiluendis  u.  a.\  deren  Zeit 
sich  aus  den  Briefen  des  damals  von  Rom  abwesenden 

Cicero  annähernd  genau  auf  den  18.  April  und  die  nächst- 

folgenden Tag»'  '  '"'')»  und  vor  die  kampanische 
I{.i!*e  des  Anto:  i  off.)  gesetzt,  die  dieser  etwa 

am  25.  April  antrat,  um  erst  gegen  21.  Mai  in  die  Haupt- 
^ar  hängt  die  Vertagung  der 

  „  1  -       und  zugleich  auch  der  Senats- 
sitzungen (Cicero  Phil.  16;  II  108)  auf  den  1.  Juni,  wie  die 

wohl  genauer  omitchneb^o  gewesen  aein,  etwa  Ihnlich  wie  in  der 

v'-i  li  /.li  behandelnden  Lex  Antoni«  {fuae  Cae$ar  tlatmutl,  dtemis$et, 
.  /.      '  .  unten  S.  189). 

')  So  Groebe  bei  Dramann  I*  43Sf.;  Becht  39.  89.  der  eine 
im  Wideripmcb  tu  Cicero  Phil.  II  90 ff.  und  den  zwei  Stellen  bei 
Canio«  Dio  itebende  Zeitfolge  zu  begründen  aucht. 

*)  So  Lange.  Rdm.  Alt  IIP  5ia  VgL  dagegto  Schmidt 
692.  996. 

•)  Becbt  49ff.        *}  Kbd.  51.  61. 
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dadurch  ermöglichte  Heise  des  Antonius  nach  Unteritalien, 
mit  der  Gewohnheit  der  römischen  Vornehmen,  den  April 

an  der  Käste  Kamptiniens  zuzubringen,  zusammen.  ^) 
Auf  den  bereits  gefaßten  oder  unmittelbar  bevorstehen- 
den Beschluß  des  Senats,  von  dem  Cicero  eben  auf  seinem 

Landaufenthalt  erfahren)  hat,  sind  meines  Erachtens  die 
einleitenden  Worte  im  Brief  ad  Att. XIV  10,  1  (vom  19.  April) 
zu  beziehen:  itanc  vero?  hoc  meus  et  tuus  Brutus  egit, 

ut  omnia  facta,  scripta,  dicla^  promissa,  crxjitatu  *" 
plt^s  valcrcnt,   qtiam  si  ipse  vivcret?^)     Wie  die  anj:  i 
Stellen  aus  Cassius  Dio,  wonach  der  UntersuchungHausschuß 

des  Senats  beauftragt  war,  eine  Auswahl  de«  Geeignetsten 

aus  einer  großen  Fülle  des  Stoffes  zu  veranstalten,  zeigen 
vorstehende  Worte  des  Cicero  auch  nach  Abzug  rhetorischer 

Übertreibung,  daß  es  sich  um  eine  Anerkennung  des  cae- 
sarischen Nachlasses  in  noch  weiterem  Umfang  als  bisher 

handelte,  die  also  außer  den  bereits  bestätigten  eigent- 
lichen acta  und  (noch  nicht  kundgemachten)  decreta  in  erster 

Reihe  die  Entwürfe  (Dio:  :TQoßeßovXeva&ai)  einbezog,  aller- 
dings —  wie  ich  bestimmt  glauben  möchte  —  mit  Aus- 

schluß der  zur  Vorlage  an  das  Volk  geplanten  Gesetzes- 

vorschläge,  für'die  der  Senat  letzten  Endes  nicht  zustän- 
dig war. 

Der  nach  Dies  Zeugnis  durch  Antonius'  dringendes 
Betreiben  herbeigeführte  dritte  Senatsbeschluß  bedeutete  für 
ihn  jedenfalls  einen  Erfolg  wegen  des  Unifangs  des  nunmehr 
Anerkannten,  aber  eine  minder  erwünschte  Beigabe  war 

die  darin  enthaltene   vorsichtige  Bestimmung,   daß  die  Kon- 

•)  Vgl.  O.E.Schmidt  6i)Sf.;  Moramsen  III  S.  IXf.  A.  2. 
*)  Dieser  Annabme  steht  nicht  im  Wege,  daß  Cicero  unmittelbar 

darauf  auf  den  altern  Beschlnii  der  LiberaJia,  das  erste  Senatuskonsult, 
zurückverweist.  Andererseits  wird  sie  auch  dadurch  empfohlen,  da& 
in  dem  gleichen  Brief  (§  8)  zum  erstenmal  die  dem  Atticus  am  Herzen 

liegende  Angelegenheit  der  epirotischen  Buthrotier  auftaucht,  •' 
günstige  P>ledigung  durch  .Senatsbeschluß  ad  kakndas  Iitnins  A; 
in  der  Folge  anstrebt  (Cicero  ad  Att.  XIV  14,  6,  etwa  vom  27.  Apm; 
vgl.  auch  XIV  17,  2;  XV  2,  2),  and  die  schließlich  auf  Grund  des 
dritten  Senatsbeschlusses  und  der  lex  Antonia  de  acti«  Caemris  confir- 
mandis  durch  die  Konsuln  mit  Consilium  geschlichtet  wird  (f.  besonders 

ad  Att.  XVI  16,  oben  S.  135;  unten  S.  189.  142f).  —  Für  Ciceros  Ab- 
lehnung einer  Berücksichtigung  der  bloßen  promma  vgl.  auch  Phil.  1 17. 



Die  Tafd  von  Hei»dc«  und  die  AcU  Cmmum.  137 

Miln  an  die  Zusümmuog  des  aus  den  angesehensten  Sena- 
turen  (Dio:  rovg  Ttgtjroui)  gebildeten  Consilium«  geradezu 

Ik'- "  i,'l.  Diu),  also  nur  de  cansilii  sent- 
    I,  ja  anscheinend  sogar  dio  so  gc:.    

klingen  dem  Senat  zur  endgültigen   Bestätigung    vor- 

rten.')   Der  Wunsch,  von  dieser  Ijiatigon  Hemmung 
Ml..    ...  ..macheu,    wird    os   vornehmlich  gewesen    sein,  der 
den  Antonius  vemniaßte,  die  rechtliche  Deckung  für  seine 

^v(•irore  Gebahrung  mit  Caesars  Nachlaß  in  einem  Volks- 
l:<  -•  t/  zu  suchen.  Ausdrücklich  wird  dieses  bezeugt  von 
<  .' «  1«  Fliil.  V  10:  quibits  de  catisis  eas  leges,  qttas  M.  Anto- 

nius tuiütsi'  dicitur,  omnis  censeo  per  vim  et  contra  auspicia 

hitos  i'isque  kn''  '  m  non  ient'H.     Si  quam  legem  de 
'■■((>  Caesat  t  tndis  dcve  JicüUura  in  perpeluum 
'  'Unda  deve  colonis  in  cufros  deduccndis  tulissc  M.  AtUonius 

'/  f-idem   leges  <'  ",   ut  jxtpidum  teneant,       ' 
"  rri  placet.     ̂   z^'-'it  und  damit  auch  sein»-  !• 

-elbe   ist   B.  b.   der  Fall   bei  Verleihung  d««  Bflrgerrecbts 
ea¥9a   durch   den   Feldherm:   Cicero  pro  Balbo  8  (de  eonaäii 

•     •  •'    nL  P  709   (=    VI  STCH.'i;   Dessau  n.  8888).    In  d^r 
tier  (oben  S.  1.36  Ä.  2)  schreibt   Cicero  ad  Att.  XVI 

1  7(1  tententia  decrerertmt,  cum  rt  lege  et  «Modu 
auch   ebd.  Cll:   <U  eoiutUii  *mf#^/in).     Dio 

die  gleich  su  (jehandelnde  lex  .\ 
L'' :  ^  ;  sie  wird  die  Zustimmung  des  C<ji     
fiills  gefordert   haben,   wohl  aber  der  (seitlich  vorangehende)  ^' 
I  :^..v-i-^Q^   den   die   Konsuln    in  diesem   Fall    xusammen    mit  der  i.ex 

näfi  anwendeten.  —  Zur  Formel  <if  contilii  fenttntiti  «.  Momm- 

seu.   .StR  1*  .319   mit  A.  4;   6trafr.  1Ö0.-3;  W.  Liebenam.  RK  IV 
919  f. 

*)  8o  mit  Recht  Mommsen,  StR  111  8.  X  Anni.;  vgl.  Cic<>ro  a<l 
Alt.  XIV  14,  6:  ad  kalfmiae  luniat .  . .  omni  ope  atque  opera  eniiar  .  .  . 
ut  de  BnthrotiiB  lemäu»  conmltum,  quak  $cribis,  fiat ;  ebd.  XV  2,  2 ; 
PhiL  I  6:  eooe  kakmdia  hmüie  .  .  .  nihü  per  mno/mm.    Den    gleichsn 

Vorganfr  —  dnrrth  8*m»t«h«achlui  angMwdn^t«  I^ntenuchung  der  Sach« 
niilium,   <  ^uln  de  «mmUi  asK- 

K'ung   dar  a  Senatabflscbloß  — 
.    die  AkteoNtflck«*   Aber   den    Kechtastreit  der  Oropier  mit 

^i^u  i   .»...  i.en  Steuerpftchtem  im  J.  73  v.  Chr..  IG  VII  413  (->  Ditten- 

berger.    Syll.    U*    o.  747;    Bruns,    Font««'   p.  ISOff.   u.  4S).    Vgl. 

*^    I    in-  --n    ■■■   ■     '1 ;    K.Tiabler,    Imperium    K         "     "       I" 
   .        .  >'t  da«  Verfahren  bei  tier  A. 

caesantcheo  Fnvilegien  für  P)araaa*Apbrodi«ias. 
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deutung  sind  bishor  unrichtig  beurteilt  worden;  L.  Lange  ̂ ) 
wollte  es  durch  eine  Reihe  ausschlieBender  Gründe  als  am 

*24.  April  14  —  ohne  Einhaltung  einer  vor   -  ' nden  Promul- 
gationsfrint  —  vom  Volk  angenommen  i  t-n.    Aber  in 
den  Briefen  Ciceros  vom  27.  April  (ad  Att  XiV  14,  2)  und 
vom  3.  oder  4.  Mai  44  (ad  fam.  XII  1,  2V  und  der  zeitlich 

geordneten  DarHtellung  riiil.  II  HK)  wird  die  damalige  Gel- 
tung der  acta  Caesaris  immer  nur  auf  die  uns  schon  be- 

kannten ei*8ten  Senatsbeschlüsso  /nrückgcffihrt:  die  Lex 
kann  damab  noch  nicht  bestanden  haben.  Dagegen  steht 

in  Ciceros  Brief  ad  Att.  XIV  21,  2  vom  11.  Mai")  ein  für 
diese  Frage  bisher  nicht  verwertetes  Zeugnis:  (Bulbus)  Antotiii 
con-filia  narrahat:  illtim  circumire  veieranos,  ut  acta  Caesaris 

sancirent  idque  se  facturos  esse  iurarcnt,  ut  arrna^)  omnes 
habereiit  eaque  duumviri  otnnibus  mensibus  inspicereni.  Anto- 

nius machte  also  auf  seiner  Reise  in  Kampanien  Stimmung 

unter  den  dort  angesiedelten  Veteranen:  in  der  Tat  gelei- 
teten ihn  dann  zahlreiche  von  ihnen  als  eine  Art  bewaffneter 

Leibwache  gegen  Ende  Mai  nach  Rom  zurück  oder  kamen 
ihm  dorthin  nach,  um  in  den  entscheidenden  Komitien  An- 

fang Juni  mit  abzustimmen.  *)  Wenn  ihnen  Antonius  emp- 
fiehlt, ut  actn  Caesaris  sancirent,  so  zielt  dies  offenbar  auf 

einen  damals,  spätestens  am  7.  Mai  —  wohl  durch  ihn  selbst 
—  in  Rom  promulgierten  Gesetzesvorschlag  und  führt  bei  der 
vorgeschriebenen  Zwischenzeit  von  23  Tagen  auf  Ende  Mai 

oder  Anfang  Juni  als  Zeit  der  Abstimmung;  die  Wahr- 
scheinlichkeit, daß  es  sich  dabei  um  die  lex  Antonia  de  actis 

C.  c.    handelt,    leuchtet   ein. ';     Davon    läßt   sich    nun   nicht 

')  KL  Schnflen  II  142 ff.;  Rom.  Alt.  IIP  404.  Ihm  folgt  darin 
O.R  Schmidt  69«. 

*i  Becht  58,  vgL  51  f. 
')  So  ist  jedenfalls  das  utram  der  Hss.  mit  Lambinus  zu  ver- 

bessern;  vgl.  P.  Groebe,  De  legibus  usw.  (oben  S.  129  A.  1)  4,  1  und 
bei  Drumann  I*  428f. 

*)  Brutus  und  Cassius  bei  Cicero  ad  fam.  XI  2,  1;  ebd.  §  3:  ea 
re  (Itnunliatum  esse  veteranis,  quod  de  commodis  eorum  mtnse  lunio 
latunts  esses;  Cicero  ad  Att  XV  4,  4;  Phil.  I  6;  II  100.  108;  V  17. 18. 
S.  auch  Becht  61. 

*)  In  der  Folge  betrachten  sich  die  Veteranen  als  die  berufenen 
Hfiter  der  Acta  Caesaris;  bei  dem  Versuch,  eine  Versöhnung  zwischen 
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trennen  Cicero  ad  Att.  XVI  16  C,  II:  cinii  ammUi  operieret 

ex  semäM  consuUo  de  nctis  Caeaarie  cognoseere^  res  ab  iis  $/% 

kaUtiihK  lunias  dilata  est  (s.  o.  8.  135).  Accessit  <ui  senahts 

consulium  lex,  quae  lata  est  o.  d.  121  non.  lun.  ̂ ),  quac  lex 

eamm  rcrwn,  tjuas  Cktesar  statuisset,  decrevisset,  egisset,  cow- 

^-ulihus  cutjnitioium  dcdit.  Auf  das  nämliche  Gesetz  und  »eine 

Atnvt-iidun^  in  der  Sache  der  Buthroder  beliehen  tiich  Cicero 

ud  Att.  t'bd.  §  b:  consulibus  .  .  .  et  lege  et  senatus  consulto 

jKrmissttm  erat,  ut  de  Caesaris  actis  cognoscerent,  statuerent, 

ludicarettf,  und  die  k  ^^       >        _,y,^  gleichfiills  zusammen 
mit   dem    dritten  S.  1.  A  6;  C  12   (cogtiitio  et 

iudicium)\  D  14  >;  F  18  (oben  8.  137  A.  l)  *) 
Willkürlirh  fiiliitea  l.iiuy;c  , Kl.  Schrift.  II  141;  RA  IIP  500) 

und  itim  ful;,'ciul  <).  E.  Schmidt  t)94.  097  diese«  Oesetz  vom 

3.  Juni  auf  einige  gegen  Antonius  arbeitende  Yolkstribunen 
zurück.  !  also  von  einer  lex  tribrmuin.    Die  Kette  der 

Wahr»«.!    ...xoitagründe  Hchlielit  »ich  vielmehr  zu  der  An- 

nahme /UMummen,  daÜ  es  mit  der  lex  Anicnia  de  actis  Cae- 
aaris  confirmandis  gleichzusetzen  ist 

^  '  '-  •  -  nicht  auf  einen  der  vorangehenden  Se- 
nat- wohl  nach  der  zeitlichen  Einreibung  der 

Bericht  bei  Dio  XLIV  53,  2  bezogen  werden:  c6ff 

färxoi  5  T«  xarioxt]  *)  xat   alx6^    6  'Arrtortoi  t6  t« 

Antooitu  und  OktaTiao  berbeisoführao  (August  44)  lA&t  «ie  Nikolaoi 
Too  Damaskos  fiÜK  Kalo,  c.  29  (vgl.  oben  S.  ISi  A.3)  «ageo:  wi  r»e 
avMotc   tla^imtfiop  tlnu  .  .  .  Kui   ia   rvz^fta    xtäv   httbnfv    hmoftmjftäiott 

<  ̂ r,  Lange.  Kl.  Sehr.  II  141  (vgl.  RA  III*  &00, 8)  tUtt  des 
hen  IV  nom.  hm.  unter  Hinweia  darauf,  dafi  letxterer 

...  W»Mn  '/•«  comttiaiiM  war. 

V  Nirht  .ru.i  .t  wird  die  Reehtagrondlage  ebd.  E  15.  —  Auf 
.la*  ••.»«•i/  "ji. :;  .*  i  !  i  )<h  Cicero  Phil.  II  109  an.  wo  er  da«  Ver- 
h.Ut«>n  (1> "  Aiitw:  ii.  ;.jV>,/i4  /uniM  tadelt  und  ron  ihm  »agt:  qtri  ehirO' 

(/f'tjJui   r',i, .ir>.   .ir/,„.ii...!   lueri  MM  eoMM  ...  idem^m  emm  adormm 

*)  ({••>,'  II. t  Mnd  die  Unruhen«  deren  Seblai  die  Zenlftrang  dee 
ron  dor  .Mrn^e  urncbteten  Caesar  •  Altar«  auf  dem  Forum  doreh  die 

K  >n-ul»  .'>1,2;  ricbttger  den  etaen  von  ibnen.  Dolabella)  am  27. 
(hI.t  ."<  A|>ril  (Becbi  &2f.)  bildete.  Im  flbrigen  »ind  die  in  c.  51. 
2  a.  Uiu  lit>  tea  BkeignisM  ateht  mit  B.  Sebwartt.  a.  a.  0.  900  dem 

April  xuta weisen.    Die  Nachriebt  von  der  iVonnlgatioa  Hl^ier  iltf^- 
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t^txdom  rd  diotxrjdirra  Inb  jov  Kcdaago^  xcü  x6  ndvin 

T^  d6iavT[n  avup  noif]oai  fTttrodnt],  ovxri'  lottxf  o6vr}oev ,  AX).' 
Inudij  Tti^^tara  lyxgariji  xiöv  '/(jnfi^äxüjv  avxov  iyevexo,  JtoXXu 
fikv  dyti^Xett^'e,  no/iXd  Ak  dvTtvi.yQay.'ev,  &kXa  xe  xal  v6jnov<;  xril 

ngoaht  xai  ygi^ftaxa  xal  <i(ixds  xäf  fxhy  A<peü.tr6  xivcov,  Tcic  M 

Wcoxfv  äXXois,  o)Q  xal  ix  rojv  hceivov  dt]  ygaftfidrcDV  avxd  noubv, 

worauf  noch  eine  Reihe  von  Mißbräuchen  und  FäUchungen 

angeführt  wird.')  Dicflclbe  Einordnung  finden  wir  bei  dem 
trotz  seiner  bekannten  Mängel  doch  vielfach  in  Zeitfragen 

brauchbaren  Appianoa  ̂ );  auf  die  Unterdrückung  der  durch 
den  falschen  Marius  hervorgerufenen  Unruhen  (Ende  April : 

xav)  der  iex  de  dict<Uura  in   perpetuum  toUenda  (c.  51,  2  f.)  muß  oicht 
auf  eioer  Verwechslung   mit  dem   entsprechenden  SenataficoDSultum, 
welches  Anfang   April    filllt  (Livius   per.   IIG;    Appian   III   57;   Ter^i. 
Becht  42 f.)  beruhen,  vielmehr  weist  sie  auf  den  Mai  44,  <\ 
nähme  des  Gesetzes  nach  Appian  III  25.  37  in  die  Zeit  der  i 
Makedoniens  durch  die  Geten.   also   in   den  Juni   (vgl.  Cicero  ad  Alt. 
XV  17,  1)   Olllt:  s.  dazu  Schwartz   191.  228;   anders   Lange,    Kl 

Sehr.  II  132  f.    —   Die   Aussendung  der  von   Caesar    bestimmten    An- 
siedler in  ihre  Kolonien  (c.  51,  4)  hängt  sicherlich  mit  der  lex  Antotwi 

de  colonig  in  agros  deducendis   (Cicero  Phil.  V    10;  oben   S.  137^   /.n 

sammen,  die  gleichfalls  Anfang  Juni  ungenoromen  wurde;  vgl.  }'■ 
und  Cassius   an  Antonius    bei  Cicero    ad  fam.  XI  2,  .3:    qiwd  dt 
modis  eorutn  (veteranorum)  menne   lunio  laturus  essea;   dazu  Phil.  1  ♦>; 

ktilendis  luniis  ....  i-eterani   <td  «pem   nocarum  pntetlarum  inci- 
tabantur;  dazu  Schwarte  191;   wieder  abweichend  Lange,  a.  a.  O. 

II  148.  —  Die   Entfernung  der  Caesarmörder   mit   ver-  *      ' 
trägen  (c.  51,  4)  kann  anknüpfen  an  die  Erteiluug  der  • 
an  Brutus  und  Cassius  am  .'>.  Juni  44  (unten  S.  Hl  A.  2).  —  Nach  jUih- 
dem    steht    iVu^    Erzrihluntr    tlt-s    Passiu«!  Die  in    c.  .'il    bereits    im  Mai 
und  Juni  44. 

')  In  den  lulgeudeu   fcJiitzen,    wo  i)io  auch  aul    die    ti 
aatsbeschlösse  zurückgreift  (§  4;  vgl.  oben  S.  131;  133 f.),  lie^ 
liehe  Geffige  nicht  so  klar  vor  Augen,  und  es  werden  hier  Gl«  i 
des  Antoniu.s  angefahrt,  wie   sie  zum  Teil  sicher  schon  vorher  v   ̂  

kommen  waren.     Was  dann  in  §  5  und  (j  sich  anschließt,  die  verach- 
tungsvolle Behandlung  des  Oktavian  durch  Antonius  (vgl.  B  echt  61  f.;, 

die  Verächwägerung   mit    Lepidns     und    dessen    Wahl    zum    Pontifex 

maximus  (Becht  63 f.),  paßt  als  nal  ^      wieder  gut  hier- 
her.  —   Der   auf  die  acta  CaesarU  itt    in  der  dem 

Cicero  in  den  Mund  gelegten  Senatsrede  gegen  Antonius  bei  Dio  XLV 

23,  5—8  wiederholt  nur  in  leichter  Umformung  die  in  XLIV  '>?,  ppLotc- 
nen  Tatsachen.   VgL  S.  133;  134;  142;  146. 

*)  Vgl.  Becht  Iff. 



Di«  Tafel  tod  Heraclm  and  die  Act«  C-aeaam.  Ml 

11 1  :>  4  Anf.).  den  angeblichen  Antrag  des  Antonius  auf 

Zurückberufung  den  Sex.  Pompeius  aus  Spanien*)  und  die 

T'       ■    .rung  einer  Leibwach«»    7'               ir»  des   A  als 
stellt  Appianos  die  den  A  _     seit  Enu     um- 

gebenden Veteranen  hin)  folgt  nun  gerade  an  der  Stelle, 

wo  wir  die  ̂              ,,ng  der  lex  Antonia  de  aclis  C.  c.  erwarten, 
der  schon  >    131)   angeführte    Satz  III  5  (Mitte^  über 
die  Bestätigung  alles  dessen,  Saa  KaiaaQi  nüioaxxo  re  xal 

yrrini^fn  ̂ ^f :'>itvlivJo;  auch  hier  schliefit  sich,  allerdings 
zii^ninsteu  de»  Antonius  gemildert,  einiges  fibcr  seine  Über- 
gritfe  an.  Darauf  kommt  ein  Bericht  über  die  damalige 

Lage  and  die  Pläne  der  Caesarmörder  Brutus  und  Oas- 

fiius.  welchen  —  wieder  in  richtiger  zeitlicher  Eanstellung  — 

ihr«'  H«trauung  mit  der  cuifUio  frumenti  durch  den  Senat 

(am  5.  Juni)')  abschließt. 

■      '   zeitlichen  Stellung  und  aus  der  Person 
dej*   1  ^     :  sich,  daß  die  lex  Antonia  de  actis  C.  c. 
Tom  3.  Jnni  44  einerseits,  wie  es  dem  vorangehenden  dritten 

SenatsbeschluQ  gemäß  war  (oben  S.  13<>;,  das  weitgehendste 
Mali  der  Anerkennung  der  caesarischen  Verfügungen  aller 
Art  in  sich  schloß,  andererseits  aber  auch  den  Konsuln 

^T'  '  he  Freiheit    bei    der  Überprüfung,   vor  allem  — 
jTM  •  iT^'hied    von    dem  dritten   ScnatHbeschluß   —  Unab- 
i  d^  _kcit  von  der  Zustimmung  dos  Konsiliums  und  der 

nachtrilglichen  Bestätigung  des  Senats  gewährte.  Ersteres 

ht^t.iti;;«!!  "Ho  Kchon  oben  (S.  139)  angeführten,  jedenfalls 
d»  in  (».  x.t/  <'ntii">niinenen  Worte  Cicero«  ad  Att.  XVI  16  (j, 

n  uiutn  i'ium,  qwi^  Caesar  skUuisaet,  dearevisad,  egisset, 

w.lrhi-  ili'ii  ( it'Humth'^t.iM'l  'l'T  n ;K<h gelassenen  Verfr.  > 

('a«'**ar  »nach  <i«T  «_MijlL'itt.'rui<Mi  Darifgung  (oben  S.  I'iv- 
schließlich  der  von  dem  dritten  Senatsbeschluß  anscheinend 

'  ht   erfaßten  Entwürfe   su   V  ol  ksgcse  tze  n   er- 
n,  wobei  sUUuissei  am  weitesten  ist  und  die  bloßen 

,  l>te  Einordoniig  der  R«atitaiion  de«  8«x.  Pompeiiis  aa  disser 
.stelle  erklftrt  mit  Recht  ab  verkehrt  E.  Schwarit  294  mit  A.  8: 

vgl.  Caw.  Pio  XLV  9.  1  '-  richtig  hält  sie  Becht  48  (twisebeo 
l.-e.  April  44>. 

4»f.  - /  ;  liwarts 
"J4' 
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Wohimcinungcn,  Entwürfe  und  Absichten  in  sich  begreift: 
dazu  stimmt  Appiftn  b.  c.  III  5  (oben  S.  131),  der  von  der 

Bestätigung  aller  nrfn  (oan   Iningaxio)  und  aller  Ent- 

würfe Caesars  {6o<i  yFvla&at  IßeßovXevto)  spricht  und 
für  letztere  auf  die  vjiofiv/jftnta  xtTjv  ßeßovkevfiivcov  verweist; 
zutreffend  ist  auch  die  Zusammenfassung  bei  Dio  jrdtTa  ru 
d6iavTa.  Auf  der  andern  Seite  drückt  sich  die  weitgehende 

Vollmacht  der  Konsuln  in  dem  ihnen  gCHtatteten  cognosa- 

rcnt,  üUituerent,  iitdicarcnt  aus ;  Dio  sagt  kurz  l^erdaai  ̂ -  -' 

auch    XLV    2'1,    5 :   f-^eraarrj^   yevofitvog) ;    die    l 
hängigkeit  der  Konsuln  von  dem  Outachten  des  ConsiUums 

(das  sie  selbstverständlich  trotzdem,  wie  üblich.  1'  1  boi- 

ziehcn    konnten)   und   der  Wegfall    der  nachtri^  i    Hp- 

statigung  des  Senats^)  erhellt  namentlich  aus  Cicero  Phil. 
II  100;  at  sie  plncucrat,  ut  ex  hnlendis  luniif;  de  Cacsaris  actis 

cum  consilio  cognosceretis.  Quod  fuit  eonsUium?  quem  um- 
qtiam  advocasti?  und  ebd.  I  6:  ecce  enim  kalendis  luniis, 

quihm  ut  adesscmus  eAixerat,  mutata  omnia:  nihil  per  se- 

natum, multa  et  magna  per  populum  et  absente  populo  et  in- 
vito;  vgl.  auch  Phil.  II  108  f. 

In  geschickter  Weise  war  das  Gesetz,  wie  es  scheint, 

so  gefaßt,  daß  es  auch  die  gleichzeitige  Anwendung  des 
dritten  Senatsbeschlusses  (mit  Ausnahme  wohl  der  Fälle, 

wo  es  von  Caesar  zur  Rogation  bestimmte  Gesetzesentwürfe 

zu  bestätigen  galt,  oben  S.  136)  nicht  ausschloß,  wie  die 

Behandlung  der  Angelegenheit  von  Buthrotum  (^oben  8.  136  f.) 

zeigen  kann.  Wir  lernen  diese  aus  den  Beilagen  des  cice- 
ronischen  Briefs  ad  Att.  XYI  16  in  ihrem  typischen  Gang 
kennen.  Den  Buthrotiern  drohte  die  Abführung  römischer 
Ansiedler  auf  einen  Teil  ihres  Gebiets;  auf  einen  liheltus 

des  Atticus  hin  widerrief  Caesar  diese  Verfügung  durch  ein 
decrctum  .  .  .  .  ,  quod  est  obsignatiim  ah  amjylissimis  viris 

(§  5 ;  vgl.  §  1 1),  schob  aber  die  Verständigung  der  dorthin 

bestimmten  Kolonen,  bzw.  des  mit  ihrer  Abführung  be- 
trauten Plancus,  und  die  Anweisung  anderer  Grundstücke 

absichtlich  auf  den  Zeitpunkt  hinaus,  wo  sie  schon  jenseits 

des  Meeres  angelangt  sein  würden,  als  ihn   der  Tod  ereilte. 

*)  Mit  Recht  angeuommen  von  Mommsen,  StR  III  S.  X  Anm.; 
Schwartz  190f.  Vgl.  auch  Herzog  II  55,  1. 
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Die  Amtshandlung  war  unvollständig:  dem  Decretum  fehlte 
die  gehörige  Hmtlichc  Kundmachung.  Der  Fall  wird  mm 
durch  Atticu.s,  dem  Cicero  zur  Seite  ntoht,  an  die  Konsuln 

zur  co(juitio  gebracht;  decretum  Cacsaris  rvcUatum  est  H 

muUi  praiUrea  librlii  Caesaria  prolati  (§  11),  aber  auch 

mun.llicho  B»'-  '  '  fre^Mmsa),  die  Caesar  dem  Ci- 
M.  Mrssala   un  us    in  der  Sache    erteilte    (vgl.    \ 
konnton    geltend    gemacht    werden    (E  15).      Die    Konsuln 
sprechen  </'   consiVii  senttnfia  (^weil  sie  in  diesem  Fall  r 

der  Lex  das  dritte  SC  anwenden)   in   einem    eigenen    (X    . 

tum   die   Qflltigkeit    der    caesarischen   Verfügung    aus  (^   6 
probaverttnt   catixun)    und    stellen    ein    amtliches   Sohri 

(lUterae)   an   Plancus    in    Aussicht.      Möglicherweiso    uu..i. 

dann  da«  ganze  noch  durch  s^enatus  consullum  endgültig  be- 
kräftigt.    Wir  hrttten  dann  hier  ein  ganz  ähnliches  Verfahren, 

wie  e«  uns  die  Aktenstücke  zugunsten  <ler  Gemeinden  Pla- 

rasa-Aphrodiäias    aus    der    Zeit    der    Triumvirn    enthüllen  : 
ygtifA^ra  Kaioaooi,  Ltixgtfia  (»cogniiio)  der  Triumvirn,  66- 

yua  des  Senats  und  daneben  Hinweis  auf  einen  v6fuiq  {=- 
Autonia  </»•  actis  C.  c.    oder  ein  anderes  Reatätigungsgc 
Tgl.  unten  8.  144  f.). 

Mit  den  ausgedehnten  Befugnissen,  die  das  (iesetz  ihm 

gab,  hat  nun  Antonius  gcwirtschaftet  und  zweifellos  mit 
ihrer  Hilfe  noch  mehr  Mißbrauche  und  Gewaltsamkeiten 

unter  dem  Deckmantel  der  nda  Caesfiris  ins  Werk  gesetzt 
als  bisher;  es  ist  bezeichnend  dafür.  daU  Appian  und  Dio 
seine  Ausschreitungen  gerade  im  Anschluß  an  den  Bericht 

über  das  Gesetz  schildern.  Aber  daneben  sind  dadurch  ge- 
wiß auch  bedeutende  und  weitsichtige  Maßnahmen,  die  der 

geniale  Diktator  vorbereitet  hatte,  verwirklicht  worden,  von 
denen  natürlich  in  unserer  im  wesentlichen  gegen  Antonius 

irr-:  '  '"'      '    '•     itig  nicht  die  Rede  ist.     Als  Cicero  in 
HC'H  I    Hede   am    1.  Januar  43   die  Aufhe- 

bung sämtlicher  Oetetie  dos  Antonius  wegen  ihres  fehler- 

haften ZustandekomniMia  per  vhn^)  et  contra  auspicia  for- 

Vgl.  Phil.  I  6:  «ew  cimm  kmitmdt»  Itmiis   mnUa  et  mofftta 
jjtr  jm.f.ulnm  et  abnentt  popuh  tl  imtiio  —  alao  AoMperrniig  d«r 
Uürgtr  von  den  Tribatkomitien  aaf  dtm  Poraa,  wie  Phil.  V  9  si« 
•ohildcrt. 
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dertc,  Hprach  er  es  ausdräcklich  au»,  daß  die  lex  de  actis 

Cacsaris  cotifintumdis  gleich  den  Gesetzen  über  die  Auf- 
hebung der  Diktatur  und  über  die  Abführung  der  Kolonisten 

zwar  formell  als  nichtig  erklärt,  dann  aber  wegen  ihrer  Nütz- 
lichkeit (res  bonos)  von  neuem  vor  du»  Volk  gebracht  werden 

mÜBse  r§  10;  H.  oben  S.  137).  In  den  ersten  Tagen  des 

Februar  erfolgte  die  Aufhebung  der  Gesetze  und  Verfügungen 
des  Antonius;  als  Cicero  am  4.  Februar  seine  X.  Philippika 

hielt,  hatte  bereits  der  Konsul  C.  Vibiu«  Pansa  auf  Veran- 

lassung des  Senats  als  Ersatz  für  jenes  unentbehrhche  Ge- 

setz eine  lex  Vihia  de  actis  Caesaris  eingebracht  ̂ ),  die  ver- 
mutlich im  Lauf  des  Februar  als  Gesetz  angenommen  wurde. 

Auch  die  folgenden  Regierungen  der  Triumvini  und 

des  Aug^stus  mußten  mit  den  acta  Caesaris  arbeiten,  wenn- 
gleich die  damalige  Rechtsgrundlage  für  uns  unsicher  bleibt: 

schwerlich  war  es  die  von  den  Gegnern  des  Antonius  ver- 
anlaßte  Lex  Vibia.  Jedenfalls  verpflichteten  die  Triumvini 

sich  und  die  übrigen  Magistrate  alljährlich  am  1.  Januar 

durch  Eidschwur  ßeßnia  vofiieiv  ndvza  id  vtt'  ixeivov  ytv6fi£r<i 
(Cass.  Dio  XLVII  IS,  3  zum  J.  42).  In  dem  meist  als  Senn- 
tus  consultum  de  Aphrodisiensibus  bezeichneten  Schriftstück 

CIGr.  II  2737  (Bruns,  Fontes  '  185ff.  n.  43;  Dittenberger. 
Or.  Gr.  II  n.  453—454),  das  nach  Dittenberger  (p.  39,  2: 

41,  13)  wahrscheinlich  39  v.  Chr.  oder  bald  darauf  au.s- 

gegeben  ist,  teilt  der  Triumvir  Antonius,  des  ''  ;>  ii 
schreiben  den  ersten  Platz  einnimmt,  den  vei-  ^  t-r 
meinden  Plarasa  und  Aphrodisias  in  Karien  als  ältere  sie 

betreffende  Verfügung  (vgl.  I  l&f.  xolg  ytyovootv  oixovo\firi\- 
fiaaiv)  ein  Decretum  des  Diktators  Caesar  (vgl.  Tacitus  ann. 

III  62)  mit,  von  dem  auf  dem  Stein  bloß  die  Überschrift 

ygafjLfiaxa  Kniaago^  erhalten  ist,  fem  er  ein  (gleichfalls  ver- 
lorenes) InixQifia  (I  23  f.,  vgl.  II  4)  der  Triumvirn,  also  einen 

Überprüfungsbescheid,  der  sich  allerdings  nicht  damit  be- 
gnügte, jenes  Dekret  als  von  Caesar  herrührend  anzuerkennen. 

*)  Cicero  Phil.  X  17  (ironisch) :  quae  enim  Caesar  egit,  ea  rata  ess" 
tioH  Cfirat  (Pansa):  de  qttibtts  confintuindis  et  sandendis  legem  comüivi 
cettturiatü  ex  auctoritaU  nostra  laturwt  est.  Dazu  Lange,  Kl.  Sehr.  11 

134;   140f.;   147:    O.E.Schmidt   699;   Groebe   bei   Drumannl» 

44t';  f. 
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sondern  auch  selbst  noch  neue  Vorrechte  bewilligte  (vgl.  II 4), 

und  ein  in  der  HauptHache  noch  erhaltenes  d6yfia  (I  24  f.) 

(l«-s  Senats,  in  dem  die  Erteilung  der  Freiheit  durch  Caesar 
i^iiioHer  ist  aln  Urheber  zu  ergänzen)  und  jenes  triuinvirule 

t.-jixoina  best&tigt  und  nochmals  weitere  Vorrechte  hinzu- 
gefügt werden.  Daneben  geschieht  in  I  25  noch  Erwähnung 

nnxioi'  xai  vö^ioi'-,  unter  diesen  beiden  Stücken,  die  entweder 
auf  einem  heute  verlorenen  dritten  Stein  standen  oder  als 

weniger  bedeutend  gar  nicht  eingehauen  waren,  sind  viel- 

N'ioht  Abschriften  der  Eidesformel,  womit  Senat  und  Be- 

hörden alijährlich  die  Acta  Caesars  und  der  Triumvim  be- 

schworen, und  der  damals  geltenden  Lex  über  die  Acta 

Caesars  zu  verstehen.  Wie  schon  oben  (8.  143;  bemerkt, 

entspricht  der  Vorgang  der  Anerkennung  in  allem  Wesent- 

lichen dem  im  J.  44  in  der  Sache  der  Butbrotier  eingehal- 
tenen, bei  dem  nach  Cicoros  Zeugnis  in  gleicher  Weise  der 

dritte  Senatsbeschluä  und  die  Lex  (Antonia  de  actis  C.  c.) 

maßgebend  gewesen  waren.  Ob  freilich  die  ygä^fiara  KaU 

aago^   noch    von  dem  Diktator  selbst  erlassen  oder  erst  aus 

     v..i.i,t^    herausgegeben,    ob   sie   echt  oder  eine  der 
chungen  des  Antonius  waren,  läßt  sich  schon 

wegen  ihres  Verlustes  nicht  sicher  beantworten.  Immerhin 

iHt  1  i  ■  auch  Di?       '  '    M'uerdings  A.  Rehm  ̂ ) 
aiiii  r  unwahi  n   im  J.  6  n.  Chr.  be- 

gründete Augustus  die  Einführung  der  wenig  volkstüm- 
lichen ErbsrhaftÄsteuer  mit  dem  Hinweis  ok  xal  fv  xoT^  xov 

Kaioaooz  v:io/nytj^aai  xb  riXoe  toPio  yeygafijuivoy  ex'ooiv 

(CaMH.  Dio  LV  25,  5).')  Die  Anwendung  der  eben  in  betreff 
der  acUi  Caesfiria  gewonnenen  Ergebnisse  auf  dio  Tafel  von 

Heraclea  »"'^    ''*-  •••'•*'•'»"    Vbschnitt  bringen. 

')  Das  Del|>i-  •uime   uav.  j  f .     Kr  nimmt 
wohl  mit  Krcht  a  u^  der  Fr^  I/ohn  Wiir  fllr 
da»  Wol  1    der  Kinwohncr   ron    IM*r^l^ .  \|h:    i.  i; 

dem  Aljt:.i  ....  Jcs  (J.  Liabientui  im  J  -10  <1>'>  i''-udt;i.-:  dcu  suduu 
Karieos  hart  tusettte.  —  Mshrfuch  a  '  •tirieilt  den  Sachver- 

halt E.  Täiibler,  Imperium  Rom.  I  <iji.y>  mti. 

*)  Vgl.  O.  Uirichfeld.  Kai«.  Vi>rw..  Beamte  *  97  mit  A.  8. 

/«lUchtlfi  f  ir  Hcch'..»"  •<t    »>•••    XUll     Rrt«.  Akt.  10 
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VI.  SchluBergebnisse  fUr  die  Tafel  von  Heraclea. 

Den  Inhalt  der  Tab.  ilor.  bilden,  wie  vor  allem  der 

UI.  Abschnitt  dieser  Untersuchung  dartat,  durchaus  Entwurf«' 
zu  Gesetzen,  d.  h.  Aufzeichnungen,  denen  zu  bindender  Kraft 
einerseits  der  endgültige,  unwiderrufliche  Wille  des  Diktator» 

zur  Rogation,  andererseits  der  in  gehöriger  Form  einzu- 
holende Entscheid  des  römischen  Volkes  noch  fehlte.  Abor 

selbst  wenn  wir  annehmen,  daß  letzterer,  also  die  Volks- 
abstimmung, bei  der  außerordentlichen  Machtvollkommenheit 

Caesars  nicht  unbedingt  erforderlich  war'),  so  konnte  doch 
das  erstere  Erfordernis,  der  mangelnde  Wille  des  Gesetz- 

gebers, nicht  anders  als  durch  Volksbeschluß  —  also  nicht 

etwa  auf  dem  W^eg  eines  Senutsbeschlusses  —  ergänzt  wer- 
den, um  jede  Unsicherheit  auszuschließen.  Die  Entwürfe, 

wie  sie  uns  die  Tafel  von  Heraclea  bietet,  können  alno  erst 
auf  Grund  der  lex  Äntonia  de  actis  Caesaris  confirmandis, 

also  nicht  vor  3.  Juni  44,  durch  ausdrückliche  Entschließung 

der  durch  die  Lex  mit  der  Überprüfung  beauftragten  Kon- 
suln Gesetzeskraft  erhalten  haben.  Auf  Gesetze,  die  Anto- 
nius in  Durchführung  jener  Lex  als  aus  dem  caesarischcüi 

Nachlaß  herrührend  herausgab,  weist  Cassius  Dio  ausdrück- 
lich hinXLIV  53,2  (oben  8.139  f.),  freilich  nur  dieFälschurifrcn 

betonend:  noÄXa  /liv  äTitjXeiy^ie,  no/J.d  de  diTeyiygat^Ev,  n/./.n 

te  xal  vojiovg,  dazu  XLV  23,  8:  ndv^'  öaa  IßovXexo  judvos 

y.ai  jiegl  toi»?  vo/xot^g  xal  negl  tohg  (fvydöag  xal  Tiegl  t'"' 
.  .  .  l^eiQydaajo.  Auch  Cicero  Phil.  I  23 ff.  wird  in  t  i 

Reihe  solche  aus  dem  Nachlaß  hervorgezogene,  noch  nicht 

regierte  Gesetzentwürfe  meinen:  acta  Caesaris  .  .  .  ila  coti- 
servanda  coticordiae  causa  arbitratus  sum,  ut  non  modo,  quas 

vivus  leges  Caesar  ttdisset,  infirmandas  hoc  tempore  non 

putarem,  sed  ne  illas  quidem,  quas  post  mortem  Caesaris  pro- 
latas  esse  et  fixas  videtis.  Selbstverständlich  hat  Antonius 

neben  Fälschungen,  welche  den  Widerspruch  seiner  politischen 
Gegner  herausforderten,  auch  echte  Entwürfe  veröfientlicht, 

die  als  nützlich  und  notwendig  anerkannt  waren;  vgl.  Cass. 

Dio   XLIV    53,   4;    tioXXu    xal    ävayxala    vji     avxov    aoo^//- 

')  So  Mommsen.  StR  11«  724  ff. 

I 
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ßovlevadat  (oben  8.  134).     Deshalb  trog  aocb  Cicero,  als  er 
die  Nichtigerklrirung  der  Oesetse  de«  Antonius  beantragte. 

Rodenken,  die  Itx  de  acfift  C.  r.  ganz  tu  beseitigen  und  »rV 
Ersatz   durch   ein   neuo»    Orspt/    £rl<'i('fi('n  Inhalti«  vor    1 
V  10;  oben  8.  137). 

Dio  lejr  dr  actis  C  <.  war  ein  M  i:  :•  1_-   

etwa  dem  Einfiihru!' •■-^■'- -"''   "i  ««in.     K.  .  ! --k.   . 

gewährte  die  BcHtä:  /  /,      v      ('•    .:,--,■>, 
detreviuei,  egisset  (oben  S.  13ü),  unter  der  YuraussctKung. 
daß  die  Konsuln  die  bctroffende  Vorfügung  als  von  Caesar 

ht-rrührend  annerkennen  würden;  Satzungen  verHchiedenston 
InluiItH  wurden  durch  sie  rechtskräftig.  Hier  haben  wir  also 

da-  nostätigongagesets,  dessen  YorhanV  '    i 
( s .  -^  -H  der  besondem  Eigenart  der  Tab.  II 
»en  wurde,  und  welches  in  durchaus  einleuchtender  Weise  den 

aut-   ""      "  '1,    bisher  (an  "  "     ̂  
nie!..    .-_  .•ichend   gerf::        ,,  ' 
erhaltenen  Teil  der  Aufzeichnuni;  von  Heraclea  vier  in  sich 

abgeschloh-  'hiedene  Recht«?»  i 
di*'  ■•"   ""  .*-.    iJ.ii^e  einzeln  dem   \    .. 
AI  lien  wären,  ohne  jede  Sonder 

namentlich  auch  ohne  einleitende  Präskripte  nebeneinamlti 

hingCHtellt  sind.  Durch  diese  Erkenntnis  gewinnen  wir  auch 

eine  viel  freiere  Stellung  gegenüber  den  einzelnen  Ab- 
schnitten der  Tafel;  sie  sind,  wenn  letztere  auch  formell  ein 

eil'      '    '         r  '      *  "       '     h    zunächst   »achlich    und 

au'  schon  im  I.  Kapitel  die- 
ser Arbeit  geschehen  ist)  jeder  für  sich  tu  betrachten,  ohne 

daß  durch  ver-  *  in  ihrer  Spitzfindigkeit  meist  wenig 
fiberzeugende  Iv  :  ktionen,  die  olwn  (S.  78f.)  abgelehnt 

wurden,  ein  gekünHtelter  engerer  Zusammenhang  hergestellt 

zu  werden  braucht.  Man  wird  es  lediglich  als  eine  Mög- 
lichkeit hinHtellen  können,  daß  entweder  schon  innerhalb  der 

coinm««ntarii  Caesaris  und  zwar  unter  den  v.toftnjfttna  rdty 

ßtßovktvftivuiv  (Appian  III  5;  s.  oben  8.  131)  die  auf  dio 

Sri'-  "  n  und  di'  f»  ••- -  -  -  -rvt"-''»-  Besug  habenden  Oo- 
N«-i  ie  in  eiif  ing  beisammen  lagen 
—  etwa  nro  in  den  nämlichen  Koroitien  hintereinander  (aber 

getrennt)    r  ■    '  !«'r  daß  Antonius  bei  der 

10* 
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Kundmachung  qIh  Gesetz  eine  derartige  Zusammenstellung 

vornahm.  Daß  die  Veröffentlichung  in  dieser  Foj-m  von  i-  • 
Ilegierung  für  einen  großen  Kreis  von  Interessenten,  im  in 

etwa  für  den  auf  uns  gekommenen  Einzelfall,  zum  Gebrauch 

der  einen  Gemeinde  von  Heraclea  angeordnet  wurde,  kann 

als  sicher  gelten;  die  Herakleoten  haben  um  joner  Ab- 
schnitte willen,  die  sie  betrafen,  das  ganze  Gesetz  mit  in 

den  Kauf  nehmen  müssen  (oben  8.  82).  Nach  dem  oben 

(S.  lOSf.)  Dargelegten  hat  das  stadtrömische  Ori;:--  '  '  (io- 
setzes   wahrscheinlich    nicht   etwa  bloß   im   Staa;  im 

Aerarium,  ein  Stilleben  geführt,  sondern  war  selbst  auch 

weiteren  Kreisen  durch  öffentlichen  Anschlag  auf  Broii/> 

zugänglich  und  womit  auch  dort  äußerlich  in  oine  beHtinnii;. 
feste  Form  gebracht. 

Welches  war  nun  diese  Form?  Da  der  Anfang  verloren 

ist,  sind  wir  hinsichtlich  des  einleitenden  Präskripts  auf 
bloße  Vermutungen  angewiesen,  zumal  es  sich  hier  um  etwas 
in  der  römischen  Gesetzgebung  einzig  Dastehendes  handelt. 
Von  verschiedenen  Möglichkeiten  verdient  vielleicht  am 
meisten  die  erwogen  zu  werden,  daß  an  erster  Stelle  ein 

Decretum  (oder  Edictum)  der  Konsuln  Antonius  und  Dola- 
bella  stand,  das  unter  Berufung  auf  die  lex  Antonia  de  actis 

(\  c.  die  Herkunft  der  darauffolgenden  Bestimmungen  au-s 
dem  Nachlaß  des  Diktators,  ihre  Prüfung  und  Anerkennung 
durch  die  Konsuln  und  ihre  gleich  einer  in  aller  Form 

regierten  Lex  die  Bürgerschaft  verpflichtende  Rechtskraft  aus- 
sprach. Darauf  mochte  als  Überschrift  etwa  folgen:  Ex 

commenfariis  C.  Itdi  Caesaris  itnp.  dictatoris^)  und  sodann 
der  Wortlaut  der  Vorschriften,  deren  Schluß  uns  ja  erhalten 

ist.*)     Die  Zeit  der  konsularischen   cognitio  und  die  Kund- 

«)  Vgl.  Ditten berger,  Or.  Gr.  II  454  (dazu  oben  S.  144):  Ted/^- 
fiaxa  KalaoQog;  auch  Appian  b.  c.  III  5  (Ober  die  von  Antonius  ge- 

fälschten Schenkungen):  xai  i:ieyQä<peio  ftev  näat  „rä  Kaioago;  vnofiytj- 

fiara." *)  Die  Reihenfolge  wäre  also  eine  etwas  andere  gewesen,  als  in 
den  die  Doppelgemeinde  Plarasa-Aphrodisias  betreffenden  AktenstCIcken, 
Dittenberger,  Or.  Gr.  II  454—455  (oben  S.  144f.).  In  unserm  Fall, 
wo  es  sich  um  Anerkennung  eines  Gesetzes  handelte,  dürfte  die  bei 

magistratischen  Verfügungen  mögliche  Anwendung  des  dritten  Senatus- 
consultum   neben   der   Lex   Antonia  und  damit  auch  die  darauf  be- 
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■■.  i'  '  aiig  iie-  iii   der  Hmij   -  1  I  i 
/vvi-<.hen    .'{.  .1  .  I    .     'ler    Annnhin«'    <!«i    •  ii 
l.oz  Antonia  1^0600  8.  139)  und  U.  Oktober  44,  dem  Datum 

<i  *'  iso  des  AntoniuH  nach  T'  '  ium  liegen,  nach 
V  -r  in  jenem  Jahre  nur  01  ^.  November)  ganz 
vorübergehend  nach  Rom  zurückkehrte. 

I Minier  wiedei  •  Cicero  von  dem  servare,  conservore 

,1'tul.  1  21),  difma  (V]n\.  II  UG:  chirographa  tA  fam. 
Xn  1,  2:  Phil,  n  109)  und  klagt  beweglich  darüber. 

w.!'!"   '.V  le  Iknleulung   noch    so   geringfügigen  und 
turmlufttii  Au./.  I.  ..iiungen  de«  Diktators  zugeschrieben  werde, 

w)  schon  ad  Att.  XIV  lO,^!  (oben  8.  13ü).  dann  Phil.  I  19; 

'  vos  acta  Caesaris  defenditis,  qui  leges  eins  everiitis?  nisi  forte, 

>/  f/uid  tnftHoriae  causa  rctiulU  iti  /  '   "■    ■    id  numcrahUw  in 

u'tis  ft. 'iiiaiHvisiniquum  et  inutile s,:  .<'«*;  Phil.  1 16:  an 
M  eontni'  ntarioiis  et  chirographis  et  libeUis  se  uno  auctore  pro- 

IcUis  quidem,  sed  timtum  modo  di  '         '    ''     - 
int:  qttae  Ute  in  aes  incidit, ....  /// 

(/  '  /  Recht  bezeichnend  sagt  Cicero  ebd.  \h:  de  Cae- 
sate  ipso  si  quaereres,  quidnam  effisset  in  urhe  et  in  toga, 

^''tjes  tmdlas  rcsponderct  >c    ei  praeclaras   ttdisse,  chirographa 
ro  aut  mutaret  a%ä  non  daret  aui,  si  dedissct,  non  isias  res 

tu  actis  suis  duceret.  So  wünschenswert  nun  Berichtigungen 
^,,,.i,i;..v,..-  »olche   meint  Cicero   in   erster  Reihe    —    wie 

.or  Art  in  den  noch  nicht  gehörig  Yollzogenen 

finrwürt'en  gewesen  wären,  so  werden  sie  doch  nach  Ein- 
tritt der  gesetzlichen  Anerkennung  schwerlich  mehr  zulässig 

gewesen  sein,  ebensowenig  wie  an  einem  einmal  promul- 

gierten Antrag  noch  etwas  abgeändert  werden  durfte  ̂ ),  und 
diese  Buchstabentreue  muB  um  so  wichtig«  «'nen  sein, 
als  ja  die  Rechtsgültigkeit   des  oaesarisch«  lasses  von 
Anfang  an  einen  rielumstrittenen  Zankapfel  der  Parteien 

!  i'  i'  ri«.     Wenn    Antor  'n,    ja    sogar 

1         hungen    ganzer    Ci     ̂ ....       .    i'       mit    Hilfe  de» 
r.^>    nus    sich    gestattete,    so   geschah  dies   eben   doch  nur 

i«)n   Fällen,   wie  sein    eigener  ausgesprochener  Vorteil 

ruhend«  Bsstltignng  d«r  koosolansehsn  ocynilio  durch  besondsm  Ssoala* 
!)<v«rhlaft  aiufSseblosMn  gsws<sa  asiii ;  vgL  ob«a  S.  142. 

M ornmien.  StR  11!  S71  mit  A.  5,  TgL  893. 
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es  ihm  nahelegte.  Dazu  kam  noch  die  große  Eile,  mit  der 
er  und  seine  Gehilfen  arbeiten  mußten,  um  in  der  kurzen, 
aber  an  Wirren  und  Stürmen  reichen  Zeit  vor  dem  herauf- 

ziehenden Bürgerkrieg  alles,  woran  ihnen  gelegen  war,  unter 

Dach  und  Fach  zu  bringen.  Nach  alledem  wird  es  voll- 
kommen veratündlich,  wenn  die  Entwürfe,  die  die  Tab.  Her. 

una  voreinigt  und  zum  Oenetz  erhoben  vorführt,  in  jenem  Zu- 
stand belassen  wurden,  in  dem  sie  in  Caesars  Nachlaß  sich 

vorfanden.  Die  Verkehrtheiten  und  Do]>pclfaH»ungen  im 
Ausdruck,  die  Unvollständigkeit  im  Inhalt,  die  Mängel  in 

der  Anordnung  sind  hier  —  ebenso  wie  im  Stadtrecht  von 

Urso  —  anangetastot  geblieben.  Desgleichen  siud  —  und 

auch  dies  gilt  von  der  Lex  Ursonensis  -  gewili  nicht  ohne 
Absicht  auch  solche  Wendungen  beibehalten  worden,  die 

wohl  für  die  Zeit  der  Abfassung,  nicht  aber  mehr  für  die 

des  Inkrafttreten»   als  Gesetz  paßten.     Hierher       '  die 

schon  oben  (S.  T.'j  f.)  angeführten,  auf  die  beal)~  ,,  Ro- 
gation der  einzelnen  Satzungen  bezüglichen  Ausdrücke.  ^) 

Tm  dritten  Abschnitt,  der  als  Entwurf  ja  nachweisbar  schon 

Anfang  15  vorhanden  war  (oben  S.  50),  blieb  die  für  jene 

Zeit  angemessene  Tagesangabe  98  post  k(alendas)  Qu%{n)- 
ct(iles)  pnm(as)  stehen,  obgleich  dieser  Monat  zu  Beginn  des 
J.  44,  wahrscheinlich  im  Februar,  zu  Caesars  Ehren  Julius 

umgenannt  worden  war  (oben  S.  50  A.  4)  und  auch  nach  Cae- 

sars Tod  den  neuen  Namen  behielt.'^)  Auch  im  zweiten  Ab- 
schnitt 24  f.  sind  die  in  der  Vierzahl  zu  denkenden  aed(iles) 

cur(ules),  aed(iles)  pl(ehei)  unberührt  geblieben,  obzwar  die 
zu  Anfang  des  J.  44  angeordnete  und  schon  damals  bei  den 

Wahlen  für  43  ins  Leben  getretene  Vermehrung  der  vier 

Ädilenstellen  auf  sechs  —  davon  vier  plebejische  —  wohl 
einen  einschränkenden  Beisatz  wünschenswert  erscheinen 

ließ.     Ob  vielleicht  auch  ein  Bedürfnis  bestand,  an  den  beiden 

*)  Irgendwelche  daraus  sich  ergebende  Bedenken  konnten  durch 
das  ßestätigungsgesetz  behoben  werden,  wenn  dieses  etwa  verfügte: 
qua»  leges  C.  luJitta  Caesar  imp.  dictator  rogandu»  staluit,  eae  legts  Ha 
ratae  sint,  ac  si  C.  lulius  Caesar  imp.  dictator  eas  rogasset. 

*)  Cassius  Dio  XLV  7,2.  Sogar  die  CaesarmOrder  sprachen  in 
ihren  Erlassen  von  nonae  luliae  znr  Verwunderung  Cicero?  ad  Att. 
XVI  1.  1. 
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Torminen  in  b9  und  9S,  deren  praktUche  Bedeutung  oben 

(8.  99)  beitproohen  wurde ,  eine  saohliohe  Änderung  vorzu- 

ii< '  'ißt  MJch  nicht  s&i:  im  da«  Qetets,  wie  es  nach 
•  !•  I  Gc^agton  wohl  i    ist,  nach  dem  1.  Juli  44 

überprüft  und  kundgemacht  wurde,  war  daiu  überhaupt  kein 

Anlaß.  — 

Am  Schluß  dieser  Darlegungen  scheint  in  teil  weiser  Er- 

gänxung  der  schon  eingangs  (S.  45  f.)  vorgelegten  Hauptergeb- 

nisse  ein  kurzer  Rückblick  angezeigt.  Dio  zeitlichen  An- 
haltspunkte, nach  denen  die  einzelnen  Bestandteile  der  Tab. 

Iler.  (soweit  erhalten,  mindestens  vier)  seit  etwa  Ende  4(3 

V.  Chr.  in  Caesar«  Kanzlei  vorbereitet  wurden  und  gt\,'.  n 

Ende  r  '  ■  •  Volk  vorgelegt  werden  sollten  (Abschnitt  I;; 
der  all.  Charakter  des  GesctzcM.  welchem  trotz  seiner 

formellen  Einheit  nicht  eine  ordnungsmäßig  regierte  Lex 

(ai;  '  '  M  lear  sntura)  sein  kann,  sondern  eine  ohne  vor- 
g«.'.  IMan  mehr  oder  weniger  zufallig  ztistande  gekom- 

mene Vereinigung  mehrerer  im  Gegenstand  sehr  verschie- 

dener, ur-i  "  h  gesondert  zur  V  i  bestimmter  Sat- 
zungen Ulli           :   am   ehesten   eii   uUa  darstellt,   die 

ihrerseits  ein  ermächtigendes  oder  —  was  in  diesem  Fall 

/utrifft  —  ein  bestätigendes  Yolksgesctz  voraussetzt  (Ab- 

-<  liiiitt  11);  die  augenfällige  stilistische  und  sachliche  Un- 

ft-rii^'keit,  welche  die  einzelnen  Teile  als  noch  unvollendete 

und  schon  deshalb  zu  Caesars  Lebzeiten  nicht  regierte  Ent- 

w'-''  - '  fiat  (Abschnitt  III; ;  die  schlagende  Analogie  des 
>  ->  von  Urso  (lex  colottiae  Gcnetivac  luliae),  daa  nach- 
w<>islich  m  Caesars  allerletzter  Zeit  entstanden  und  der  Ko- 

!■■:  '       ■         "    !  von  Antonius  übergeben,   er'     ' '  'U 
Uli.  nun  mangelnder  Vollendung  /• 

schnitt  IV):  alle  diese  UmstAndo  führen  zu  der  fast  unab- 

N^  *  '     'iH    Zostondekommen  dieses  in 
linden Oesetxes  aus  den  anfier- 

or<l.iitli<  iirn  Umständen  zu  erklären  ist,  die  durch  den  plötx- 

•K*H  Dil  ^on.    Infolge  dieses  Ereignisses 

  flMMi  <li>        — ,-..  ..ung  und  Rogation  jener  unvol- 

I-  !i  !>  rcn  0<««4*t/«>H«Mitwürfu,  und  sie  wurden  nun  gleich  den 

>iliriL'''n  nttrh>?»'la»«(Hjnen  Verfügungen  und  Entwürfen  Caesars 

lut  (irund  tk'x  —    \Mtonius  eingebrachten  Bestätagungsge- 



1 52   A.  V.  Prementein,  Die  Tafel  von  Heracle«  und  die  AcU  Ca««ari>'. 

setze«,  der  Jea:  Anloni/i  de  actis  Caeanris  confirmandis  —  un- 

fertig wie  8ie  waren,  und  wahrscheinlich  so,  wie  sie  in  Cae- 

sar- ninrii  boiHammonlagcn.  vereinigt  —  nach  formeller 

Üb'  ,  .  .  i;,'  der  Echtheit  durch  die  Konsuln  mit  voller 
Rechtskraft  ausgestattet.  Die  nähere  Untersuchung  der 

verschiedenen  Akte  der  Gesetzgebung  -  drei  Senatsbcschliisse 
imd  die  genannte  Lex  Antonia  (vom  3.  Juni  44)  —  durch 
welche  schrittweise  die  rechtliche  Anerkennung  der  sog. 

ncia  Caesaris  erfolgte,  in  ihrem  Verhältnis  zueinander  (Ab- 
schnitt V)  bestätigte  die  Annahme,  daß  für  das  Inkrafttreten 

unseres  Genetzes  nur  die  Lex  Antonia  bestimmend  sein  konnte, 

wodurch  auch  die  buchstabengetreue  Beibehaltung  des  Wort- 
lauts jener  Entwürfe  trotz  aller  in  die  Augen  springender 

Mängel  sich  erklärt  (Abschnitt  VI). 

Durch  die  im  vorstehenden  angewendete  Betrachtungs- 

w^eise,  welche  das  scheinbar  so  widerspruchsvolle  Wesen  der 

Tab.  Her.  aus  den  außergewühnlichen  geschichtlichen  Ver- 
hältnissen bei  seiner  Entstehung  verständlich  zu  machen 

sucht,  scheint  mir  —  wenn  mich  nicht  alles  täuscht  —  die 

endgültige  Lösung  des  vielerörterten  Rätsels,  das  diese 
Rechtsurkunde  darbietet,  gefunden  oder  doch  entscheidend 
angebahnt  zu  sein. 
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